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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz ist quantitativ und qualitativ seit Jahrzehnten
einem hohen fachlichen Anspruch verpflichtet. Die Einführung des Rechtsanspruchs
für Zweijährige in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 und 2013 bundesweit für Einjährige
führte zu einem starken quantitativen Ausbau des Angebots. Während im Februar
2006 für 7,5 v. H. der Unter-Dreijährigen Plätze zur Verfügung standen, lag die 
Versorgungsquote im März 2018 bereits bei 39,4 v. H. (Genehmigungsdatenbank des
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung – LSJV –39,4 v. H. und Basis der
Bevölkerungszahlen 2017). Der quantitative Ausbau der Betreuungsangebote ging
nicht zulasten der Qualität der Arbeit in den Tageseinrichtungen. Der Personal-
schlüssel in der Kindertagesbetreuung hat sich in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2012
verbessert. Kamen 2012 durchschnittlich landesweit auf eine Fachkraft 3,8 Unter-
Dreijährige bzw. 4,0 Unter-Dreijährige bei Abzug der Leitungszeit, so verbesserte sich
diese Relation im Jahr 2016 auf 1:3,3 bzw. 3,5. Bei Kindern im Alter von drei Jahren
bis Schuleintritt verbesserte sich das Verhältnis von 1:9,0 bzw. 1:9,7 ohne Leitungs-
zeit im Jahr 2012 auf 1:8,0 bzw. 1:8,6 im Jahr 2016 (vgl. Ländermonitor der Bertels-
mann Stiftung 2017). Allerdings besteht eine große Spannweite in den Personal-
schlüsseln zwischen den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Vor dem
Hintergrund, dass das Land Rheinland-Pfalz gehalten ist, auf einen gleichmäßigen
Ausbau der Einrichtungen und Angebote der Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz hinzu-
wirken und die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen, gilt es, das System der Kindertagesbetreuung in Tageseinrich-
tungen insbesondere unter Beachtung qualitativer Gesichtspunkte weiterzuent-
wickeln, die guten Standards zu sichern und zu verbessern sowie sie dabei bedarfsge-
recht und gleichmäßig in die Fläche zu tragen.  

B. Lösung

Der Gesetzentwurf setzt die Ziele des Koalitionsvertrags 2016 bis 2021 der rheinland-
pfälzischen Regierungsparteien um und führt die guten Standards in der Kindertages-
betreuung in die Zukunft. Dabei wird auch den Perspektiven, die sich mit Blick auf das
Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertages-
betreuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) ergeben, Rechnung getragen. Die
Ziele dieses Gesetzentwurfs greifen insoweit den möglichen Inhalten einer mit dem
Bund zu treffenden Zielvereinbarung vor. 

Das bestehende Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991 (GVBl. S. 79), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 256), BS 216-10, erfährt eine grund-
legende Überarbeitung. Dessen Personalbemessungssystem, das maßgeblich durch den
Gruppenbezug geprägt ist, wird in ein platzbezogenes Personalbemessungssystem über-
führt. Pädagogische Gruppen können beibehalten werden. Gleichzeitig werden Zeiten
für Leitung und Praxisanleitung erstmals rechtlich anerkannt und aufgewertet. Fort-
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bildung und Fachberatung sowie die aufgabenspezifische Qualifizierung der Träger
von Tageseinrichtungen werden rechtlich verankert. Die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe erhalten zusätzliche Möglichkeiten, um auf sozialraumbedingte
oder andere besondere Bedarfe reagieren zu können. Sie erhalten ferner Mittel, um
die Qualität von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe weiter zu stärken. Damit
etabliert der Gesetzentwurf ein zeitgemäßes Personalbemessungssystem, das einen be-
darfsgerechten Ressourceneinsatz erlaubt, einfach in der Anwendung und transparent
ist und den Beteiligten vor Ort genügend Möglichkeiten bietet, auf Sonderbedarfe zu
reagieren.  

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind im Rahmen des sozialhilfe-
rechtlichen Dreiecks die Anspruchsverpflichteten, die die jugendhilferechtlichen Ge-
währleistungspflichten treffen. Vor diesem Hintergrund bedeutet das Bereitstellen der
genannten Mittel neben weiteren Regelungen des Gesetzentwurfs insbesondere zur
Bedarfsplanung eine Stärkung ihres Verantwortungsbereichs.  

Eine wichtige Gelingensbedingung für eine gute Erziehung, Bildung und Betreuung
der Kinder in den Tageseinrichtungen ist eine verantwortliche Zusammenarbeit 
aller, die in die Erziehung der Kinder involviert sind und dafür Verantwortung tragen.
Aus diesem Grund wertet der Gesetzentwurf die Verantwortungsgemeinschaft aus
Einrichtungsträgern, Leitung der Einrichtung, Fachkräften und Eltern durch einen
Beirat besonders auf. Bei seiner Arbeit ist auch der Perspektive der Kinder Raum zu
geben. Die Regelungen im Gesetzentwurf differenzieren nicht zwischen beeinträch-
tigten und nicht beeinträchtigten Kindern. Sie gelten für alle Kinder gleichermaßen.

Darüber hinaus setzt der Gesetzentwurf das Ziel des Übereinkommens vom 20. No-
vember 1989 über die Rechte des Kindes (BGBl. 1992 II S. 121) in der jeweils geltenden
Fassung um, den Kindern bei der Gestaltung des Alltags in den Tageseinrichtungen
und der Kindertagespflege entwicklungsgemäße Beteiligungsmöglichkeiten einzu-
räumen. Auch in persönlichen Angelegenheiten sollen für sie Möglichkeiten der 
Beschwerde vorgesehen werden. 

Neben einer Stärkung ihrer Partizipationsmöglichkeiten durch eine Präzisierung der
Mitwirkungsrechte auf örtlicher, überörtlicher und regionaler Ebene enthält der Ge-
setzentwurf für Eltern verschiedene Maßnahmen, die einen Zugewinn an Verläss-
lichkeit bedeuten: Durch die Präzisierung des Rechtsanspruchs auf eine regelmäßige
siebenstündige Betreuungszeit können Eltern sich besser auf Betreuungszeiten ein-
stellen. Ferner wird die Beitragsfreiheit auf alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr,
die eine in den Bedarfsplan aufgenommene Tageseinrichtung besuchen, ausgedehnt.
Darüber hinaus können Eltern wie Unternehmen von der im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Zulassung von Großtagespflege im Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie profitieren.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die finanzielle Förderung durch das Land weiter-
hin als Anteil an den Ist-Personalkosten der Einrichtungen erfolgt. Damit bleibt das
gute Niveau der finanziellen Förderung erhalten. In diese Zuweisung werden die bis-
her gesondert ausgewiesenen Sonderstränge integriert, sodass auch eine zeitgemäße
Entwicklung dieser Landesleistungen erfolgen kann. Um die Grundlage für ein zu-
künftiges Monitoring zu schaffen, sieht der Gesetzentwurf die Erhebung hierfür not-
wendiger Daten vor. Die Regelungen berücksichtigen die Bevölkerungs- und Alters-
entwicklung. 

C. Alternativen 

Keine.

D. Kosten

Insgesamt stellt die Landesregierung damit im Vollausbau zusätzliche Mittel im Landes-
haushalt von jährlich rund 81 Mio. EUR zur Verfügung, davon 13,1 Mio. EUR für
durch diesen Gesetzentwurf verursachte Mehrbelastungsausgleiche für die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Davon unabhängig beteiligt sich das Land an den
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durch Tarifsteigerungen und weiteren bedarfsgerechten Ausbau des Platzangebotes
entstehenden Personalkosten. Darüber hinaus leitet das Land in 2019 
0,7 Mio. EUR und in den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 jährlich 1,4 Mio. EUR
für den Ausbau der Gebührenfreiheit, der sich aus der Änderung des § 90 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch nach Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung
der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung ergibt, Finanzmittel des
Bundes an die Kommunen weiter. Diese Mittel sind in den 81 Mio. EUR enthalten.
Zur Ausstattung von Küchen in Tageseinrichtungen legt das Land zudem ein Sach-
kostenprogramm mit einem Volumen von 13,6 Mio. EUR auf, dessen Mittel subsi-
diär auch für die Ausstattung von Ess- und Schlafräumen verwendet werden können. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Bildung.  
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 9. April 2019

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über die Weiterentwick-
lung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
(KiTa-Zukunftsgesetz)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung be-
schlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Bildung.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z  
über die Weiterentwicklung der Erziehung, 

Bildung und Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

(KiTa-Zukunftsgesetz) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege
(KiTaG) 

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziele der Kindertagesbetreuung

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in
Tageseinrichtungen

§ 4 Übergang zur Grundschule

§ 5 Trägerschaft

§ 6 Grundsätze der Kindertagespflege

Teil 2
Zusammenarbeit in Tageseinrichtungen

§ 7 Beirat

§ 8 Geltung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Teil 3
Elternmitwirkung

§ 9 Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen

§ 10 Beschwerderecht

§ 11 Geltung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

§ 12 Elternmitwirkung auf der Ebene des örtlichen Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe

§ 13 Elternmitwirkung auf der Ebene des überörtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

Teil 4
Angebote der Tagesbetreuung

§ 14 Förderung in einer Kindertageseinrichtung, Rechtsan-
spruch

§ 15 Förderung in Kindertagespflege

§ 16 Förderung von Kleinkindern

§ 17 Förderung von Schulkindern

§ 18 Modellprojekte
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Teil 5
Planung und Sicherstellung

§ 19 Bedarfsplanung

§ 20 Beförderung

§ 21 Personalausstattung

§ 22 Leitung einer Tageseinrichtung

§ 23 Weiteres Personal in Tageseinrichtungen

§ 24 Qualitätssicherung und -entwicklung

Teil 6
Finanzierung

§ 25 Zuweisungen des Landes

§ 26 Beitragsfreiheit, Elternbeiträge

§ 27 Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe

Teil 7
Monitoring

§ 28 Datenverarbeitung

Teil 8
Evaluation, Verwaltungsvorschriften 

und Übergangsbestimmung

§ 29 Evaluation

§ 30 Verwaltungsvorschriften

§ 31 Übergangsbestimmung

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziele der Kindertagesbetreuung

(1) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unter Beachtung dieses
Rechtes hat Kindertagesbetreuung das Ziel, die Erziehung der
Kinder in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. Der
Förderauftrag der Kindertagesbetreuung umfasst die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung des Kindes. Die Kinder sind
ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu beteiligen. Kinder-
tagesbetreuung erfolgt in Tageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege.

(2) Kindertagesbetreuung soll allen Kindern gleiche Entwick-
lungs- und Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem
Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, weltan-
schaulichen und religiösen Zugehörigkeit, einer Behinderung,
der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und
ihren individuellen Fähigkeiten. Sie soll soziale sowie behin-
derungsbedingte Benachteiligungen ausgleichen. In der Regel
findet Kindertagesbetreuung von Kindern mit und ohne 
Behinderungen gemeinsam statt.

(3) Kindertagesbetreuung soll Eltern dabei unterstützen, 
Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können.
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(4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewähr-
leisten die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Kinder-
tagesbetreuung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich 
Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
nach Maßgabe dieses Gesetzes gefördert werden.

(2) Kindertagespflege ist eine familiennahe Form der Erzie-
hung, Bildung und Betreuung von Kindern, die von einer ge-
eigneten Tagespflegeperson im Haushalt der Tagespflegeperson
oder der Eltern oder in anderen kindgerechten Räumen außer
in einer Tageseinrichtung geleistet wird.

(3) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind Personen nach 
§ 7 Abs. 1 Nr. 5 und 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3
Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung 

in Tageseinrichtungen

(1) Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst
seine Erziehung, Bildung und Betreuung als Individuum und
Teil einer Gruppe. Dabei wirken Eltern, pädagogische Fach-
kräfte, Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, der örtli-
che und der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe
in einer Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes
zusammen. Die Förderung soll die individuellen Bedürfnisse
des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen und ein 
Leben in einer demokratischen Gesellschaft erfahrbar machen,
die für ihr Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste und
gleichberechtigte Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der Ver-
ständigung, des Friedens und der Toleranz benötigt. 

(2) Die Meinung und der Wille des Kindes sind bei der Ge-
staltung des Alltags in den Tageseinrichtungen zu berücksich-
tigen und die Kinder alters- und entwicklungsgemäß zu betei-
ligen. Zum Wohl des Kindes und zur Sicherung seiner Rechte
sollen in den Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Be-
teiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen
Angelegenheiten Anwendung finden.

(3) Tageseinrichtungen arbeiten mit den Eltern unter ange-
messener Beteiligung des Kindes zusammen und erörtern mit
ihnen dessen Entwicklung. Für eine entwicklungsgemäße
Förderung ist die Beobachtung und Dokumentation der kind-
lichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der pädagogi-
schen Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Die
Dokumentation kann auch Foto- oder Videodokumente ent-
halten und ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den
Eltern. Die Sprachentwicklung der Kinder ist Bestandteil der
Beobachtung und Dokumentation und wird durch eine all-
tagsintegrierte und kontinuierliche Sprachbildung gefördert.

(4) Tageseinrichtungen kooperieren mit anderen im Sozial-
raum wirkenden Einrichtungen und Diensten. Bei Auffällig-
keiten in der Entwicklung des Kindes sollen die Tageseinrich-
tungen auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen hinwir-
ken. Die §§ 8 a und 47 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
bleiben hiervon unberührt.

(5) Der pädagogischen Konzeption einer Tageseinrichtung soll
die Vereinbarung über die Inhalte und die Qualität der Erzie-
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hung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen nach 
§ 24 Abs. 1 Satz 1 zugrunde gelegt werden.

§ 4
Übergang zur Grundschule

(1) Alle Kinder sollen in dem Jahr, welches der Schulpflicht
unmittelbar vorausgeht, eine Tageseinrichtung besuchen.
Hierauf wirken die Träger der öffentlichen Jugendhilfe hin.
Der Übergang zur Grundschule erfolgt nach Maßgabe der
pädagogischen Konzeption der Tageseinrichtung unter
Berücksichtigung des Entwicklungsstandes des Kindes und der
Zusammenarbeit mit den Eltern. 

(2) Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Grundschulen
zur Information und Abstimmung ihrer jeweiligen Bildungs-
konzepte zusammen. Hierzu werden geeignete Kooperations-
formen wie Arbeitsgemeinschaften, gegenseitige Hospitationen
und gemeinsame Fortbildungen zwischen Tageseinrichtungen
und Grundschulen vereinbart.

§ 5
Trägerschaft

(1) Kindertagesbetreuung als Leistung der Jugendhilfe ist ge-
kennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher
Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden
und Arbeitsformen. Um die Ausübung des Wunsch- und
Wahlrechts zu erleichtern, hat der örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe auf eine bedarfsgerechte Vielfalt von Trägern
hinzuwirken.

(2) Der Träger der Einrichtung muss bereit und in der Lage sein,
eine bedarfsgerechte und geeignete Einrichtung zu schaffen und
eine angemessene Eigenleistung zu erbringen. Die kommunalen
Spitzenverbände schließen mit den Kirchen und Religionsge-
meinschaften des öffentlichen Rechts und den auf Landesebene
zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege eine Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und
Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die angemessene
Eigenleistung der Träger, die die Grundlage für Vereinbarun-
gen auf örtlicher Ebene bildet.

(3) Der Träger der Einrichtung ist für die Gewährleistung des
Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit
der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb
geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verant-
wortlich. Er soll den Zugang zu Fortbildung und Fachbera-
tung sicherstellen.

(4) Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe für eine im
Bedarfsplan vorgesehene Tageseinrichtung, ist die Übernahme
der Trägerschaft Aufgabe der Gemeinde als Pflichtaufgabe der
Selbstverwaltung. Die Aufgabe kann auch erfüllt werden,
wenn die Trägerschaft von der Verbandsgemeinde oder einem
Zweckverband übernommen wird.

(5) Werden von Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen,
die keine anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sind, 
Tageseinrichtungen errichtet, um ihren Bedarf an einer stand-
ortgebundenen Tagesbetreuung für die Kinder ihrer An-
gehörigen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu decken,
können sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe Förderung wie eine im 
Bedarfsplan ausgewiesene Tageseinrichtung erhalten. Dies gilt
nur, soweit dieser dadurch an anderer Stelle von im Bedarfs-
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plan vorgesehenen Maßnahmen entlastet wird. Werden 
Plätze an Kinder mit einem Wohnsitz in Rheinland-Pfalz
außerhalb des Jugendamtsbezirks vergeben, so kann der örtli-
che Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Land Zuwei-
sungen zur Erstattung der von ihm anteilig getragenen Perso-
nalkosten beantragen.

§ 6
Grundsätze der Kindertagespflege

(1) Eine Tagespflegeperson darf im Rahmen der Erlaubnis nach
§ 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch insgesamt höchstens
fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreuen.

(2) Ein Zusammenschluss von zwei Tagespflegepersonen ist
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit bei
einem Unternehmen in dessen kindgerechten Räumlichkeiten
außer in einer Tageseinrichtung mit bis zu zehn gleichzeitig
anwesenden, fremden Kindern zulässig (Großtagespflege). Bei
einer Großtagespflege bedarf jede Tagespflegeperson einer 
Erlaubnis nach § 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch; die
vertragliche Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer Tages-
pflegeperson muss gewährleistet sein. Fallen die Räumlich-
keiten des Unternehmens und der gewöhnliche Aufenthalts-
ort der Tagespflegeperson auseinander, ist der örtliche Träger
der öffentlichen Jugendhilfe für die Erteilung der Erlaubnis
nach § 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständig, in
dessen Bezirk die Räumlichkeiten des Unternehmens gelegen
sind.

Teil 2
Zusammenarbeit in Tageseinrichtungen

§ 7
Beirat

(1) In jeder Tageseinrichtung ist ein Beirat einzurichten. Darin
arbeiten der Träger der Tageseinrichtung, die Leitung der 
Tageseinrichtung, die pädagogischen Fachkräfte und die 
Eltern zusammen. Der Beirat beschließt Empfehlungen unter
Berücksichtigung der im pädagogischen Alltag gewonnenen
Perspektive der Kinder in grundsätzlichen Angelegenheiten,
die die strukturellen Grundlagen der Erziehungs-, Bildungs-
und Betreuungsarbeit einer Tageseinrichtung betreffen. 

(2) Der Beirat ist zu gleichen Teilen durch Vertreterinnen oder
Vertreter des Trägers der Tageseinrichtung, der Leitung der
Tageseinrichtung, der pädagogischen Fachkräfte und Mitglie-
der des Elternausschusses zu besetzen. Eine zusätzliche
pädagogische Fachkraft bringt die in der pädagogischen Arbeit
gewonnene Perspektive der Kinder ein.

(3) Die vom Träger der Tageseinrichtung entsandten Mitglieder
verfügen über 50 v. H., die von der Leitung entsandten über
15 v. H., die von den pädagogischen Fachkräften entsandten
über 15 v. H. und die vom Elternausschuss entsandten über 
20 v. H. der Stimmanteile des Beirats.

(4) Ein vom Träger der Tageseinrichtung entsandtes Mitglied
übernimmt den Vorsitz des Beirats. Auf Vorschlag der vom 
Elternausschuss entsandten Mitglieder wählt der Beirat sein
stellvertretendes vorsitzendes Mitglied.

(5) Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit seiner
Stimmanteile. Bei Stimmenanteilsgleichheit entscheidet die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds.
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(6) Der Beirat tagt in der Regel einmal im Jahr oder auf Antrag
von 30 v. H. seiner Stimmanteile.

(7) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere über die Wahl, Amtszeit,
Zusammensetzung, Größe, Aufgaben und Verfahrensweise
des Beirats zu bestimmen.

§ 8
Geltung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

(1) Sehen anerkannte Träger der freien Jugendhilfe für ihre 
Tageseinrichtungen Regelungen vor, die dem § 7 und der hier-
zu erlassenen Rechtsverordnung gleichwertig sind, werden
diese Regelungen anerkannt.

(2) Das Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften, ihre
Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten,
wird durch die §§ 7 und 8 Abs. 1 nicht berührt.

Teil 3
Elternmitwirkung

§ 9
Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen

(1) Die Eltern der eine Tageseinrichtung besuchenden Kinder
wirken durch die Elternversammlung und den Elternaus-
schuss an der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit der
Tageseinrichtung mit. 

(2) Die Elternversammlung besteht aus allen Eltern der die 
Tageseinrichtung besuchenden Kinder. Sie tritt mindestens
einmal im Jahr oder auf Beschluss des Elternausschusses zu-
sammen. Sie wird über wichtige Entwicklungen in der Tages-
einrichtung im Jahresverlauf informiert, erörtert grundsätz-
liche, die Tageseinrichtung betreffende Angelegenheiten und
wählt den Elternausschuss. Die Leitung und eine Beauftragte
oder ein Beauftragter des Trägers der Tageseinrichtung nehmen
an der Elternversammlung teil.

(3) Der Elternausschuss vertritt die Interessen der Eltern der
die Tageseinrichtung besuchenden Kinder gegenüber dem
Träger und der Leitung der Tageseinrichtung und berät diese.
Er ist vor Entscheidungen über wesentliche Angelegenheiten,
die die Tageseinrichtung betreffen, rechtzeitig und umfassend
vom Träger oder der Leitung der Tageseinrichtung zu infor-
mieren und anzuhören. Er kann vom Träger oder der Leitung
der Tageseinrichtung Auskunft über wesentliche, die Tages-
einrichtung betreffende Fragen verlangen und Vorschläge 
unterbreiten. Die Leitung und eine Beauftragte oder ein Be-
auftragter des Trägers der Tageseinrichtung nehmen an den
Sitzungen des Elternausschusses teil.

(4) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere über die Wahl, Amtszeit,
Zusammensetzung, Größe, Aufgaben, Verfahrensweise und
Beschlussfassung der Elternversammlung und des Elternaus-
schusses zu bestimmen.

§ 10
Beschwerderecht

(1) Wird der Elternausschuss nicht nach Maßgabe des § 9 
Abs. 3 in die Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit der
Tageseinrichtung einbezogen, kann er sich an das Landes-
jugendamt wenden, wenn die Angelegenheit nicht durch eine
Befassung des Trägers der Tageseinrichtung oder des örtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe beigelegt werden kann. 
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(2) Die Berechtigung, die Beschwerde für den Elternausschuss
gegenüber dem Landesjugendamt geltend zu machen, steht 
jedem Mitglied des Elternausschusses zu. Hält das Landes-
jugendamt die Beschwerde für begründet, leitet es ein Verfah-
ren ein, in dem die Beteiligten eine einvernehmliche Lösung
der Angelegenheit anstreben.

§ 11
Geltung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

(1) Sehen anerkannte Träger der freien Jugendhilfe für ihre 
Tageseinrichtungen Regelungen vor, die dem § 9 und der hier-
zu erlassenen Rechtsverordnung und dem § 10 gleichwertig
sind, werden diese Regelungen anerkannt.

(2) Das Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften, ihre
Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten,
wird durch die §§ 9, 10 und 11 Abs. 1 nicht berührt.

§ 12
Elternmitwirkung auf der Ebene des örtlichen Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Die Elternausschüsse der in den Bedarfsplan aufgenomme-
nen Tageseinrichtungen sollen auf örtlicher Ebene einen Zu-
sammenschluss bilden (Kreis- oder Stadtelternausschuss). Sie
werden hierbei von den örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe unterstützt. 

(2) Der Kreis- oder Stadtelternausschuss vertritt die Interessen
der Eltern der die in den Bedarfsplan aufgenommenen Tages-
einrichtungen besuchenden Kinder gegenüber dem örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, entsendet das beratende
Mitglied für den Jugendhilfeausschuss nach § 6 Abs. 3 des 
Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (AGKJHG) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. S. 632,
BS 216-1) in der jeweils geltenden Fassung und benennt dessen
Stellvertretung. Er ist vom örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe über wesentliche Angelegenheiten, die die in den
Bedarfsplan aufgenommenen Tageseinrichtungen betreffen,
zu informieren und anzuhören. 

(3) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere über die Wahl, Amtszeit,
Zusammensetzung, Größe, Aufgaben, Verfahrensweise und
Beschlussfassung des Kreis- oder Stadtelternausschusses zu be-
stimmen.

§ 13
Elternmitwirkung auf der Ebene des überörtlichen 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Die Stadt- und Kreiselternausschüsse nach § 12 Abs. 1 
sollen auf überörtlicher Ebene einen Zusammenschluss bilden
(Landeselternausschuss). Sie werden hierbei vom überörtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterstützt. 

(2) Der Landeselternausschuss vertritt die Interessen aller 
Eltern der die Tageseinrichtungen im Land besuchenden 
Kinder und benennt das beratende Mitglied für den Landes-
jugendhilfeausschuss nach § 10 Abs. 3 AGKJHG sowie dessen
Stellvertretung. Er ist vom überörtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe über wesentliche Angelegenheiten, die die
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in allen Tages-
einrichtungen im Land betreffen, zu informieren und an-
zuhören. 
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(3) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere über die Wahl, Amtszeit,
Zusammensetzung, Größe, Aufgaben, Verfahrensweise und
Beschlussfassung des Landeselternausschusses zu bestimmen.

Teil 4
Angebote der Tagesbetreuung

§ 14
Förderung in einer Tageseinrichtung, Rechtsanspruch

(1) Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben bis
zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in 
einer Tageseinrichtung. Er umfasst im Rahmen der Öffnungs-
zeiten der Tageseinrichtung montags bis freitags eine tägliche
Betreuungszeit von regelmäßig durchgängig sieben Stunden,
die als Vormittagsangebot ausgestaltet werden sollen. § 24
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch bleibt unberührt. Bei Angeboten, die eine Betreuung
über die Mittagszeit mit einschließen, soll ein Mittagessen vor-
gesehen werden; dabei können die Qualitätsstandards der
Deutschen Gesellschaft für Ernärung e. V. als Orientierung
dienen.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 richtet sich gegen den
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dieser hat zu ge-
währleisten, dass zur Erfüllung des Anspruchs nach Absatz 1
Satz 1 rechtzeitig und in zumutbarer Entfernung ein bedarfs-
gerechtes Förderungsangebot zur Verfügung steht. Bei der Be-
stimmung der zumutbaren Entfernung können im Einzelfall
auch individuelle Bedarfe von Eltern und Gegebenheiten vor
Ort berücksichtigt werden.

§ 15
Förderung in Kindertagespflege

Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf Förderung
in einer Tageseinrichtung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 oder in Kin-
dertagespflege. Der Umfang der täglichen Förderung richtet
sich nach dem individuellen Bedarf. Nach Vollendung des 
dritten Lebensjahres kann das Kind bis zum Schuleintritt bei
besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kindertagespflege
gefördert werden.

§ 16
Förderung von Kleinkindern

Für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, gewährleistet der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten
Plätzen in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege.

§ 17
Förderung von Schulkindern

Soweit eine durchgehende Betreuung von Schulkindern bis
zum vollendeten 14. Lebensjahr nicht im Rahmen der Schule
erfolgt, ist für diese ein bedarfsgerechtes Angebot in Tagesein-
richtungen vorzuhalten. Der Umfang der Förderung richtet
sich nach dem individuellen Bedarf. Bei besonderem Bedarf
oder ergänzend kann ein Schulkind auch in Kindertagespflege
gefördert werden.

§ 18
Modellprojekte

Zur Begleitung und Weiterentwicklung frühkindlicher Erzie-

12



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/8830

hungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote kann das fachlich
zuständige Ministerium in Abweichung von den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes und den hierzu erlassenen Rechtsverord-
nungen Modellvorhaben zur Erprobung und Implementie-
rung von pädagogischen Inhalten, Methoden und Konzepten
zulassen.

Teil 5
Planung und Sicherstellung

§ 19
Bedarfsplanung

(1) Die Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen
Jugendhilfe gibt für das Planungsgebiet Auskunft über die 
Bedarfe an Förderungsangeboten und die Bedarfserfüllung in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Sie dient der be-
darfsgerechten Steuerung des Angebots an Betreuungsplätzen.

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erstellt
jährlich für seinen Bezirk einen Bedarfsplan für die Kinder-
tagesbetreuung in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege. Der Bedarfsplan weist für die Gemeinden des Planungs-
gebietes die Tageseinrichtungen und die Plätze aus, die zur Er-
füllung des Anspruchs nach § 14 Abs. 1 Satz 1 und der Anfor-
derungen nach den §§ 15 bis 17 erforderlich sind. Er trifft auch
Festlegungen zu Betreuungszeiten für Plätze und zu den Sozial-
räumen, in denen die Tageseinrichtungen liegen. Den Bedürf-
nissen der Familien, insbesondere den Anliegen erwerbstätiger
und in Ausbildung stehender Eltern, soll Rechnung getragen
werden.

(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirkt da-
rauf hin, dass die in den Bedarfsplan aufgenommenen Tages-
einrichtungen durch nach § 75 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet
und betrieben werden. 

(4) Der Bedarfsplan ist nach Anhörung des Kreis- oder Stadt-
elternausschusses im Benehmen mit den nach § 75 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Trägern der freien Ju-
gendhilfe und den Gemeinden des Planungsgebietes zu erstellen
und zu veröffentlichen. Dazu sind die nach Satz 1 zu Beteili-
genden rechtzeitig über die Bedarfsplanung zu informieren.
Die Bedarfsplanung ist mit den angrenzenden örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen. Der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann bestimmen, dass 
Eltern den Förderungsbedarf innerhalb einer Frist anmelden.

(5) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann mit
Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen die Belegung von
Plätzen in Tageseinrichtungen vereinbaren, um deren Bedarf
an einer standortgebundenen Tagesbetreuung für die Kinder
ihrer Angehörigen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
decken. Wird die Belegung von Plätzen vereinbart, ist dies im
Bedarfsplan auszuweisen und eine angemessene Beteiligung
des Betriebs oder der öffentlichen Einrichtung an den Be-
triebskosten des Trägers der Tageseinrichtung vorzusehen.

(6) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere insbesondere zum Ver-
fahren der Bedarfsplanung und zu dessen inhaltlichen Anfor-
derungen nach den Absätzen 1 bis 5 zu bestimmen.
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§ 20
Beförderung

Landkreise sowie Städte mit eigenem Jugendamt haben als
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung die Beförderung von Kin-
dern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulein-
tritt, für die kein Platz in einer wohnungsnahen Tagesein-
richtung zur Verfügung steht und die deshalb eine Tagesein-
richtung in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen
Gemeindeteil besuchen, zu gewährleisten und die hieraus ent-
stehenden Kosten zu tragen. Für Kinder vom vollendeten
zweiten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr können die
Landkreise und Städte nach Satz 1 die Beförderung im Rah-
men der vorhandenen Kapazitäten übernehmen, wenn die El-
tern die Aufsicht sicherstellen.

§ 21
Personalausstattung

(1) Für die Personalausstattung einer Tageseinrichtung sind
insbesondere folgende Regelungen maßgebend: 
1. die Grundausstattung mit pädagogischen Fachkräften nach

den Absätzen 3 und 4, 
2. die Praxisanleitung nach Absatz 7, 
3. die Leitung einer Tageseinrichtung nach § 22, 
4. das weitere Personal in Tageseinrichtungen nach § 23, 
5. die Zuweisung zur Qualitätssicherung und -entwicklung

für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 25 
Abs. 4 und

6. das Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5.

(2) Tageseinrichtungen benötigen eine notwendige Anzahl 
geeigneter pädagogischer Fachkräfte. Der überörtliche Träger
der öffentlichen Jugendhilfe trifft mit den Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den auf Landes-
ebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege und den kommunalen Spitzenverbänden eine
Vereinbarung über die Voraussetzungen der Eignung von päda-
gogischem Personal in Tageseinrichtungen. Die notwendige
Anzahl geeigneter pädagogischer Fachkräfte nach Satz 1 ergibt
sich aus dem Beschäftigungsumfang einer pädagogischen Fach-
kraft, der erforderlich ist, um die Erziehung, Bildung und Be-
treuung bezogen auf einen Platz der entsprechenden Alters-
kategorie sicherstellen zu können (Personalquote).

(3) Das Land gewährt Zuweisungen nach § 25 auf der Grund-
lage der nachfolgenden Personalquoten:
1. 0,263 Vollzeitäquivalent je Platz für Kinder bis zur Voll-

endung des zweiten Lebensjahres,
2. 0,1 Vollzeitäquivalent je Platz für Kinder ab dem vollen-

deten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und
3. 0,086 Vollzeitäquivalent je Platz für Kinder vom Schulein-

tritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.
Die Personalquote bezieht sich auf eine tägliche Betreuungs-
zeit von sieben Stunden für einen Platz. Bei einer anderen Be-
treuungszeit ist die Personalquote entsprechend anzupassen.

(4) Eine Tageseinrichtung muss über eine personelle Besetzung
mit pädagogischen Fachkräften mit einem Gesamtbeschäfti-
gungsumfang in Höhe der nach Absatz 3 ermittelten Voll-
zeitäquivalenten verfügen, mindestens jedoch über zwei Voll-
zeitäquivalente. Es muss sichergestellt sein, dass während der
Betreuungszeit zwei pädagogische Fachkräfte gleichzeitig an-
wesend sind. Besitzt eine Tageseinrichtung mehrere Stand-
orte, gelten die Sätze 1 und 2 für jeden Standort.
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(5) Die Gestaltung von Gruppen ist Bestandteil der pädagogi-
schen Konzeption einer Tageseinrichtung, die der Erlaubnis
für ihren Betrieb zugrunde liegt. Durch die Anzahl der vorge-
sehenen Plätze und die hierfür vorgesehenen Betreuungszeiten
müssen Betreuungsbedingungen geschaffen werden, die den
Kindern intensive und stabile soziale Beziehungen zu den
pädagogischen Fachkräften ermöglichen. Dies gilt insbeson-
dere für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. 

(6) Die für die Tageseinrichtung vorgesehene personelle Be-
setzung mit pädagogischen Fachkräften nach den Absätzen 3
und 4 und § 22 ist grundsätzlich während des ganzen Jahres 
sicherzustellen. Eine Unterschreitung ist umgehend auszu-
gleichen. Durch den Träger der Tageseinrichtung sind Aus-
gleichsmaßnahmen vorzusehen. Diese werden nach Maßgabe
der Betriebserlaubnis im Einvernehmen mit dem überörtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt. Dabei
können auch Vertretungen durch Kräfte zugelassen werden,
die nicht die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 2 erfüllen. 

(7) Sind in einer Tageseinrichtung Personen zum Zweck einer
im pädagogischen Bereich berufsqualifizierenden Ausbildung
oder eines im pädagogischen Bereich berufsqualifizierenden
Studiums tätig, erhöht sich für die Praxisanleitung je auszu-
bildender oder studierender Person die Gesamtsumme der
Vollzeitäquivalente nach den Absätzen 3 und 4 um 0,026.

(8) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere zu den personellen und
sachlichen Voraussetzungen, die sich aus den Absätzen 2 bis 7
für eine Tageseinrichtung sowie Ausnahmen hiervon, die sich
insbesondere aus den Herausforderungen der Fachkräftege-
winnung ergeben, zu bestimmen. 

§ 22
Leitung einer Tageseinrichtung 

Die Leitung einer Tageseinrichtung gestaltet, steuert und 
koordiniert die pädagogischen Prozesse und trägt dafür Sorge,
dass die in der Tageseinrichtung anfallenden notwendigen Ver-
waltungsaufgaben erfüllt werden. Die Leitungstätigkeit ist bei
der Ermittlung des Personalbedarfs nach § 21 Abs. 3 und 4 mit
zusätzlichen 0,128 Vollzeitäquivalenten je Tageseinrichtung
sowie weiteren 0,005 Vollzeitäquivalenten je 40 Stunden
wöchentliche Betreuungszeit anteilig zu berücksichtigen 
(Leitungszeit). Bis zu 20 v. H. der Leitungszeit kann durch
Verwaltungspersonal erfüllt werden, das der Leitung zuzu-
ordnen ist.

§ 23
Weiteres Personal in Tageseinrichtungen

Eine Tageseinrichtung kann neben dem Personal nach § 21
Abs. 3 und 4 Personen im Bereich des Wirtschaftsdienstes 
(Reinigungs- und Küchenpersonal), in einer im pädagogischen
Bereich berufsqualifizierenden Ausbildung, in einem im päda-
gogischen Bereich berufsqualifizierenden Studium, im Jugend-
freiwilligendienst oder im Bundesfreiwilligendienst als weiteres
Personal haben.

§ 24
Qualitätssicherung und -entwicklung

(1) Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe trifft
mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts, den auf Landesebene zusammengeschlossenen
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Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen
Spitzenverbänden eine Vereinbarung über die Inhalte und die
Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tagesein-
richtungen sowie eine Vereinbarung über die Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte. Dabei sind die
Prinzipien der Pluralität, der Trägerautonomie und der Kon-
zeptionsvielfalt zu berücksichtigen.

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll die
Qualität der Förderung in Tageseinrichtungen, die in den 
Bedarfsplan aufgenommen wurden, durch geeignete Maßnah-
men sicherstellen und weiterentwickeln. Die Maßnahmen 
sollen die Umsetzung der pädagogischen Konzeption, die
Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrages ist, sowie den
Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der
pädagogischen Arbeit in den Tageseinrichtungen unterstüt-
zen. Ihnen ist die Vereinbarung über die Inhalte und die Qua-
lität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrich-
tungen nach Absatz 1 Satz 1 zugrunde zu legen. 

(3) Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann
mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts, den auf Landesebene zusammengeschlossenen
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen
Spitzenverbänden eine Vereinbarung über Instrumente und
Verfahren zur externen Evaluation der Erziehung, Bildung
und Betreuung in Tageseinrichtungen treffen. Dabei sind die
Prinzipien der Pluralität, der Trägerautonomie und der Kon-
zeptionsvielfalt zu berücksichtigen.

(4) Die Träger von Tageseinrichtungen sollen geeignete Qua-
lifizierungs- oder Fortbildungsmaßnahmen der Personen
nachweisen, die mit der Wahrnehmung von dem Träger der
Tageseinrichtung obliegenden Aufgaben betraut sind.

Teil 6
Finanzierung

§ 25
Zuweisungen des Landes

(1) Das Land gewährt Zuweisungen zur Deckung der Perso-
nalkosten, wenn die Voraussetzungen der §§ 21 bis 23 erfüllt
sind. Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes sind die ange-
messenen Aufwendungen des Trägers der Tageseinrichtung
für 
1. Vergütungen, Unterhaltsbeihilfen und Sonderleistungen

auf der Grundlage des Tarifvertrags für den Öffentlichen
Dienst (TVöD) und der diesen ergänzenden, ändernden
oder ersetzenden Tarifverträge oder auf der Grundlage von
vergleichbaren Vergütungsregelungen sowie das Gestel-
lungsgeld nach Einzelverträgen, 

2. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nach den ge-
setzlichen Bestimmungen,

3. Arbeitgeberanteile zur zusätzlichen Altersversorgung,
4. die Fortbildung des Personals im Erziehungs- und Wirt-

schaftsdienst und
5. die Fachberatung der Tageseinrichtung.
Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Tageseinrichtun-
gen, deren Träger einer Kirche und Religionsgemeinschaft des
öffentlichen Rechts angehören, werden die ihrer Ausbildung
und Tätigkeit entsprechenden Regelungen des TVöD und die
diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträ-
ge zugrunde gelegt. Die nachgewiesenen Kosten der Fortbil-
dung und Fachberatung werden bis zur Höhe von 1 v. H. der
übrigen zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt.
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(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten
Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten der in den Be-
darfsplan aufgenommenen Tageseinrichtungen, wenn die Per-
sonalausstattung dieser Tageseinrichtungen den Anforderun-
gen der §§ 21 bis 23 entspricht. Sie betragen
1. 44,7 v. H. der zuwendungsfähigen Personalkosten bei 

Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und
2. 47,2 v. H. der zuwendungsfähigen Personalkosten bei 

Tageseinrichtungen in Trägerschaft anerkannter Träger
der freien Jugendhilfe.

Zusätzliche Personalkosten für notwendige Vertretungen von
pädagogischen Fachkräften nach § 21 Abs. 3 und § 22 und Per-
sonal im Bereich des Wirtschaftsdienstes nach § 23 werden bei
der Zuweisung gemäß Satz 2 berücksichtigt.

(3) Um die für die Aufgabenerfüllung nach § 80 Abs. 1 Nr. 3
des Achten Buches Sozialgesetzbuch notwendigen Planungs-
spielräume der örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe zu sichern, ist es für die Zuweisungen des Landes nach
Absatz 2 unschädlich, wenn zu einem Stichtag ein Anteil an
Plätzen nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2 in Tageseinrich-
tungen im Bezirk eines örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe unbelegt bleibt. Bleiben zum Stichtag über den
Anteil nach Satz 1 Plätze unbelegt, werden die nach den §§ 21
bis 23 entstehenden Personalkosten um den Vomhundertsatz
nicht anerkannt, um den der Anteil der tatsächlich unbelegten
Plätze nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2 den nach Satz 1 fest-
gelegten Anteil übersteigt. Dabei wird zum Stichtag für den
Bezirk des einzelnen örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe das Verhältnis aller Soll-Vollzeitäquivalente nach
§ 21 Abs. 3 Satz 2 zu den Soll-Vollzeitäquivalenten der einzel-
nen Platzkategorien nach § 21 Abs. 3 Satz 2 berücksichtigt.

(4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten
zur Sicherstellung der Ziele nach § 24 Abs. 2 für Tagesein-
richtungen in Trägerschaft anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe zusätzliche Zuweisungen pro Tageseinrichtung
und Jahr, die diesen Tageseinrichtungen zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. Die durch die Zuweisung ermöglichten
personellen Verstärkungen müssen den Tageseinrichtungen
zugeordnet werden, in denen sie wirksam werden.

(5) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten
zusätzlich Zuweisungen des Landes zur Deckung von perso-
nellen Bedarfen, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihres So-
zialraums oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können
(Sozialraumbudget). Die durch die Zuweisung ermöglichten
personellen Verstärkungen müssen den Tageseinrichtungen
zugeordnet werden, in denen sie wirksam werden.

(6) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere zu dem Umfang der Ge-
samtzuweisungen des Landes sowie der Bemessung und der
Grundsätze der Verwendung der Einzelzuweisungen an die
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach den Ab-
sätzen 4 und 5, zu den Voraussetzungen des Verfahrens der
Gewährung der Zuweisungen des Landes nach den Absätzen
2, 4 und 5, zur Bemessung des Anteils der Plätze und zum
Stichtag nach Absatz 3 Satz 1 sowie zur Gewichtungsregel
nach Absatz 3 Satz 3 zu bestimmen.
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§ 26
Beitragsfreiheit, Elternbeiträge 

(1) Für Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, ist
der Besuch einer in den Bedarfsplan aufgenommenen Tages-
einrichtung bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

(2) Die Träger der in den Bedarfsplan aufgenommenen Tages-
einrichtungen erheben Elternbeiträge zur anteiligen Deckung
der Personalkosten für die Förderung von Kindern, die das
zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und für die
Förderung von Schulkindern. 

(3) Die Elternbeiträge werden vom örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe nach Anhörung der Verbände der freien
Wohlfahrtspflege festgesetzt. § 90 Abs. 1, 3 und 4 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Bei Familien mit
geringem Einkommen kann in besonderen Ausnahmefällen der
Elternbeitrag auch über die in § 90 Abs. 1, 3 und 4 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch getroffenen Regelungen hinaus er-
mäßigt werden. 

(4) Für Mittagessen und Verpflegung in Tageseinrichtungen
wird ein gesonderter Beitrag erhoben.

§ 27
Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Die Personalkosten, die durch Zuweisungen des Landes
gemäß § 25 Abs. 2, Elternbeiträge gemäß § 26 Abs. 2 und 
Eigenleistungen des Trägers der Tageseinrichtung gemäß 
§ 5 Abs. 2 nicht gedeckt sind, werden durch Zuwendungen des
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ausgeglichen.

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat sich
entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung 
eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an
der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu be-
teiligen. 

(3) Die im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden
Gemeinden sollen zur Deckung der Kosten des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe beitragen. Bei einer Beteili-
gung werden eigene Aufwendungen der Gemeinden für Kin-
dertagesbetreuung angerechnet.

(4) Werden Kinder in einer Tageseinrichtung betreut, die nicht
im Bezirk des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
liegt, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, so
kann der aufnehmende örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe von dem des gewöhnlichen Aufenthalts einen
Ausgleich verlangen.

Teil 7
Monitoring

§ 28
Datenverarbeitung

(1) Zur Dokumentation der Personalausstattung nach den 
§§ 21 bis 23, zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Zu-
weisungen des Landes nach § 25 und der Voraussetzungen des
§ 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie zu statisti-
schen Zwecken werden monatlich Datenerhebungen über die
Tageseinrichtungen, die Belegung der Plätze, die Anzahl der
pädagogischen Fachkräfte, die Leitungszeiten, die Zeiten für
die Praxisanleitung und das weitere Personal durchgeführt.

18



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/8830

(2) Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 sind:
1. für die Tageseinrichtung

Art, Name und besondere Merkmale der Tageseinrichtung
sowie Art, Name, Rechtsform und besondere Merkmale
des Trägers, die Zahl der genehmigten Plätze je Alterskate-
gorie und vorgesehener Betreuungszeit, Art und Anzahl der
Gruppen, Anzahl der Kinder insgesamt, Öffnungszeiten,

2. für jede in der Tageseinrichtung tätige Person
Geschlecht, Beschäftigungsumfang, Geburtsmonat, Ge-
burtsjahr, Art des Berufsausbildungsabschlusses, Stellung
im Beruf, Art der Beschäftigung, Arbeitsbereich, tarifliche
Eingruppierung,

3. für jedes in der Tageseinrichtung geförderte Kind
Geschlecht, Geburtsmonat, Geburtsjahr, Schulbesuch, 
Migrationshintergrund, vertraglich vereinbarte Betreu-
ungszeit, Mittagessen, erhöhter Förderbedarf, Gruppen-
zugehörigkeit, Monat und Jahr der Aufnahme in der 
Tageseinrichtung.

(3) Auskunftspflichtig für die Daten nach Absatz 2 sind 
die Träger der Tageseinrichtungen. Die Daten werden ohne
namentliche Nennung an den örtlichen und den überörtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe übermittelt. Diese dürfen
sie zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Zuweisun-
gen des Landes nach § 25, der überörtliche Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe darüber hinaus auch zur Überprüfung der
Voraussetzungen nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch und zu statistischen Zwecken, verarbeiten. Die Ergebnis-
se dürfen auf der Ebene des überörtlichen oder des einzelnen
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe veröffentlicht
werden, wenn dabei ein Rückschluss auf einzelnen Personen
ausgeschlossen ist. Andere Verpflichtungen zur Datenerhe-
bung bleiben von den Absätzen 1 und 2 unberührt.

(4) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere zur Datenverarbeitung
nach den Absätzen 1 bis 3 zu bestimmen. 

Teil 8
Evaluation, Verwaltungsvorschriften 

und Übergangsbestimmung

§ 29
Evaluation

Die Landesregierung überprüft im Jahr 2028 die Auswirkungen
dieses Gesetzes und berichtet dem Landtag.

§ 30
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften erlässt das fachlich zuständige Ministerium.

§ 31
Übergangsbestimmung

(1) Die Ausgestaltung des Mittagessens nach § 14 Abs. 1 Satz 4
kann bis zum Abschluss der Evaluation nach § 29 auf unter-
schiedliche Weise erfolgen. Dies umfasst vielfältig geregelte
Formen der Verpflegung.

(2) Von den Personalquoten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 kann im
Umstellungsprozess abgewichen werden. Durch eine Abwei-
chung entstehende zusätzliche Personalkosten werden bei der
Zuweisung gemäß § 25 Abs. 2 Satz 2 nicht berücksichtigt. Die
allgemeinen Ausnahmen nach § 21 Abs. 8 und der hierzu er-
gangenen Rechtsverordnung bleiben hiervon unberührt.
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(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten
im Jahr 2019 Zuweisungen des Landes in Höhe von 0,7 Mio.
EUR und in den Jahren 2020 bis 2022 Zuweisungen des Lan-
des in Höhe von jeweils 1,4 Mio. EUR zur zusätzlichen 
finanziellen Unterstützung bei der Umsetzung der Anforde-
rungen, die sich aus der Änderung des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch durch Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes über die Weiter-
entwicklung über die Qualität und zur Teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) 
ergeben. Die Verteilung der Beträge auf die örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt nach dem Anteil der Per-
sonen unter sieben Jahren, die Leistungen nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch empfangen.

Artikel 2
Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

Das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes vom 21. Dezember 1993 (GVBl. 632); zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015
(GVBl. S. 459), BS 216-1, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 6 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Mitglied nach Satz 1 hat das Recht, Anträge an den 
Jugendhilfeausschuss zu stellen.“

2. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Das fachlich zuständige Ministerium hat die vom 
Landeselternausschuss nach § 13 Abs. 2 Satz 1 des Landes-
gesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
benannte Person zum beratenden Mitglied zu berufen. Es
kann im Einvernehmen mit dem Landesjugendhilfeaus-
schuss weitere Personen zu beratenden Mitgliedern berufen.
Das Mitglied nach Satz 1 hat das Recht, Anträge an den
Landesjugendhilfeausschuss zu stellen.“

3. § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„Familienbildung erfolgt durch vielfältige Angebotsformen,
wie beispielsweise Familienbildungsstätten, Familienzen-
tren sowie Häuser der Familie. Die jeweiligen Angebote
sind im Jugendhilfeplan des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe auszuweisen.“

4. In § 24 Abs. 4 Satz 1 wird die Verweisung „§ 1 des Jugend-
schutzgesetzes“ durch die Verweisung „§ 8 des Jugend-
schutzgesetzes“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Das Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991 (GVBl. 
S. 79), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl.
S. 256), BS 216-10, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 wird gestrichen.

2. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.
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Artikel 4
Inkrafttreten 

1. Es treten in Kraft: 

a) in Artikel 1 die §§ 7 Abs. 7, 9 Abs. 4, 12 Abs. 3, 
13 Abs. 3, 18, 19 Abs. 6, 21 Abs. 8, 24 Abs. 2, 25 Abs. 4
und 6, 28 Abs. 4 und 31 Abs. 3, in Artikel 2 die Num-
mern 3 und 4, in Artikel 3 die Nummer 1 am ersten 
Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats,

b) in Artikel 1 der § 26 Abs. 1, in Artikel 3 die Nummer 2
am 1. Januar 2020,

c) das Gesetz im Übrigen am 1. Juli 2021.

2. Mit Ablauf des 30. Juni 2021 werden aufgehoben:

a) das Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991 (GVBl.
S. 79), zuletzt geändert durch Artikel 3 dieses Gesetzes,
BS 216-10,

b) die Elternausschuss-Verordnung vom 16. Juli 1991
(GVBl. S. 311, BS 216-10-1),

c) die Landesverordnung zur Ausführung des Kinderta-
gesstättengesetzes vom 31. März 1998 (GVBl. S. 124), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 27. Dezember
2005 (GVBl. S. 574), BS 216-10-2.
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A. Allgemeines

Der Gesetzentwurf gründet in den Zielen des Koalitionsver-
trags, die Qualität der Angebote der Kindertagesbetreuung im
Land in der Fläche weiter kontinuierlich und offensiv zu stei-
gern. Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz ist quantitativ
und qualitativ seit Jahrzehnten einem hohen fachlichen An-
spruch verpflichtet. Die Einführung des Rechtsanspruchs für
Zweijährige in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 und 2013 bun-
desweit für Einjährige führte zu einem starken quantitativen
Ausbau des Angebots. Während im Februar 2006 für 7,5 v. H.
der unter dreijährigen Plätze zur Verfügung standen, lag die
Versorgungsquote im März 2018 bereits bei 39,4 v. H. (Ge-
nehmigungsdatenbank des Landesamtes für Soziales, Jugend
und Versorgung – LSJV – und Basis der Bevölkerungszahlen
2017). Für rund 60 v. H. der Kinder liegt der Betreuungsum-
fang bei 35 und mehr Stunden die Woche, bei über 35 v. H.
der Kinder sogar bei 45 und mehr Stunden die Woche und 
damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt (vgl. Statistiken
der Kinder- und Jugendhilfe, Datenbasis 1. März 2017). Pro-
gnosen rechnen bis Anfang der 2020er Jahre mit einem anhal-
tenden Ausbau aufgrund der steigenden Geburtenentwick-
lung und einer weiterhin zunehmenden Inanspruchnahme der
Betreuungsangebote von Eltern mit Kindern unter drei Jahren
(vgl. Expertise des Forschungsverbundes Deutsches Jugend-
institut, Technische Universität Dortmund und der Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik „Plätze. Personal. 
Finanzen – der Kita-Ausbau geht weiter. Zukunftsszenarien
zur Kindertages- und Grundschulbetreuung in Deutschland“
vom September 2017).

Auch wenn der quantitative Ausbau noch nicht seinen Ab-
schluss gefunden hat, so ist für die Weiterentwicklung der Kin-
der-tagesbetreuung im Land die qualitative Perspektive hand-
lungsleitend. Die im Koalitionsvertrag geforderte fundierte Er-
hebung des Erreichten erfolgte in einer intensiven Befassung
mit veröffentlichten Sekundäranalysen und Studien zur 
SGB VIII-Statistik (vgl. u. a. den Ländermonitor der Bertels-
mann Stiftung, das Fachkräftebarometer des Forschungsver-
bundes Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität
Dortmund), Expertisen und Veröffentlichungen zu den im
Bund-Länder-Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterent-
wickeln und finanziell sichern“ (vgl. Jugend- und Familien-
ministerkonferenz [ JFMK ] 2016) aufgeführten Handlungs-
feldern oder dem Jahres- und Kommunalbericht des Landes-
rechnungshofs (2017). In den Analysen zeigt sich im Länder-
vergleich der landesweit gute qualitative Status quo der rhein-
land-pfälzischen Kindertagesbetreuung. Diesen gilt es zu sichern
und die Grundlagen für weitere Verbesserungen, insbesonde-
re der Personalstandards, zu schaffen. Damit wird auch den
Perspektiven, die sich mit Blick auf das Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qua-
litäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) vom 
19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2969) ergeben, Rechnung 
getragen. Die Ziele dieses Gesetzentwurfs greifen insoweit den
möglichen Inhalten einer mit dem Bund zu treffenden Ziel-
vereinbarung vor. Ein deutlicher Entwicklungsbedarf zeigt
sich weiterhin darin, die großen qualitativen Unterschiede in
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der Angebotsgestaltung zwischen den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe zu überwinden. Auch besteht die
Notwendigkeit, das Finanzierungssystem zu vereinfachen.

Auf Basis der eingegangenen Stellungnahmen, insbesondere
der für die Kindertagesbetreuung im Land Verantwortung tra-
genden Organisationen und Verbände sowie der Ergebnisse
von Fach- und Werkstattgesprächen und öffentlichen Diskus-
sionsveranstaltungen wurde dieser Gesetzentwurf erarbeitet.
Dies bedeutet eine grundlegende Überarbeitung des bestehen-
den Kindertagesstättengesetzes (nachfolgend abgekürzt: KitaG)
vom 15. März 1991 (GVBl. S. 79), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 256), BS 216-10. Des Weiteren
erfolgt in Artikel 2 des Entwurfs die Änderung einzelner Be-
stimmungen des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG).

1. Eine flächendeckende gute Qualität sichern und weiter-
entwickeln

Transparenz und Vergleichbarkeit in der Personalbemessung

Der Personalschlüssel in der Kindertagesbetreuung hat sich
seit dem Jahr 2012 verbessert. Kamen 2012 durchschnittlich
landesweit auf eine Fachkraft 3,8 Unter-Dreijährige bzw. 4,0
Unter-Dreijährige bei Abzug der Leitungszeit, so verbesserte
sich diese Relation im Jahr 2016 auf 1:3,3 bzw. 3,5. Bei Kin-
dern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt verbesserte sich
das Verhältnis von 1:9,0 bzw. 1:9,7 ohne Leitungszeit im Jahr
2012 auf 1:8,0 bzw. 1:8,6 im Jahr 2016 (vgl. Ländermonitor der
Bertelsmann Stiftung 2017). Allerdings besteht eine große
Spannweite in den Personalschlüsseln zwischen den örtlichen
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Bei Krippengruppen ist
diese in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Flächen-
ländern nach Bayern am größten (vgl. Ländermonitor der 
Bertelsmann Stiftung 2017). Auch der Kommunalbericht 2017
des Landesrechnungshofs (S. 65) greift die großen Differenzen
in der Personalausstattung zwischen den Kommunen auf. Bei
einer vom Alter der Kinder unabhängigen Betrachtung 
reichen diese von 6,1 bis 9,3 belegten Plätze je Vollzeitstelle.
Das Land Rheinland-Pfalz ist gehalten, auf einen gleichmäßi-
gen Ausbau der Einrichtungen und Angebote der Jugendhilfe
in Rheinland-Pfalz hinzuwirken und die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. Ein wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist 
daher eine transparente und vergleichbarere Personalbemes-
sung. Die im landesweiten Durchschnitt bestehenden und im
bundesweiten Vergleich hochwertigen Personalstandards 
werden sichergestellt und verbessert. Das infolge vorangegan-
gener Gesetzesänderungen hoch differenzierte bisherige Grup-
pensystem mit seinen divergierenden finanziellen und perso-
nellen Anreizen, die erfolgreich den Ausbau des Angebotes an
Plätzen für unter-dreijährige Kinder vorangebracht hatten,
wird zugunsten eines transparenten, präzisen und verwaltungs-
einfachen Personalbemessungssystems aufgegeben. Hand-
lungsleitend ist eine alltagsintegrierte und inklusive Pädagogik
in der Erziehung, Bildung und Betreuung. Damit werden die
entstandenen finanziellen, aber auch fachlichen Fehlalloka-
tionen und die deutlichen Unterschiede in den Arbeitsbedin-
gungen der Einrichtungen abgewendet. 

Begründung
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Implementation von Kita-Sozialarbeit

Kindertagesbetreuung soll allen Kindern gleiche Entwick-
lungs- und Bildungschancen bieten. Der Alltag einer Tagesein-
richtung ist von unterschiedlichsten Lebenssituationen und
Lernbedürfnissen der Kinder und ihrer Familien geprägt.
Handlungsleitend ist die Unterschiedlichkeit als Normalität
und die Anerkennung dieser Individualität als Gemeinsam-
keit. Es ist der Auftrag aller Tageseinrichtungen, auf diese 
unterschiedlichen Bedarfe zu reagieren. Jedoch begründen spe-
zifische sozialräumliche Situationen in aufzuwertenden Stadt-
und Gemeindeteilen (Quartieren) Unterschiede in der Res-
sourcenzuteilung zwischen den Einrichtungen. Die Armuts-
gefährdungsquote der unter 18-Jährigen liegt bei 21,5 v. H.
(vgl. amtliche Sozialberichterstattung 2016) bzw. 19,7 v. H.
(vgl. 5. Armuts- und Reichtumsbericht für Rheinland-Pfalz).
Der Gesetzentwurf verfolgt das Leitbild des sozialen Aus-
gleichs, um struktureller und individueller Benachteiligung
entgegenzutreten und das Ziel inklusiven Handelns im päda-
gogischen Alltag zu unterstützen. Zur Überwindung struktu-
reller Benachteiligung ist der Einsatz von Kita-Sozialarbeit, die
fachlich und personell die betroffenen Tageseinrichtungen
verstärkt, vorgesehen. Der Gesetzentwurf verankert deshalb
ein Budget für zusätzliche Personalressourcen, das der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Umsetzung dieser 
Ziele erhält.

Sicherstellung von Leitungsdeputaten und Berücksichtigung
von Praxisanleitung

Leitungskräfte haben eine Schlüsselfunktion bei der Sicher-
stellung und Weiterentwicklung der Qualität in Tagesein-
richtungen. Zur effektiven Wahrnehmung der Leitungsaufga-
ben bedarf es einer professionalisierten Leitungstätigkeit. Dies
erfordert gesicherte Rahmenbedingungen. Zur Stärkung der
für das Gesamtsystem unentbehrlichen Leitungskräfte werden
erstmals Leitungsdeputate gesetzlich definiert, zur Entlastung
ist der mögliche Einsatz von Verwaltungskräften vorgesehen. 

Eine qualifizierte Praxisanleitung in der Tageseinrichtung
stellt sicher, dass Auszubildende und Studierende neben ihrem
theoretischen Wissenserwerb an Fach- oder Hochschule eine
fundierte Begleitung erfahren, um den Theorie-Praxis-Trans-
fer zu fördern. Der Gesetzentwurf trägt der hohen Bedeutung
einer qualifizierten und praxisorientierten Ausbildung mit
Stundenkontingenten für die Praxisanleitung Rechnung.

Unterstützungssysteme sichern und profilieren

Der Gesetzentwurf verankert die konzeptionellen Grund-
lagen der Arbeit in den rheinland-pfälzischen Tageseinrich-
tungen und ihre partizipative Fortschreibung. Fundament der
konzeptionellen Arbeit sind die Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen sowie die Qualitätsempfehlungen. Maßgeblich
für die Sicherstellung der pädagogischen Qualität ist die Qua-
lität des eingesetzten Personals. Die Anforderungen hierzu
sind in der Fachkräftevereinbarung niedergelegt. Fortbildung
und Fachberatung stellen wesentliche Unterstützungssysteme
für die pädagogische Arbeit dar. Das „Landesprogramm zur
Qualifizierung und Prozessbegleitung der pädagogischen
Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz“ vom 1. Juli 2014 weist Inhalte einer zielgerichteten Fort-
bildung aus. Die genannten Grundlagendokumente beruhen
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auf gemeinsamen Vereinbarungen der im System der Kinder-
tagesbetreuung in Rheinland-Pfalz Verantwortung tragenden
Organisationen und Verbände. Der Zugang zu Fortbildung
für die Mitarbeitenden einer Tageseinrichtung und Fachbera-
tung für die Leitung und den Träger einer Tageseinrichtung
ist vorgesehen.

Verankerung eines Kita-Beirates

Die Qualität einer Tageseinrichtung kann durch das Zusam-
menspiel von Verantwortung wahrnehmendem Einrich-
tungsträger und professionell tätigen Leitungen und Fach-
kräfteteams unter Beteiligung der Eltern und Berücksichtigung
der Kinderperspektiven wesentlich vorangebracht werden.
Der Gesetzentwurf sieht deshalb mit dem Beirat die Institu-
tionalisierung eines Gremiums vor, das die Gesamtheit der 
eine Tageseinrichtung tragenden Protagonisten abbildet und
über wesentliche Entwicklungsperspektiven berät.

Verbesserung und Sicherung von Trägerqualität

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Träger von Einrich-
tungen oder die von ihnen für die Wahrnehmung der Träger-
aufgaben benannte verantwortliche Person zukünftig eine
aufgabenspezifische Qualifizierung nachweisen sollen. Die
umfassende strukturelle und inhaltliche Verantwortung für
den Betrieb einer Tageseinrichtung obliegt dem Einrich-
tungsträger. Ausweislich des vom Deutschen Jugendinstitut
veröffentlichten Fachkräftebarometers 2017 haben sich die
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz deutlich vergrößert. Im
Jahr 2016 finden sich in Rheinland-Pfalz nach dem Saarland
mit 74 v. H. bundesweit die meisten mittleren (sieben bis 14
Beschäftigte) und großen Teams (mehr als 14 Beschäftigte);
der bundesweite Durchschnitt liegt bei 62 v. H. Im Jahr 2007
lag dieser Anteil in Rheinland-Pfalz noch bei 52 v. H.,
während 48 v. H. kleine Teams mit bis zu sieben Beschäftigen
waren. 29 v. H. sind in Rheinland-Pfalz heute große Teams;
nur im Saarland und in Hamburg gibt es einen noch höheren
Anteil großer Teams. Eine gute Trägerqualität stärkt die 
Professionalisierung des Systems, unterstützt die qualitative
Weiterentwicklung und entlastet Leitungskräfte. Mit der 
Anforderung sollen zudem Anreize für moderne und profes-
sionelle Organisationsstrukturen in der Wahrnehmung von
Trägeraufgaben gesetzt werden, z. B. durch Trägerzusam-
menschlüsse.

2. Stärkung der Elternrechte

Eltern- und Familienorientierung sowie die Mitwirkungs-
rechte von Eltern stärken

Die Zusammenarbeit mit Eltern hat insbesondere durch den
frühen Eintritt der Kinder in die außerfamiliäre Kindertages-
betreuung und die deutlich längere Verweildauer fachlich an
Bedeutung gewonnen. Unverändert stellt die Kindertagesbe-
treuung eine in Artikel 6 des Grundgesetzes (GG) verankerte
Unterstützung der Gesellschaft für Eltern und Familien dar,
die unterschiedliche soziale und ethnische Kulturen in den
elterlichen Erziehungstheorien und Erziehungsstrategien be-
achtet. Der Gesetzentwurf sieht eine verbindliche Gestaltung
der Mitbestimmungsprozesse für die gewählte Elternvertre-
tung auf allen Ebenen vor. Die Legitimationskette für die 
gewählte Elternvertretung auf örtlicher und überörtlicher
Ebene wird stärker systematisiert und konkreter gefasst. 
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Erweiterung der Beitragsfreiheit und Präzisierung des Rechts-
anspruchs

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Beitragsfreiheit für alle
Kinder ab dem zweiten Lebensjahr gilt, die eine im Bedarfs-
plan ausgewiesene Tageseinrichtung besuchen. Bislang haben
Eltern für Kinder in Krippenangeboten teilweise noch einen
Beitrag leisten müssen. Damit vervollständigt der Gesetzent-
wurf die Betragsfreiheit für Kinder ab zwei. 

Der Gesetzentwurf sieht ferner eine Präzisierung des Rechts-
anspruchs unter Beachtung der Regelungen zum bundeswei-
ten Rechtsanspruch im Achten Buch Sozialgesetzbuch (nach-
folgend abgekürzt: SGB VIII) vor und orientiert sich am bis-
herigen verlängerten Vormittagsangebot. Kindertagesbetreu-
ung ist ein Angebot der frühen Bildung für alle Kinder und zu-
gleich ein notwendiges Infrastrukturangebot für Eltern zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um den gesellschaftli-
chen Anforderungen entsprechen zu können. Ein angemesse-
ner Umfang des individuellen Rechtsanspruchs berührt we-
sentliche Politikfelder der Bildung, Wirtschaft, Integration,
Familien und Frauen. Lediglich Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz haben noch einen Rechtsanspruch mit einer
Pause in der Mittagszeit (vgl. Ländermonitor der Bertelsmann-
Stiftung 2017), der sich eher an Familienmodellen des Allein-
ernährers orientiert, ein Modell, das mit Blick auf eine ange-
messene Altersversorgung oder das veränderte Familienrecht
im Scheidungsfall vielfach nur finanziell bessergestellte Mütter
und Väter wählen können. Der Regelumfang des Angebots
soll künftig sieben Stunden inklusive Mittagessen umfassen
und in der Regel am Vormittag wahrgenommen werden. 
Bereits heute bestehen lange Betreuungszeiten für Kinder aller
Altersstufen. Gesunde Ernährung ist daher elementarer Be-
standteil der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. 

Um Betriebe und Unternehmen in ihrem Engagement für 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben zu
unterstützen, soll die Großtagespflege unter der Vorausset-
zung, dass sie direkt in das Unternehmen eingebunden ist, 
ermöglicht werden. 

3. Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder

Der Gesetzentwurf setzt das Ziel des Übereinkommens vom
20. November 1989 über die Rechte der Kinder (BGBl. 1992
II S. 121) in der jeweils geltenden Fassung um, den Kindern bei
der Gestaltung des Alltags in den Tageseinrichtungen und der
Kindertagespflege entwicklungsgemäße Beteiligungsmöglich-
keiten einzuräumen. Auch in persönlichen Angelegenheiten
sollen für sie kindgerechte Möglichkeiten der Beschwerde vor-
gesehen werden.

4. Reform des Finanzierungssystems 

Es besteht ein breiter Konsens bei den für die Kindertagesbe-
treuung in Rheinland-Pfalz Verantwortung Tragenden, eine
Vereinfachung im Finanzierungssystem vorzusehen. Auch der
Landesrechnungshof bewertet im Jahresbericht 2017 (S. 188 f.)
das Fördersystem als hochkomplex und teilweise intranspa-
rent. Transparenz, Auskömmlichkeit, Effizienz und Verläss-
lichkeit sind Anforderungen an eine Reform des Finanzie-
rungssystems. 

Eine Evaluation der Finanzierungsregelung und Steuerungs-
instrumente erfolgte in einer intensiven Befassung und dem Ver-
gleich bundesweit bestehender Finanzierungssysteme (z.  B.
kindbezogener Pauschalsysteme in Nordrhein-Westfalen und
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Bayern) und begründet die Entscheidung, das bestehende 
Finanzierungssystem zu reformieren und es transparenter und
effizienter zu gestalten. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die 
finanzielle Förderung durch das Land weiterhin als Anteil an
den Ist-Personalkosten der Einrichtungen erfolgt. Das Land
weist den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-hilfe zur
Erstattung der anerkannten Ist-Personalkosten Mittel zu. In 
diese Zuweisung werden die bisherigen, gesondert ausgewie-
senen Förderstränge, die Erstattung der Elternbeitragsfreiheit,
der Betreuungsbonus, die Sprachförderung und das Fortbil-
dungsprogramm integriert. Ebenso werden alle derzeit beste-
henden Differenzierungen in der prozentualen Förderhöhe 
je Gruppenform, Trägerart oder Anteil an Ganztagsplätzen
sowie weitere Spezifika der Förderung aufgegeben und in die
zukünftigen Zuweisungen des Landes von vorneherein einge-
rechnet. Die Zuweisung des Landes wird deutlich erhöht.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich das Land mit seiner
Förderung an einem bedarfsgerechten Angebot beteiligt. Als be-
darfsgerecht werden die belegten Plätze eines Jahres zuzüglich
einer Planungstoleranz angesehen. Die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe werden in ihrer bereits bestehenden
Gesamtverantwortung für die Sicherstellung eines bedarfsge-
rechten Angebotes gestärkt. Die Betreuungszeiten von Plätzen
in Tageseinrichtungen und damit auch indirekt Öffnungszeiten
werden Bestandteil der Bedarfsplanung. Der örtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe kann zur besseren Bedarfsplanung be-
stimmen, dass Eltern ihren Betreuungsbedarf innerhalb einer
Frist anmelden. Damit dem Subsidiaritätsprinzip Ausdruck ver-
liehen und Anreize für eine größere Trägervielfalt gesetzt 
werden, sieht der Gesetzentwurf eine Staffelung der Zuweisung
des Landes in Abhängigkeit von der Trägerschaft vor. 

Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, kommunale Gebiets-
körperschaften und örtliche Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe haben verstärkt seit Ende der 1990er Jahre und unabhängig
von einer Förderung seitens des Landes finanzielle Vereinba-
rungen zur weiteren Absenkung des Trägeranteils getroffen.
Deshalb sieht der Gesetzentwurf keine Festlegung eines Träge-
ranteils vor. Es gilt jedoch der Grundsatz, dass der Träger einer
Tageseinrichtung bereit sein muss, eine angemessene Eigenlei-
stung zu erbringen. Hierüber treffen die kommunalen Spitzen-
verbände mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts und den auf Landesebene zusammenge-
schlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege eine Rah-
menvereinbarung, die die Grundlage für Vereinbarungen auf
örtlicher Ebene bildet.

5. Verbesserung der zielgerichteten Steuerung 

Begleitend zu diesem Gesetzentwurf führt das Land ein webba-
siertes Administrations- und Monitoringsystem ein, das das Zu-
weisungsverfahren des Landes erleichtern und bereits heute not-
wendige Datenerhebungen vereinfachen soll, z. B. durch eine
Integration der Erstellung der SGB VIII-Statistik. Es wird zu-
gleich Grundlage für ein zukünftiges Monitoring sein, das die
Qualität und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung
im Land zuverlässiger abbilden soll als heute existierende Da-
tenquellen. Die Administration wird vereinfacht und eine zeit-
nahe Abrechnung sichergestellt. Das webbasierte Administra-
tions- und Monitoringsystem soll auf allen Verantwortungse-
benen – Einrichtung, Träger- und Trägerorganisation, örtlicher
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Land – zum Einsatz kom-
men und unter Beachtung des Datenschutzes die Arbeitspro-
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zesse unterstützen. Damit wird eine zielgerichtete Steuerung 
ermöglicht und die Professionalisierung des Systems forciert. 

6. Finanzielle Auswirkungen und Konnexitätsprüfung
6.1 Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung

eines Kindes in einer Tageseinrichtung (§ 14):

Nach dem Gesetzentwurf umfasst der Anspruch auf Erzie-
hung, Bildung und Betreuung in einer Tageseinrichtung im
Rahmen der Öffnungszeiten ein tägliches Angebot von regel-
mäßig sieben Stunden, das als Vormittagsangebot ausgestaltet
werden soll. Diese Fassung des Anspruchsinhalts ändert 
effektiv nichts an dem seit 1991 bestehenden zeitlichen Um-
fang. Es ist zu erwarten, dass sich durch die Präzisierung des
Rechtsanspruchs bzw. durch das Zusammenziehen des zeitli-
chen Umfangs, der dem schon heute vorgesehenen verlänger-
ten Vormittagsangebot entspricht, Synergieeffekte ergeben.
Der Rechnungshof hat ausgeführt, dass Eltern auf Ganztags-
plätze ausweichen, weil ein Großteil der Tageseinrichtungen
ein verlängertes Vormittagsangebot nicht mehr vorsieht. Das
Besuchsverhalten entspräche jedoch dem eines verlängerten
Vormittagsangebots (vgl. Kommunalbericht 2017, S. 78).
Durch die Bündelung der anspruchserfüllenden Zeiten in § 14
Abs. 1 Satz 2 wird daher der Anreiz gesetzt, Bedarf und Be-
treuungszeiten besser aufeinander abzustimmen. Folgerichtig
ergeben sich hierdurch keine Mehrbelastungen im Sinne des
Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) vom 2. März
2006 (GVBl. S. 53, BS 2020-5).

Ferner sieht der Gesetzentwurf in § 14 Abs. 1 Satz 4 vor, 
dass bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit
einschließen, ein Mittagessen vorgesehen werden soll. Eine
vergleichbare Vorgabe enthält § 5 Abs. 2 KitaG. Insofern er-
gibt sich keine neue Anforderung an die bestehende Aufgabe.
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf in § 26 Abs. 4 wie in
§ 13 Abs. 1 Satz 2 KitaG die Möglichkeit zur Beitragserhebung
für Mittagessen und Tagesverpflegung vor, sodass den Kom-
munen durch die Regelung keine zusätzliche finanzielle Belas-
tung entsteht. Folgerichtig ergeben sich hierdurch keine Mehr-
belastungen im Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes.

6.2 Beirat (§ 7):

In jeder Tageseinrichtung wird künftig ein Beirat gebildet.
Darin arbeiten der Träger der Tageseinrichtung, die Leitung,
die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern zusammen. Der
Beirat beschließt unter Berücksichtigung der im pädagogi-
schen Alltag gewonnenen Perspektive der Kinder Empfeh-
lungen über grundsätzliche Angelegenheiten, die die struktu-
rellen Grundlagen der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungs-
arbeit einer Tageseinrichtung betreffen. Der Gesetzentwurf
sieht vor, dass der Beirat einmal jährlich tagt. Die hierdurch
verursachten Kosten werden durch den Zeitaufwand, den die
Mitglieder des Beirats haben, bestimmt. Insgesamt ergeben
sich auf Basis der Daten aus der Betriebserlaubnisdatenbank
des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV)
zum Stichtag 31. Dezember 2017 894 000 EUR Mehrbelas-
tung pro Jahr. Diese wird als Mehrbelastungsausgleich in der
Landesquote abgebildet. 

6.3 Personalbemessungssystem (§§ 21 bis 23):

Der Gesetzentwurf überführt das gruppenbezogene Personal-
bemessungssystem des KitaG in ein platzbezogenes (vgl. § 21
des Gesetzentwurfs) und sorgt nicht nur für große Transpa-
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renz und Vereinfachung, sondern auch für erhebliche admi-
nistrative Erleichterungen in diesem Bereich. Die Über-
führung des Personalbemessungssystems findet statt auf der
Grundlage der bestehenden gesetzlichen Regelungen zu den-
jenigen Gruppentypen, die hauptsächlich die für das platzbe-
zogene Personalbemessungssystem relevanten Alterskohorten
enthalten. Pädagogische Gruppen können beibehalten werden.
Die Regelungen zur platzbezogenen Personalbemessung 
wurden außerdem für die Personalquoten nach § 21 Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 und 3 (U2- und Schulkindplätze) bei einem 
die bisherige Regelzeit (vgl. zum Verständnis der Regelzeit 
§ 2 Abs. 5 Nr. 1 und § 3 Abs. 4 der Landesverordnung zur
Ausführung des Kindertagesstättengesetzes (nachfolgend ab-
gekürzt: KitaLVO) vom 31. März 1998 (124), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 27. Dezember 2005 (GVBl. S. 574),
BS 216-10-2 sowie Baader, Flach, Lerch, Zwick: Kommentar
zum Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, 9. Aufl. 2015,
S. 69) wiedergebenden Betreuungsumfang von sieben Stunden
ermittelt. Bei der Personalquote nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2
(Ü2-Plätze) wird hingegen der Betreuungsumfang der heutigen
neunstündigen Ganztagsgruppe und, sofern relevant, eine 
reduzierte Gruppengröße zugrunde gelegt (vgl. Rundschrei-
ben des LSJV 3/2012 vom 20. Juli 2012 „Einheitlicher und
transparenter Handlungsvollzug der Abrechnungen in Rhein-
land-Pfalz“, Nr. 4.2.2.). Dies geschieht, weil in der personellen
Ausstattung der heutigen neunstündigen Ganztagsgruppe eine
Arbeitsverdichtung, insbesondere in der Mittagszeit, in der
Personalbemessung bereits berücksichtigt ist. Darüber hinaus
wurde in die Ü2-Personalbemessung einbezogen, dass in den
heutigen Krippengruppen ein hoher Anteil an Zweijährigen
betreut wird. Somit wurde die Personalausstattung der Krip-
pengruppe, die heute für die Zweijährigen zur Verfügung
steht, anteilig bei der Ermittlung der Personalquote für die
Ü2-Plätze berücksichtigt. 

Ferner wurde bei der Ermittlung aller Personalquoten nach 
§ 21 Abs. 3 berücksichtigt, dass die Personalbemessung von
der ersten bis zur letzten Stunde der Betreuungszeiten, die sich
auf der Basis der bisherigen Regelungen zu Öffnungszeiten er-
geben, grundsätzlich gleich sein muss, vgl. § 2 Abs. 4 und 5
Nr. 1 KitaLVO. Die Übersetzung des Gruppenbezugs in den
Platzbezug unter Berücksichtigung der bisherigen Regelzeiten
und der Regelungen zur öffnungszeitbedingten Gewährung
von zusätzlichem Personal stellt damit insgesamt eine äqui-
valente Regelung zur bisherigen Personalbemessung dar. Fol-
gerichtig ergeben sich hierdurch keine Mehrbelastungen im
Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes. 

In die Regelung zur Personalbemessung nach § 21 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 (Ü2-Plätze) wurde außerdem der für die Ein-
führung des § 9 a Satz 2 KitaG (Sprachförderung) im Jahr 2005
gewährte konnexitätsbedingte Ausgleich (vgl. Landtags-
drucksache 14/4453, S. 15) integriert. Da das Land die Auf-
bringung der Personalkosten anteilig unterstützt (vgl. § 25
Abs. 2), wird die Differenz zur 100-Prozent-Finanzierung als
Mehrbelastungsausgleich nach § 3 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG
in der Landesquote nach § 25 Abs. 2 abgebildet. Diese 
Differenz entspricht einem Betrag von 8,6 Mio. EUR. Soweit
bei den bisherigen Maßnahmen zur pädagogischen Aufwer-
tung des letzten Kindergartenjahres eine Kofinanzierung 
seitens der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
erfolgte, ist dies bei dem Mehrbelastungsausgleich nicht an-
gerechnet und führt daher zu Entlastungen der Kommunen.



Drucksache 17/8830 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Der Gesetzentwurf erkennt Leitungstätigkeit in Tagesein-
richtungen rechtlich an und macht sie sichtbar (vgl. § 22). Der
konkrete Umfang der Leitungszeit baut auf dem in der „Selbst-
kontrolle von Personalkosten in Kindertagesstätten – Verein-
barung über Kriterien für ein Controlling-Instrument“ (Con-
trolling-Papier vom April 2000) vereinbarten Umfang an 
Leitungszeiten auf. Dieses landesweit angewendet (Stichtag 
31. Dezember 2017, Betriebserlaubnisdatenbank des LSJV), 
ergibt 849 Vollzeitäquivalente für Leitungstätigkeit über alle
Tageseinrichtungen im Land. Nach den Ergebnissen der 
SGB VIII-Statistik fielen zum Stichtag 1. März 2017 Leitungs-
tätigkeiten im Umfang von 1  553 Vollzeitäquivalenten an. Auf
der Grundlage der Angaben der SGB VIII-Statistik ist anzu-
nehmen, dass die Kommunen insgesamt bereits heute Leis-
tungen im Bereich der Leitungszeiten mindestens im Umfang
des Mittelwertes zwischen dem Controlling-Papier und den in
der SGB VIII-Statistik ausgewiesenen Leitungszeiten erbrin-
gen. Der Umfang dieses Mittelwertes liegt der Regelung zur
Leitungszeit zugrunde. Bis zu 20 v. H. der Leitungszeit kann
durch qualifiziertes Verwaltungspersonal, das der Leitung 
zuzuordnen ist, erfüllt werden, was sowohl aufseiten der 
Leitung als auch des Trägers zu Entlastungen führen kann.
Folgerichtig ergeben sich durch die Regelung zur Leitungszeit
keine Mehrbelastungen im Sinne des Konnexitätsaus-
führungsgesetzes.

Nach dem Gesetzentwurf wird im Rahmen der Personal-
bemessung erstmalig ein zusätzlicher Zeitanteil pro Einrich-
tung für Praxisanleitung geregelt. (vgl. § 21 Abs. 7). Derzeit
sind ca. 2 400 Personen in einer relevanten Ausbildung in den
Tageseinrichtungen tätig. Insgesamt ist daher davon auszuge-
hen, dass die Gewährung dieses Deputats für die Praxisan-
leitung 3,1 Mio. EUR kosten wird. Da das Land die Aufbrin-
gung der Personalkosten anteilig unterstützt (vgl. § 25 Abs. 2),
wird die Differenz zur 100-Prozent-Finanzierung als Mehrbe-
lastungsausgleich in der Landesquote abgebildet. Diese Diffe-
renz entspricht einem Betrag von 1,7 Mio. EUR.

6.4 Finanzierungssystem (§ 25): 

Der Gesetzentwurf sorgt neben der Transparenz und Vereinfa-
chung des Personalbemessungssystems auch für eine erhebliche
Erleichterung bei der Administration der Landeszuweisungen
zu den Personalkosten. Auch im Finanzierungssystem erfolgt
in diesem Gesetzentwurf die Ablösung des Gruppenbezugs.
Die bestehenden Regelungen werden über den Zwischen-
schritt der Ermittlung einer einheitlichen Landesquote in 
trägerspezifische Landesquoten überführt (vgl. § 25 Abs. 2).
Bestehende Mehrbelastungsausgleiche für die örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe wie die Erstattungsleistung für die
Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs nach § 12 Abs. 5 
KitaG (2017: 119 Mio. EUR) und der Betreuungsbonus nach
§ 12 a Abs. 2 Satz 2 KitaG (2017: 22,3 Mio. EUR) werden eben-
so wie die Mittel für das „Landesprogramm zur Qualifizierung
und Prozessbegleitung der pädagogischen Fachkräfte und
Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ i. H. v. 
1,2 Mio. EUR jährlich sowie die durch den Gesetzentwurf ver-
ursachten Mehrbelastungsausgleiche in die einheitliche Lan-
desquote erhöhend integriert:

Nach dem noch geltenden Recht liegen der Berechnung des be-
stehenden Mehrbelastungsausgleichs nach § 12 Abs. 5 KitaG
(Beitragsfreiheit) die in den Jugendamtsbezirken im Jahr 2006
festgesetzten Elternbeiträge zugrunde, gekürzt um die Bei-
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tragsfreistellungen aus sozialen Gründen (§ 90 SGB VIII). 
Diese werden mit der Zahl der ganztags und teilzeit betreuten
Kinder ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt multipliziert. Die
2006 ermittelten Elternbeiträge eines Jugendamtsbezirks 
werden an die Tarifentwicklung angepasst. Im Rahmen dieses
Mehrbelastungsausgleichs wirken sich also die Anzahl der 
betreuten Kinder, Veränderungen im Verhältnis von Teilzeit-
und Ganztagsbetreuung sowie Tarifentwicklungen dynami-
sierend aus. 

Der bestehende Mehrbelastungsausgleich nach § 12 a KitaG
(Betreuungsbonus) wird für alle zum 31. Dezember eines jeden
Jahres in einer Gebietskörperschaft betreuten Zweijährigen
bezahlt. Er wird in Form eines fixierten Bonus von 1 000 EUR
pro Kind gewährt, wenn zum Stichtag in einer Gebietskör-
perschaft eines Jugendamtsbezirks mehr als 10 v. H. der Zwei-
jährigen betreut werden. Wird zum Stichtag eine Quote von
mehr als 40 v. H. erreicht, erhöht sich der Betreuungsbonus
für jedes betreute zweijährige Kind über diesem Vomhun-
dertsatz auf 2 050 EUR. Im Rahmen dieses Mehrbelastungs-
ausgleichs wirken sich also die Anzahl der betreuten Kinder
und die von der Quote abhängige Steigerung des Bonus 
dynamisierend aus. 

Die Mehrbelastungsausgleiche nach § 12 Abs. 5 KitaG und 
§ 12 a KitaG werden damit beeinflusst durch die Entwicklung
von Geburtenzahlen, vom tatsächlichen Platzangebot in 
Tageseinrichtungen in einem Jugendamtsbezirk und vom
Nutzungsverhalten. Sie sind geprägt durch die Fokussierung
auf tatsächlich im Betreuungssystem befindliche Kinderjahr-
gänge, die beim Betreuungsbonus durch die Stichtagsregelung
zugespitzt ist.

Künftig soll sich die Personalbemessung auf der Grundlage der
Gesamtzahl der U2- und Ü2-Plätze sowie Schulkinderplätze,
die in den Tageseinrichtungen mit den entsprechenden Be-
treuungszeiten zur Deckung der Betreuungsbedarfe vorzuhal-
ten sind, ergeben. Das Land beteiligt sich dann mit einem fest-
gelegten Prozentsatz an den tatsächlich nach Maßgabe der
platzbezogenen Personalbemessung entstandenen Personal-
kosten, unabhängig davon, aus welcher Platzkategorie sich die
entstehenden Personalkosten hauptsächlich speisen. Die vor-
zuhaltenden Plätze sollen nur möglichst kongruent zum 
Bedarf sein. Im künftigen Finanzierungssystem wirken sich
damit die Gesamtzahl der vorzuhaltenden Plätze (also auch
Plätze für Kinder von null bis einem Jahr sowie Schulkinder-
plätze), die Betreuungszeiten sowie die Tarifentwicklungen
dynamisierend aus. 

Effektiv wird damit im Vergleich zum bestehenden System
der Mehrbelastungsausgleiche nach § 12 Abs. 5 KitaG und 
§ 12 a KitaG der mit diesen Vorschriften verbundene Anreiz
zur Beschleunigung des U3-Ausbaus zugunsten des Anreizes,
ein über alle Plätze für alle Kinder gesehenes, bedarfsgerechtes
Betreuungsangebot zu schaffen, ausgetauscht. Durch das 
Abstellen auf die für alle Alterskategorien von U2, Ü2 bis
Schulkinder vorzuhaltenden Plätze einschließlich der Betreu-
ungszeiten und die Aufgabe der Fokussierung auf die Jahr-
gänge der tatsächlich betreuten Kinder als Anknüpfungspunkt
bildet diese Form der Finanzierung die strukturellen Ent-
wicklungen und Anforderungen bei der Bereitstellung eines
bedarfsgerechten Angebots gezielter ab. Dies gilt insbesonde-
re auch mit Blick auf den Mehrbelastungsausgleich für die Bei-
tragsfreiheit nach § 12 Abs. 5 KitaG, dessen Dynamisierung
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durch das Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsge-
richtshofs vom 30. Oktober 2015 (VGH N 65/14, RZ. 81)
Grenzen gesetzt sind.

Nach dem Gesetzentwurf entfällt durch die Ausdehnung der
Beitragsfreiheit auch auf die Zweijährigen, die in im Bedarfs-
plan ausgewiesenen Krippenangeboten betreut werden, für die
kommunale Ebene die grundsätzlich bisher noch vorhandene
Möglichkeit, für diese Kinder Elternbeiträge zu erheben. Der
Anteil der beitragspflichtigen Kinder in Krippen oder Krip-
pengruppen liegt aufgrund der Nutzung von sogenannten 
Surrogatsplätzen in Krippen oder Krippengruppen für Kinder,
die zwar das für die Beitragsfreiheit relevante Alter erreicht,
aber keinen Kindergartenplatz haben, bei ca. 20 v. H. Um die-
sen Anteil zu ermitteln, wurde auf der Grundlage des Anteils
der betreuten Zweijährigen an den unter dreijährigen Kindern
(SGB-VIII Statistik zum Stichtag 1. März 2017) eine Platzzahl
in Krippengruppen für Zweijährige geschätzt. Daraus wurde
mit 1 226 die Anzahl der Zweijährigen in Krippengruppen ab-
geleitet, für die Beiträge gezahlt werden. Bei Annahme einer
durchschnittlichen Elternbeitragserstattung je Kind auf einem
Kindergartenganztagsplatz belaufen sich die zu erstattenden
Elternbeiträge auf rund 1,3 Mio. EUR. Da die Elternbeiträge
für die Betreuung in Krippengruppen in der Regel höher 
liegen, wurde ein Risikoaufschlag vorgenommen und die 
erwartete Mehrbelastung mit 2 Mio. EUR angesetzt.

Darüber hinaus werden die Mittel für das „Landesprogramm
zur Qualifizierung und Prozessbegleitung der pädagogischen
Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz“ i. H. v. 1,2 Mio. EUR jährlich in die Landesquote inte-
griert.

6.5 Budgets (§ 25 Abs. 4 und 5):

Mit diesem Gesetzentwurf erhalten die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe erstmals gesetzlich zusätzliche Mittel
zur jährlichen Zuweisung an Tageseinrichtungen in Träger-
schaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Höhe von
4 500 EUR pro Tageseinrichtung und Jahr (§ 25 Abs. 4). Die
Mittel dienen dem Ziel der Qualitätssicherung und Qualitäts-
entwicklung nach § 24 Abs. 2. 

Im Gesetzentwurf wird erstmalig ein Sozialraumbudget gere-
gelt (vgl. § 25 Abs. 5), das den örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe zur Verfügung gestellt wird, um über die per-
sonelle Grundausstattung nach den §§ 21 bis 23 hinausgehen-
de personelle Bedarfe abzudecken, die in Tageseinrichtungen
aufgrund ihrer sozialräumlichen Situation oder anderer 
besonderer Bedarfe entstehen können. Es hat ein Gesamt-
volumen von 50 Mio. EUR jährlich ab 2021 zum Inkrafttre-
ten. Erstmalig stellt das Land den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe dadurch zusätzlich im Vollausbau
22,2 Mio. EUR u. a. für die Einführung von Kita-Sozialarbeit
zur Verfügung, damit wird die Entwicklung zu multiprofes-
sionellen Teams gestärkt. In diesem Budget sind außerdem die
bisher über § 2 Abs. 5 Nr. 2, 4, 5 und 6 KitaLVO bereitge-
stellten Mittel und das seit dem Jahr 2012 bestehende Pro-
gramm „Kita!Plus: Kita im Sozialraum“ enthalten. Die Mittel
für das Sozialraumbudget werden jährlich um 2,5 Prozent,
erstmals in 2021 zum Inkrafttreten, gesteigert. Damit sollen
die durchschnittlichen tariflichen Steigerungen abgebildet
werden.
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6.6 Weitere Zahlungen des Landes (§ 31 Abs. 3):

Das Land leitet bis einschließlich 2022 Finanzmittel des 
Bundes für den Ausbau der Gebührenfreiheit, der sich aus der
Änderung des § 90 SGB VIII nach Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in 
der Kindertagesbetreuung (KiQuTG) ergibt, an die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe weiter. Die entsprechen-
den Zahlungen des Landes an die Kommunen umfassen im
Jahr 2019 0,7 Mio. EUR und in den Jahren 2020 bis 2022 
jeweils 1,4 Mio. EUR. 

6.7 Ausstattung von Küchen

Zur Ausstattung von Küchen in Tageseinrichtungen legt das
Land zudem ein Sachkostenprogramm mit einem Volumen
von 13,6 Mio. EUR auf, dessen Mittel subsidiär auch für die
Ausstattung von Ess- und Schlafräumen verwendet werden
können.

6.8 Mehrausgaben bei Vollausbau:

Insgesamt stellt die Landesregierung damit im Vollausbau 
zusätzliche Mittel im Landeshaushalt von jährlich rund 
81 Mio. EUR zu Verfügung (vgl. Tabelle), davon 13,1 Mio. EUR
für durch diesen Gesetzentwurf verursachte Mehrbelastungs-
ausgleiche für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe und 1,4 Mio. EUR für den Ausbau der Gebührenfreiheit,
der sich aus der Änderung des § 90 SGB VIII ergibt, befristet
für die Jahre 2019 bis 2022. Mengen- und Tarifsteigerungen
werden davon unabhängig geleistet, ebenso wie die anstei-
genden Beträge zur Erstattung der Beitragsfreiheit. Im Haus-
halt 2019/2020 stehen für die Personalkostenförderung 
des Landes und die Beitragsfreiheit rund 670 Mio. EUR bzw.
713 Mio. EUR zur Verfügung.

7. Ergebnis der Beteiligung der Kommunalen Spitzenver-
bände gemäß § 4 Abs. 2 bis 5 KonnexAG

Die Kommunalen Spitzenverbände haben in ihrer Stellung-
nahme zum Referentenentwurf und in den Erörterungsver-
fahren nachfolgend dargestellte Punkte aufgeworfen. Das 

1. Strukturänderungen (im Wesentlichen Einfüh-
rung platzbezogenes Personalbemessungs-
system)

34,2 Mio. EUR

2. Sozialraumbudget inklusive Dynamisierung 23,5 Mio. EUR

3. Gesetzliche Verankerung Mittel zur Qualitäts-
sicherung und -entwicklung nach § 25 Abs. 4
an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe 

5,9 Mio. EUR

4. Mehrbelastungsausgleich Sprachförderung 8,6 Mio. EUR

5. Praxisanleitung (Personalkostenanteil zzgl.
Mehrbelastungsausgleich)

3,1 Mio. EUR

6. Mehrbelastungsausgleich Elternbeitragserstat-
tung für zweijährige bislang nicht beitragsfreie
Krippenkinder 

2,0 Mio. EUR

7. Mehrbelastungsausgleich Beirat 0,9 Mio. EUR

8. Umsetzungskonzept LSJV 0,8 Mio. EUR

9. Webbasiertes System 1,0 Mio. EUR

10. Zahlungen des Landes an die Kommunen für
Beitragsentlastungen nach § 90 SGB VIII 

1,4 Mio. EUR   

Mehrausgaben insgesamt bei Vollausbau
ohne Mengen- und Tarifeffekte im Ver-
gleich zum bisherigen System 

81,4 Mio. EUR  
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Ergebnis der Konsensgespräche erbrachte eine Einigung in
verschiedenen, aber nicht allen Punkten. Aus Sicht der kom-
munalen Spitzenverbände sind die in den Konsensgesprächen
angekündigten Änderungen zum Gesetzentwurf weitgehend
wichtig und gut.

Personalbemessung für die Ü2-Plätze und Präzisierung des
Rechtsanspruchs auf sieben Stunden am Stück inklusive Mit-
tagessen:

Nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände führt die 
Regelung des § 14 KitaG mit der Präzisierung des Rechtsan-
spruchs auf sieben Stunden inklusive Mittagsverpflegung zu 
einer erhöhten Inanspruchnahme des Angebots und zu einer
Arbeitsverdichtung für die pädagogischen Fachkräfte. Darüber
hinaus sei die Personalbemessung für die Ü2-Plätze nicht aus-
reichend, da die Behandlung von Zweijährigen als Regelkinder
zu einem Wegfall der Regelungen für Mehrpersonal 
führe und dem erhöhten Betreuungsaufwand der Zweijähri-
gen nicht gerecht werde.

Den Kommunalen Spitzenverbänden wurde im Grundsatz ge-
folgt und die Bemessung des Personalschlüssels für die Über-
Zweijährigen von 0,091 auf 0,1 VZÄ im Gesetzentwurf ange-
hoben. Es besteht Einigkeit mit den kommunalen Spitzen-
verbänden, dass diese Anpassung des Personalschlüssels auf 0,1
VZÄ nicht mehrbelastungsausgleichsrelevant ist.

Im erhöhten Ü2-Personalschlüssel enthalten ist der Anteil der
Zweijährigen auf Krippenplätzen sowie die Arbeitsverdich-
tung in der Mittagszeit. Dazu wurde bei der Ermittlung der Be-
treuungsumfang der heutigen neunstündigen Ganztagsgruppe
und, sofern relevant, eine reduzierte Gruppengröße zugrunde
gelegt (vgl. Rundschreiben des LSJV 3/2012 vom 20. Juli 2012
„Einheitlicher und transparenter Handlungsvollzug der Ab-
rechnungen in Rheinland-Pfalz“, Nr. 4.2.2.). Dies geschieht,
weil in der personellen Ausstattung der heutigen neunstündi-
gen Ganztagsgruppe eine Arbeitsverdichtung, insbesondere in
der Mittagszeit, in der Personalbemessung bereits berücksich-
tigt ist. Darüber hinaus wurde in die Ü2-Personalbemessung
einbezogen, dass in den heutigen Krippengruppen ein hoher
Anteil an Zweijährigen betreut wird. Somit wurde die Perso-
nalausstattung der Krippengruppe, die heute für die Zwei-
jährigen zur Verfügung steht, anteilig bei der Ermittlung der
Personalquote für die Ü2-Plätze berücksichtigt. Im Ergebnis
führt dies zu einer Anpassung der Personalquote für Ü2-Plätze
von 0,091 auf 0,1. Im Übrigen besteht, wie im Weiteren aus-
geführt, schon aus grundsätzlichen Erwägungen keine Kon-
nexitätsrelevanz.

Die kommunalen Spitzenverbände waren darüber hinaus der
Auffassung, dass eine Personalisierung von 0,1 VZÄ bei be-
stimmten Gruppenkonstellationen lediglich die Mindestbe-
treuungsquote bei der Umrechnung der Personalisierung von
Gruppen- auf platzbezogene Betrachtung berücksichtige. Des-
halb müsse die Personalquote weiter erhöht werden. Die Be-
denken gegen den Personalschlüssel wurden geprüft, ihnen
konnte im Ergebnis nicht gefolgt werden. Die kommunalen
Spitzenverbände konstatieren, dass eine genaue Umrechnung
der aktuellen Personalisierung mit einer Betrachtung in Grup-
penformen in eine platzbezogene Personalisierung aufgrund
der Vielfalt der verschiedenen Gruppenformen nicht möglich
sei. Anhand der Geöffneten Kindergartengruppe wird seitens
der kommunalen Spitzenverbände dargestellt, dass mögli-
cherweise auch bei der angehobenen Personalbemessung ein
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Personalanteil fehle. Allerdings berücksichtigen diese Berech-
nungen nicht differenziert die unterschiedlichen Umfänge der
Betreuungszeiten der Plätze. Bei differenzierter Betrachtung
und Berücksichtigung der Betreuungszeiten trifft die Aussage
der kommunalen Spitzenverbände nicht zu. In ihrer Stellung-
nahme führen die kommunalen Spitzenverbände aus, dass bei
einer summarischen Betrachtung aller Faktoren die avisierte
Personalisierung für die Umsetzung auch des vom Land ge-
wollten Mittagessens möglich scheint, es aber nicht ausge-
schlossen werden könne, dass die Personalisierung nicht aus-
reichend sei. So müsse die vorgesehene Evaluation hierauf 
einen Schwerpunkt setzen. Dies sieht das Land vor.

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände ist der in
§ 12 Abs. 1 Satz 3 und 4 vorgesehene Rechtsanspruch auf För-
derung in einer Tageseinrichtung von regelmäßig sieben Stun-
den, die als Vormittagsangebot mit Mittagessen ausgestaltet
werden sollen, keine verpflichtende Regelung dahingehend,
dass alle Kindertagesstätten zwingend und ohne Ausnahme 
ein durchgängiges Angebot auf sieben Stunden am Stück
einschließlich eines Mittagessens bereithalten müssen. Das ist
zutreffend, da die Regelung bewusst als Soll-Vorschrift ausge-
staltet wurde und hinsichtlich des zeitlichen Umfangs wie
auch des Mittagessensangebots an das bislang geltende Recht
anknüpft. Die Regelung berücksichtigt aber auch, dass in sehr
vielen Fällen schon heute eine siebenstündige Betreuung mit
Mittagsverpflegung bedarfsgerecht ist. Dies wurde im Anhör-
ungsverfahren zum Gesetzentwurf von verschiedenen Seiten
so gefordert und bestätigt. Gleichzeitig wurde mit der Soll-
Regelung auch eine Abweichungsmöglichkeit für den Fall 
offengehalten, dass ein solches Angebot vor Ort nicht be-
darfsgerecht ist, sondern von den Eltern kürzere Betreuungs-
zeiten oder Betreuungszeiten mit Mittagsunterbrechung ge-
wünscht sind. Die kommunalen Spitzenverbände verkennen
bei ihren Ausführungen daher, dass die Regelung das Regel-
Ausnahme-Verhältnis umdreht und das beschreibt, was heute
schon bedarfsgerecht ist. Maßstab der Soll-Regelung ist der
konkrete Bedarf vor Ort, ein konnexitätsbedingter Mehrbe-
lastungsausgleich entsteht daher nicht. 

In § 14 Abs. 1 Satz 4 ist vorgesehen, dass bei Angeboten, 
die eine Betreuung über die Mittagszeit einschließen, ein Mit-
tagessen vorgesehen werden soll. Eine vergleichbare Vorgabe
enthält bereits das KitaG. Gleichzeitig sind die Regelungen
nach dem KitaG im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung
der Mittagsverpflegung offen. Dadurch ist einerseits sicherge-
stellt, dass bei Betreuungsangeboten über die Mittagszeit
grundsätzlich eine geregelte Form der Mittagsverpflegung
stattfindet. Andererseits enthalten die Regelungen zum Mit-
tagessen nach dem KitaG schon immer den notwendigen Ge-
staltungsspielraum, um die Wünsche der Eltern sowie die
pädagogische Konzeption und die räumlichen Voraussetzun-
gen der jeweiligen Tageseinrichtung aufeinander abstimmen
zu können. Die Regelungen des Gesetzentwurfs behalten 
diesen Verbindlichkeitsgrad bei.  

Insoweit bestand auch Einigkeit mit den kommunalen Spitzen-
verbänden darin, dass hinsichtlich des materiellen Inhalts der
Regelungen zum Anspruchsumfang und zum Mittagessen die
Regelungen Gestaltungsspielräume zulassen müssen, um die
Wünsche der Eltern sowie die pädagogische Konzeption und
die räumlichen Voraussetzungen der jeweiligen Tageseinrich-
tung aufeinander abstimmen zu können. Die konkrete Aus-
gestaltung des Angebots bleibt einem Prozess vor Ort vorbe-
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halten, der Elternwünsche, die pädagogische Konzeption und
die räumlichen Voraussetzungen der Tageseinrichtung
berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde eine Übergangs-
regelung geschaffen, mit der verdeutlicht wird, dass die kon-
krete Ausgestaltung des Mittagessens vor Ort im Rahmen der
Soll-Vorschrift bis zur Evaluation des Gesetzentwurfs auf 
unterschiedliche Weise erfolgen kann und als Prozess verstan-
den wird. Die Übergangsfrist gilt für den Gestaltungsprozess.
Die Regelungen des Gesetzentwurfs zum Mittagessen in der
vorgesehenen Form sind daher insgesamt nicht relevant für 
einen Mehrbelastungsausgleich.

Soweit die kommunalen Spitzenverbände hilfsweise anführen,
dass eine Ausgestaltung als zwingende Muss-Regelung u. a. auf
ein Mittagsessen erhebliche Investitionsausgaben in den zuvor
genannten Bereichen nach sich ziehen würde, die einen kon-
nexitätsbedingten Mehrbelastungsausgleich des Landes für die
erforderlichen baulichen Maßnahmen entstehen ließen, sieht
– wie bereits oben ausgeführt – das Gesetz keine zwingenden
Vorgaben vor, sondern weist auf die Ausgestaltung des Ange-
bots als ein bedarfsgerechtes hin – mit den Möglichkeiten zu
Ausnahmen, wo der Elternwille ein anderer ist. Aus diesem
Grund ist die Regelung – anders als die kommunalen Spitzen-
verbände insinuieren – auch keine Umgehung der Konnexitäts-
vorschriften und es entsteht auch hier kein Mehrbelastungs-
ausgleich mit Blick auf Investitionen in Küchen oder Schlaf-
räume.

Beirat:

Einigkeit mit den kommunalen Spitzenverbänden bestand
darin, dass die Einrichtung des neuen Beirats in § 7 mehrbe-
lastungsausgleichspflichtig ist in Hinblick auf zusätzliche Auf-
gaben und eine zeitliche Inanspruchnahme von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Auf Basis der Daten aus der Betriebs-
erlaubnisdatenbank des Landesamtes für Soziales, Jugend und
Versorgung (LSJV) zum Stichtag 31. Dezember 2017 ergeben
sich nach gemeinsamer Auffassung insgesamt 894 000 EUR
Mehrbelastung pro Jahr. Diese werden als Mehrbelastungs-
ausgleich in der Landesquote abgebildet und werden nicht dem
kommunalen Finanzausgleich entnommen.

Elternbeiträge für Zweijährige in Krippengruppen:

Soweit die neuen Regelungen vorsehen, dass die Ausweitung
der Gebührenfreiheit auch für zweijährige Kinder in Krippen-
angeboten erfolgen soll, ist auch dies mehrbelastungsaus-
gleichspflichtig. Die Mehrbelastung wird einvernehmlich auf
2 Mio. EUR beziffert, die ebenfalls nicht dem kommunalen 
Finanzausgleich entnommen werden.

Leitungsdeputate:

Einigkeit mit den kommunalen Spitzenverbänden besteht
auch darin, dass die Regelung des § 22, die erstmals für alle 
Tageseinrichtungen verbindliche Leitungsdeputate vorsieht,
nicht relevant für einen Mehrbelastungsausgleich ist, weil er
derzeit den Durchschnitt der Leitungsdeputate im Land ab-
bildet. Im Rahmen der Evaluation wird der Umfang der 
Leitungszeit überprüft werden. Die kommunalen Spitzenver-
bände wiesen in den Gesprächen aus, dass eine Veränderung
der Regelung insoweit, als dass die durch Verwaltungskräfte
erbrachte Leitungszeit zusätzlich zur Leitungszeit gewährt
würde, einen Mehrbelastungsausgleich auslösen würde. Eine
solche Regelung – die im vorliegenden Gesetz nicht getroffen
wird – sei nicht mehr ein Teilsubstitut, sondern bilde einen
Zusatz zur Leitungszeit.
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Praxisanleitung:

Einigkeit mit den kommunalen Spitzenverbänden besteht fer-
ner darin, dass auch die neue Regelung zur Praxisanleitung in
§ 21 Abs. 7, die einen Anspruch auf eine Erhöhung der Voll-
zeitäquivalente für die Anleitung von Auszubildenden und
Studierenden vorsieht, eine Pflicht zum Mehrbelastungsaus-
gleich auslöst. Der Umfang des mit diesem Anspruch ver-
bundenen Mehrbelastungsausgleichs wurde einvernehmlich
auf 1,7 Mio. EUR festgelegt zuzüglich 1,4 Mio. EUR Perso-
nalkostenanteil Landesförderung. Der konnexitätsbedingte
Mehrbelastungsausgleich für die Praxisanleitung wird nicht
dem kommunalen Finanzausgleich entnommen.

Sprachförderung:

Soweit bei den neuen Regelungen zur platzbezogenen 
Personalisierung die Anteile für die Sprachförderung nach 
§ 9 a Satz 2 KitaG in die Personalbemessung für die Ü2-Plätze
integriert wurde, wurde der Mehrbelastungsausgleich mit den
kommunalen Spitzenverbänden einvernehmlich auf einen 
Betrag von 8,6 Mio. EUR festgelegt. Dieser konnexitätsbe-
dingte Mehrbelastungsausgleich wird nicht dem kommunalen
Finanzausgleich entnommen und wurde auch im bisherigen
Umfang nicht entnommen.

Toleranzgrenze:

Die kommunalen Spitzenverbände erkennen an, dass die Lan-
desregierung den Wunsch hat, deutlicher als bisher nachzu-
weisen, dass die in die Kindertagesbetreuung fließenden Mit-
tel sachgerecht eingesetzt werden. Soweit die Regelung, die 
eine Kürzung der Zuweisungen des Landes zu den Personal-
kosten vorsieht, sofern mehr als 8 v. H. der Plätze in Tages-
einrichtungen in einem Bezirk eines örtlichen Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe im Jahresdurchschnitt unbelegt blei-
ben, wurde vonseiten der kommunalen Spitzenverbände da-
rauf hingewiesen, dass die Toleranzgrenze von 8 v. H. für die
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als Anspruchs-
gegner im sozialrechtlichen Dreieck zu niedrig gewählt sei,
um eine ordnungsgemäße Planung der regulären sowie der
unvorhergesehenen Bedarfe sicherzustellen. Diesen Bedenken
wurde Rechnung getragen und vorgesehen, dass die Tole-
ranzgrenze künftig stichtagsbezogen ermittelt wird. Dabei
soll der Stichtag so gewählt werden, dass sich die aus den jähr-
lichen Abläufen ergebenden Anforderungen an die Tagesein-
richtungen sachgerecht abbilden. Ferner wurden die Tole-
ranzgrenzen deutlich vergrößert und nach U2- und Ü2-Plät-
zen unterschieden. Für die U2-Plätze soll die Toleranzgrenze
höchstens bei 20 v. H. unbesetzten Plätzen in einem Bezirk
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe liegen. Bei
den Ü2-Plätzen soll der Anteil an unbesetzten Plätzen, der
sich nicht mindernd auf die Landeszuweisungen auswirkt, be-
ginnend mit 20 v. H. schrittweise auf 8 v. H. abgesenkt wer-
den. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände erscheint
die vorgesehene Regelung geeignet, das formulierte Ziel, die
in die Kindertagesbetreuung fließenden Mittel sachgerecht
einzusetzen, zu erreichen. Gleichzeitig weisen sie aber auch
darauf hin, dass sie das Ziel von 8 v. H. für nicht begründet 
halten. 

Beförderung von Kindern abweichend von Fahrzeiten der
Schüler:

Keine Mehrbelastungsausgleichsrelevanz wurde übereinstim-
mend mit Blick auf die Beförderung von Kindern abweichend
von Fahrtzeiten der Schülerinnen und Schülern aufgrund der
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regelmäßigen Ausgestaltung des Rechtsanspruchs von sieben
Stunden am Stück gesehen.

Trägeranteile:

Das Gesetz verzichtet auf die Festlegung eines konkreten Trä-
geranteils. Die kommunalen Spitzenverbände führten dazu
aus, dass sie trotz der mit ihnen und den Vertretungen der frei-
en Träger diskutierten und entwickelten Regelung zu einer
Rahmenvereinbarung, vgl. § 5 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzent-
wurfs, eine Relevanz für einen Mehrbelastungsausgleich 
sehen und sie sich weiterhin die Festlegung eines Trägeranteils
wünschen. Kommunale Träger und örtliche Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe, die bislang keine bilateralen Verträge ge-
schlossen hätten, müssten künftig mit freien Trägern verhan-
deln (Kontrahierungszwang). Ebenso werde es in der 
Regel nicht möglich sein, einen Trägeranteil in der Höhe der
geltenden Rechtslage zu vereinbaren. Dem Gesetzentwurf feh-
le es außerdem an Verbindlichkeit, es müsse herausgestellt 
werden, was die Folgen seien, wenn keine Rahmenverträge 
abgeschlossen würden. Zudem müsse das Land prüfen, ob mit
Inkrafttreten des neuen Gesetzes die alten Verträge zwischen
Kommunen und freien Trägern noch Gültigkeit besitzen.

Die Festlegung eines konkreten Trägeranteils wurde mit den
kommunalen Spitzenverbänden und den Trägerorganisatio-
nen eingehend erörtert. Es hat sich gezeigt, dass eine konkre-
te Bestimmung sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher
Hinsicht nicht möglich ist. Die rechtliche Problematik der
Festlegung eines Trägeranteils, die sich insbesondere aufgrund
der materiellen Grundentscheidungen des SGB VIII für ein
möglichst plurales, bedarfsgerechtes Angebot in der Tages-
betreuung ergibt, wurde in einem Rechtsgutachten, das der 
Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland zu 
diesem Gesetzentwurf in Auftrag gegeben hatte (vgl. Prof.
Reinhard Wiesner: Rechtsgutachten für den Paritätischen
Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland zum Entwurf eines
Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung,
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Kindertagespflege [ Kita-Zukunftsgesetz ], Stand 23.
September 2018), beleuchtet.

Vor diesem Hintergrund verzichtet der Gesetzentwurf auf
konkrete Festlegungen zur Höhe eines Trägeranteils, sodass
nach Abzug der Landeszuweisungen zu den Personalkosten
die Aufbringung der verbleibenden Kosten zukünftig weiter-
hin im Vereinbarungsweg festgelegt werden kann. Es gilt der
Grundsatz, dass der Träger einer Kindertageseinrichtung – wie
auch schon im geltenden Recht nach § 74 SGB VIII – bereit
sein muss, eine angemessene Eigenleistung zu erbringen. 
Damit normiert der Gesetzentwurf im Hinblick auf den 
Trägeranteil das Verhandlungssystem, das sich auf der Grund-
lage des KitaG im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis bereits
herausgebildet hat. Dadurch können die materiellen Grund-
entscheidungen des SGB VIII für ein möglichst plurales, 
bedarfsgerechtes Angebot bestmöglich verwirklicht werden.
Im Hinblick auf die Inhalte des Trägeranteils sieht der Ge-
setzentwurf in Artikel 1 § 5 Abs. 2 Satz 2 vor, dass die kom-
munalen Spitzenverbände mit den nach § 75 SGB VIII aner-
kannten Trägern der freien Jugendhilfe eine Rahmenverein-
barung über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung
von Tageseinrichtungen sowie den Trägeranteil treffen, die die
Grundlage für Vereinbarungen auf örtlicher Ebene bildet.
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Die Finanzierung von Tageseinrichtungen erfolgt nach § 74 a
i. V. m. § 74 SGB VIII. Es handelt sich nicht um Entgeltver-
einbarungen nach den §§ 78 ff. SGB VIII, für die ein detail-
lierter Ordnungsrahmen vorgesehen ist. Ein Eingriff in die 
bisher ausgehandelten Verträge durch die neuen gesetzlichen
Regelungen wird nicht erfolgen.

Auch die Regelungen des KitaG zur Aufbringung der Perso-
nalkosten und der sonstigen Kostenarten dürfen nicht los-
gelöst von den materiellen Grundentscheidungen des SGB
VIII für ein möglichst plurales, bedarfsgerechtes Angebot be-
trachtet werden. Vor diesem Hintergrund ist der Verbind-
lichkeitsgrad der geltenden Regelungen des KitaG zur Auf-
bringung der Kosten für die Tagesbetreuung in Tageseinrich-
tungen zu bewerten. Diese sind so gestaltet, dass sie Abwei-
chungen von den Regelungen zu den übrigen Kostenarten zu-
lassen, die bei den Landeszuweisungen außerdem nicht min-
dernd berücksichtigt werden. Diesen rechtlichen Ordnungs-
rahmen, der bereits heute Gestaltungsmöglichkeiten bei der
Aufbringung der Kosten einräumt, haben die vor Ort für 
die Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen Verantwortung
Tragenden auch bisher schon in zulässiger Weise genutzt, 
sodass sich durch den Gesetzentwurf keine neuen Anforde-
rungen für die Kommunen ergeben. Aus diesem Grund behält
der Gesetzentwurf die mit den kommunalen Spitzenverbänden
vereinbarte Regelung zu § 5 Abs. 2 Satz 2 unverändert bei.

Dynamisierung des Sozialraumbudgets:

Die kommunalen Spitzenverbände forderten, dass das Sozial-
raumbudget in Hinblick darauf, dass damit ausschließlich Per-
sonalkosten (mit entsprechenden Tarifsteigerungen) finan-
ziert werden sollen, dynamisiert werden müsse. Dieser For-
derung wurde Rechnung getragen und vorgesehen, dass eine
Dynamisierung des Sozialraumbudgets, bei einer anfänglichen
finanziellen Ausstattung in Höhe von 50 Mio. EUR, um
2,5 v. H. jährlich erstmals in dem Jahr 2021 vorgesehen wird.
Dies wurde von den kommunalen Spitzenverbänden positiv
bewertet. Eine von den kommunalen Spitzenverbänden ent-
sprechend der Personalkostensteigerung gewünschte Dyna-
misierung erfolgte nicht, da die 2,5 v. H. Dynamisierung trans-
parent und zuverlässig ist, Verhandlungen über die Auswir-
kungen der tariflichen Personalkostensteigerungen auf die 
Dynamisierungsquote erübrigt und ebenso auskömmlich ist
sowie im Übrigen nicht dem Mehrbelastungsausgleich unter-
liegt. 

Bedarfsplanung und Einführung eines platzbezogenen Personal-
bemessungssystems:

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen, dass mit dem
Übergang von einer gruppen- zu einer platzbezogenen Perso-
nalisierung einem lange formulierten Wunsch ihrerseits nach-
gekommen worden sei. Die kommunalen Spitzenverbände
machen geltend, dass sich bei der Bedarfsplanung ein Mehr-
aufwand aufgrund des Paradigmenwechsels vom Gruppen-
zum platzbezogenen System ergebe, bei dem auch die Tole-
ranzquote bei der Bedarfsplanung zu berücksichtigen sei. Zu-
dem gebe es nun Benehmensherstellungen und Absprache-
notwendigkeiten, die einen nicht unerheblichen zeitlichen
Verwaltungsaufwand bedeuten. Die kommunalen Spitzen-
verbände konnten diesen angeblichen Mehrbelastungsaus-
gleich allerdings nicht beziffern, und haben deshalb vorge-
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schlagen, ihn in die Evaluation aufzunehmen und die Zeiten
zu erfassen, die zusätzlich notwendig sind, um den neuen An-
forderungen an die Bedarfsplanung gerecht zu werden.

Eine solche Mehrbelastungsausgleichsrelevanz besteht nicht,
da bereits heute jährlich ein passgenauer und ressourcenscho-
nender Bedarfsplan für alle Einrichtungen aufzustellen ist. Ein
eventueller einmaliger zusätzlicher Aufwand wird aufgrund
des Umstellungsprozesses zu einem webbasierten System ge-
sehen, mittel- und langfristig führt die Einführung zu einer
deutlichen Entlastung, da das System die zukünftige Bedarfs-
planung unterstützt und die Daten aus dem System für die 
Bedarfsplanung nutzbar gemacht werden können. Diese Ent-
lastung wäre als Einsparung auf der kommunalen Ebene 
gegenzurechnen, sodass im Ergebnis keine Mehrbelastung ent-
steht. Im Übrigen unterliegen alle Regelungen im Gesetzent-
wurf der in § 29 verankerten Evaluation. 

Datenverarbeitung:

Die kommunalen Spitzenverbände sehen in der webbasierten
Datenerfassung und -erhebung einen überzeugenden Pro-
gramm-Ansatz für die Kommunen. Die Einführung des 
webbasierten Systems, das auf der platzbezogenen Personali-
sierung beruht, wurde auf seine Mehrbelastungsausgleichsre-
levanz geprüft. Im Ergebnis konnte den kommunalen Spit-
zenverbänden aber nicht gefolgt werden, die neben Kosten für
die Entwicklung und Einführung des webbasierten Systems
einschließlich der notwendigen Schulungen sowie des erfor-
derlichen Supports auch Personalkosten bzw. Personalaus-
fallkosten (während der Schulung) der Einrichtungsträger
und der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als er-
stattungspflichtig ansehen.

Aus der Einführung des Systems ergibt sich – wenn über-
haupt – ein allenfalls einmaliger Umstellungsaufwand gegen
den die Entlastungen und künftige Einsparungen von Auf-
wendungen gegenzurechnen wären. Das webbasierte System
und die neue platzbezogene Personalisierung, die das – ins-
besondere von den Kommunen – als zu kompliziert und un-
übersichtlich bewertete gruppenbezogene Personalisierungs-
system ablöst, unterstützt sowohl die Planung als auch die 
Administration auf allen Ebenen (Einrichtungen, Träger, 
Jugendämter, Land) und führt zu spürbaren Entlastungen.
Diese Entlastung wird nicht nur unmittelbar bei der Admini-
stration, sondern auch bei der Abrechnung und den entspre-
chenden Verwendungsnachweisen eintreten. Darüber hinaus
trägt das Land die Kosten für die Entwicklung und Einführung
des webbasierten Systems einschließlich der notwendigen
Schulungen sowie des später erforderlichen Supports.

Forderungen unabhängig vom Entwurf des Kita-Zukunfts-
gesetz:

Darüber hinaus haben die kommunalen Spitzenverbände ver-
schiedene Forderungen gestellt, die nicht im Zusammenhang
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stehen. Diese sind in
dem „Ergebnis des Konsensgesprächs zum Landesgesetz über
die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung
von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
(Kita-Zukunftsgesetz) am 6. März 2019“, das diesem Gesetz-
entwurf beigefügt ist, unter 4. dokumentiert.

Insgesamt sind Leistungen für den konnexitätsbedingten
Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 13,1 Mio. EUR vor-
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gesehen, die nicht dem kommunalen Finanzausgleich ent-
nommen werden. 

Der Kommunale Rat wurde angehört. Er hat sich in seiner 
Sitzung am 8. April 2019 mit dem Gesetzentwurf befasst.

Gesetzesfolgenabschätzung

Das Gesetz enthält im Kern eine Umstrukturierung des 
Personalbemessungs- und Zuweisungssystems für den Bereich
der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen. Da diese
Umstellung vielfältige Auswirkungen haben kann, ist eine be-
lastbare Gesetzesfolgenabschätzung nicht möglich. Daher wird
die Umstellung des Personalbemessungs- und Zuweisungs-
systems nach Artikel 1 § 29 einer umfassenden Evaluation 
unterzogen.

Die Präzisierung des Rechtsanspruchs auf einen Umfang von
regelmäßig sieben Stunden Betreuungszeit und die Vervoll-
ständigung der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem zweiten 
Lebensjahr bedeutet einen Zugewinn an Verlässlichkeit für
Familien. Darüber hinaus können Eltern von der im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Zulassung von Großtagespflege im Hin-
blick auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie pro-
fitieren. 

Der Gesetzentwurf hat keine unmittelbaren unterschiedli-
chen Auswirkungen auf die Geschlechter. Mittelbar können
sich die vorgesehenen Änderungen auf die spezifische 
Lebenssituation von Frauen und Männern insofern auswir-
ken, als mit verschiedenen Regelungen das Ziel einer besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbunden ist. 

Der Gesetzentwurf kann sich positiv auf die zukünftige 
Bevölkerungs- und Altersentwicklung auswirken: In den
westdeutschen Bundesländern stieg die Zahl der Geburten
2016 gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent. Zum einen ent-
scheiden sich zunehmend Frauen zwischen 30 und 37 Jahren
für Kinder, darunter auch zunehmend gut ausgebildete Frauen.
Zum anderen ist ein Anstieg der Geburtenzahlen vor allem
bei Migrantinnen zu verzeichnen. Damit nähert sich Deutsch-
land mit durchschnittlich 1,59 Kindern pro Frau, der höchste
Wert seit 1973, dem europäischen Mittelwert von 1,6 Kindern.
Dies ist sicherlich auch eine Folge des starken Ausbaus der 
Kindertagesbetreuung in den letzten zehn Jahren.

Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft sind von
den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen insoweit zu
erwarten, als die Sicherung eines bedarfsgerechten und quali-
tativ guten Angebots an Kindertagesbetreuung in Tagesein-
richtungen sowie die Zulassung von Großtagespflege die
Möglichkeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie vergrößern.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege (KiTaG)

Zu § 1 (Ziele der Kindertagesbetreuung)

Zu Absatz 1

Satz 1 zitiert § 1 Abs. 1 SGB VIII und damit die Zielsetzung
der Unterstützungsleistungen für Kinder und ihre Familien
nach dem SGB VIII, zu dem der Gesetzentwurf ein Aus-
führungsgesetz darstellt. 
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Satz 2 setzt den bereits in § 22 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII formu-
lierten Auftrag der Kindertagesbetreuung, die Erziehung der
Kinder in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen, in Be-
zug zu den in Satz 1 formulierten Rechten des Kindes. Damit
soll hervorgehoben werden, dass bei divergierenden Anforde-
rungen an die Kindertagesbetreuung stets die Perspektive der
Kinder mit zu berücksichtigen ist und diese nach Satz 4 ent-
wicklungsangemessen zu beteiligen sind.

Satz 3 benennt die Trias „Erziehung, Bildung und Betreuung“,
die den Auftrag der Kindertagesbetreuung umfasst und sich
nach § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII auf die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes bezieht. Mit
Blick auf den Bildungsauftrag ist hervorzuheben, dass elemen-
tare Bildung und Erziehung des Kindes nicht allein durch ge-
sellschaftlich oder arbeitsmarktpolitisch als notwendig erach-
teten Qualifikationen oder Kompetenzen definiert werden
(vgl. Kapitel 1 der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen,
BEE).

Satz 4 benennt entsprechend § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII den
Anspruch, eine vom Alter unabhängige, entwicklungs-
gerechte Beteiligung der Kinder in allen Belangen des Alltags
der Tageseinrichtung und der Kindertagespflege sicherzustel-
len, wie es dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes
entspricht. Eine entwicklungsgerechte Beteiligung beachtet
auch die unterschiedlichen Sozialisationsziele und Erzie-
hungsstile der Eltern, seien sie eher durch Stärkung der indi-
viduellen Autonomie oder der sozialen Relationalität geprägt,
sodass heterogene Kompetenzen des Kindes hinsichtlich seines
Umgangs mit Wahlfreiheiten Beachtung finden. Die Norm
greift die in § 45 Abs. 2 SGB VIII genannten Möglichkeiten zur 
Sicherung der Rechte von Kindern auf. Dies sind geeignete
Verfahren der Beteiligung sowie die Möglichkeiten der Be-
schwerde in persönlichen Angelegenheiten. Damit dient die
Beteiligung von Kindern neben der Umsetzung von Kinder-
rechten auch der Gewährleistung des institutionellen Kindes-
schutzes.

Nach Satz 5 erfolgt entsprechend den §§ 22 bis 24 SGB VIII
die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege.

Zu Absatz 2

Absatz 2 formuliert den inklusiven Anspruch, dem sich alle
Kindertageseinrichtungen stellen müssen. Es ist erforderlich,
auf unterschiedliche Bedarfe zu reagieren und den pädagogi-
schen Alltag auf die jeweiligen Lebenssituationen und Lern-
bedürfnisse der Kinder und die Bedingungen des Sozialraums,
in dem die Einrichtung liegt, auszurichten. Sowohl den Bil-
dungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten
in Rheinland-Pfalz als auch den Qualitätsempfehlungen liegt
eine inklusive pädagogische Haltung zugrunde, die berück-
sichtigt, dass immer mehrere soziale Gruppenzugehörigkeiten
gleichzeitig zur Identität von Kindern zählen. Die Prinzipien
von Gleichheit und Verschiedenheit sind im Sinne einer 
egalitären Differenz unauflöslich miteinander verbunden und
bedingen einander. Es geht um die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen der
Kinder, ohne sie zu hierarchisieren, d. h. um Gleichheit in der
individuellen Wertschätzung. Es gilt, Gleichheit zuzulassen
und Differenzen gerecht zu werden.
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Satz 3 unterstreicht mit Blick auf individuelle Benachteiligun-
gen noch einmal besonders, dass in der Regel Kindertages-
betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen ge-
meinsam stattfindet. Sowohl das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte der
Menschen mit Behinderung (BGBl. 2008 II S. 1419) als auch
das Übereinkommen über die Rechte des Kindes verpflichten,
dem Anspruch einer möglichst vollständigen sozialen Inte-
gration und individuellen Entfaltung eines Kindes mit Behin-
derung Rechnung zu tragen. Mit Inkrafttreten und Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden nach § 4
Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (nachfolgend ab-
gekürzt: SGB IX) die Leistungen für Kinder mit Behinderun-
gen oder von Behinderungen bedrohte Kinder so geplant und
gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem 
sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit anderen 
Kindern ohne Behinderung betreut werden können. Dabei
werden Kinder mit Behinderung alters- und entwicklungsent-
sprechend an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen
Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Pla-
nung und Gestaltung einbezogen. Nach § 75 Abs. 1 SGB IX
sind zur Teilhabe an Bildung unterstützende Leistungen zu 
erbringen, die erforderlich sind, damit Kinder mit Behinde-
rungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen kön-
nen. Mit dem Bundesteilhabegesetz und dem Landesgesetz zur 
Ausführung des Bundesteilhabegesetzes (AGBTHG) vom 
19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463, BS 86-15) sind die örtlichen
Träger der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe gefordert,
ihre Planungen und Leistungen abzustimmen. Dabei haben
die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe sicherzustellen,
dass Leistungen für Kinder mit Behinderungen so erbracht
werden, dass diese Kinder gleiche Entwicklungs- und Bil-
dungschancen haben. Denkbar wird damit ein einheitlicher
Ansatz, der es ermöglicht, durch das Zusammenwirken beider
Systeme strukturelle Vorkehrungen für die Aufnahme von
Kindern mit Behinderungen in Tageseinrichtungen zu treffen
(vgl. Ergebnisse der „Arbeitsgruppe zu Inklusion in Kinder-
tagessstätten des Regelsystems für den Kita-Tag der Spitzen“
vom März 2014).

Zu Absatz 3

Absatz 3 weist den Anspruch an die Kindertagesbetreuung aus,
der sich neben dem Bildungs- und Erziehungsauftrag aus dem
Betreuungsauftrag ergibt (vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII).
Dieser hat das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbsleben für Eltern zu erleichtern. Kindertagesbetreuung ist
für Eltern heute ein zwingend erforderliches Infrastrukturan-
gebot, das notwendig ist, um den wirtschaftlichen Herausfor-
derungen eines modernen Familienalltags begegnen zu können.
Neben dem bildungspolitischen Anspruch hat Kindertagesbe-
treuung damit eine doppelte wirtschaftspolitische Funktion:
Sie sichert die Erwerbsbeteiligung der Eltern, insbesondere in
weiterhin zunehmendem Maße die der Mütter, und unter-
stützt durch die frühe Bildung die Sicherung des zukünftigen
Fachkräftebedarfs.

Zu Absatz 4

Absatz 4 übernimmt den Regelungsgehalt des § 1 Abs. 1 Satz 3
KitaG. Danach gewährleisten die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/8830

der Kindertagesbetreuung als Pflichtaufgabe der Selbstverwal-
tung nach Maßgabe der Bestimmungen des vorliegenden Ge-
setzes. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 definiert die Tageseinrichtung nach Maßgabe des 
§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Darüber hinaus sind keine Defi-
nitionen von Tageseinrichtungen vorgesehen. Gleichwohl
wird durch die Aufgabe der bisherigen Definitionen des 
§ 1 Abs. 2, 3, 4 und 6 KitaG die einzelne Einrichtungsform
tatsächlich nicht aufgegeben. Kindergärten, Krippen, Horte
und andere geeignete Tageseinrichtungen, wie z. B. Spiel- und
Lernstuben, können auch künftig als solche eingerichtet oder
fortgeführt werden, sofern im Rahmen der Bedarfsplanung 
eine Entscheidung über den Bedarf an einer spezifischen 
Tageseinrichtungsform getroffen wurde.

Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert die Kindertagespflege und übernimmt den
Regelungsgehalt des § 1 Abs. 5 Satz 1 KitaG. Die fehlende
rechtliche Eignung der Räumlichkeiten einer Tageseinrich-
tung für die Kindertagespflege ergibt sich bereits aus den 
Anforderungen, die § 45 SGB VIII an den Betrieb einer 
Tageseinrichtung stellt. Die Erteilung der Betriebserlaubnis
folgt anderen Regeln als die Feststellung der Eignung einer 
Tagespflegeperson (§ 43 SGB VIII). Letztere wird im Gegen-
satz zur Betriebserlaubnis auch nicht vom überörtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sondern vom örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe erteilt. Bei der Kinder-
tagespflege steht wegen des Aspekts der familienähnlichen 
Beziehungskontinuität die Eignung einer konkreten Person
im Vordergrund. Bei der Betriebserlaubnis für eine Tagesein-
richtung geht es um ein Betreuungsangebot, das sich durch 
eine Personalstruktur und eine Ausstattung auszeichnet, die
der Vielfalt der Anforderungen gerecht wird. Dementspre-
chend steht bei der aufsichtsbehördlichen Tätigkeit bei Tages-
pflegepersonen die persönliche Eignung der Tagespflegeper-
sonen im Fokus. Dagegen geht es bei Tageseinrichtungen um
die Frage, ob die Trägerverantwortlichen in der Lage sind, 
Personal adäquat auszuwählen, zu führen und angemessene
Rahmenbedingungen zu sichern. Die unterschiedlichen auf-
sichtsrechtlichen Bewertungsmaßstäbe orientieren sich also an
den inhaltlichen Unterschieden der beiden Betreuungsan-
gebote und beinhalten insofern auch ein differenziertes Gefah-
renabwehrrecht, das dem Kinderschutz dient. Insbesondere aus
Haftungsgründen ist damit eine räumliche Vermischung 
der Angebote bereits rechtlich nicht zulässig (vgl. Wiesner,
Kommentar zum SGB VIII, 5. Aufl. 2015, § 22 RN 10 a, § 43
RN 34 a, § 45 RN 32). 

Zu Absatz 3

Absatz 3 definiert unter Rückgriff auf § 7 Abs. 1 Nr. 5 und 6
SGB VIII die Elternschaft. Neben den personensorgeberech-
tigten Elternteilen eines Kindes (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII)
können nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII Personen über 18 Jahre
erziehungsberechtigt sein, die aufgrund einer Vereinbarung
mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur vorübergehend
und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der 
Personensorge wahrnehmen. Dieser Begriff der Elternschaft,
der auch § 3 KitaG zugrunde liegt, orientiert sich an der
tatsächlichen Lebenssituation von Kindern. Er spiegelt die
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tatsächliche Vielfalt von Familienformen und Betreuungs-
modalitäten.

Zu § 3 (Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuungin
Tageseinrichtungen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 hebt deutlicher als § 2 KitaG hervor, dass Erziehung,
Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen nicht nur die
Förderung des jeweils einzelnen Kindes als Individuum in den
Blick nimmt, sondern zugleich das soziale Eingebundensein
des Kindes berücksichtigt. Satz 1 verweist auf die notwendige
Beachtung der Peergroup und die Gestaltung von altershete-
rogenen und entwicklungshomogenen Gruppenprozessen
(vgl. Kapitel 6. 4 Bildungs- und Erziehungsempfehlungen), die
wesentlich für die Selbstbildungspotenziale des einzelnen
Kindes sind. 

Die Förderung der Kinder gelingt nicht nur durch die fachli-
che Kompetenz und das Engagement des Teams einer Tages-
einrichtung, sondern insbesondere auch im Zusammenwir-
ken der Verantwortungsgemeinschaft aus Eltern, pädagogi-
schen Fachkräften, Leitung und Träger der Tageseinrichtung,
örtlichem und überörtlichem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Satz 2 hebt entsprechend hervor, dass die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen sich in einem komplexen und dynamischen Bezie-
hungsgefüge vollzieht. Gute Qualität in der pädagogischen
Praxis ist das Ergebnis eines vieldimensionalen kompetenten
Systems, das sich in wechselseitigen Beziehungen zwischen In-
dividuen, Teams, Einrichtungen, Trägern sowie im weiteren
Zusammenhang von Gemeinwesen und Gesellschaft ent-
wickelt (vgl. Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterent-
wickeln und finanziell sichern“, S. 52). Es besteht die Verant-
wortung und die Herausforderung für alle Akteurinnen und
Akteure, auf Basis unserer freiheitlich demokratischen
Grundordnung der Vielfalt familiärer Erziehungs- und Wert-
vorstellungen offen zu begegnen und dies mit dem spezifi-
schen Werteprofil des Angebotes einer Tageseinrichtung in
Einklang zu bringen (vgl. ebd. S. 16). Damit sind wesentliche
Gelingensbedingungen benannt, um das in Satz 3 formulier-
te Ziel zu erreichen, für Kinder ein Leben in einer demokra-
tischen Gesellschaft erfahrbar zu machen. 

Zu Absatz 2

Die Kenntnis der Kinderrechte und eine Beteiligungskultur
sind eine wichtige Grundlage konzeptioneller Überlegungen in
einer Tageseinrichtung wie auch der alltäglichen pädagogischen
Arbeit mit Kindern. Der in Absatz 2 formulierte Anspruch, die
Meinung und den Willen der Kinder im pädagogischen Alltag
der Tageseinrichtungen zu berücksichtigen und die Kinder 
alters- und entwicklungsgemäß zu beteiligen, greift das Ziel
nach § 1 Abs. 1 Satz 4 auf und konkretisiert es unter Rückgriff
auf die Formulierungen des § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII. 

Zu Absatz 3 

Der in Satz 1 formulierte Anspruch, mit den Eltern zusam-
menzuarbeiten und dabei eine angemessene Beteiligung der
Kinder und deren Perspektiven zu beachten, ergibt sich aus 
§ 1 Abs. 1 Satz 1. Die Sätze 2 und 3 übernehmen die Rege-
lungsgehalte des § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 KitaG. Ergänzt wird
die Regelung in Satz 3 um die ausdrückliche Erlaubnis, in die
Dokumentation auch Video- und Fotodokumente aufzuneh-
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men. Die datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte (z. B. die
Artikel 18 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 – Daten-
schutz-Grundverordnung, nachfolgend abgekürzt: DSGVO –)
werden durch diese Erlaubnis jedoch nicht berührt. Satz 4
knüpft an den Förderauftrag des § 9 a Satz 2 KitaG an. Da
Sprachförderung insbesondere in der gesamten Alterskohorte
der Kinder vom zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt re-
levant ist, wird der Förderauftrag entsprechend angepasst. Um
den rheinland-pfälzischen Entwicklungsprozess im Bereich
sprachlicher Bildung zu spiegeln, diesem gerecht zu werden und
den hierfür notwendigen Gestaltungsspielraum zu schaffen,
werden in die Gesamtrelation für Ü2-Plätze nach § 21 Abs. 3
Satz 2 Nr. 2 zusätzliche Personalanteile integriert, die der Höhe
nach den Sprachfördermitteln nach § 9 a Satz 2 KitaG entspre-
chen. Mit dieser Integration ist der Gedanke verbunden, dass
auch künftig jede Tageseinrichtung den Förderauftrag nach
Satz 4 durch das gesamte Team umsetzen kann. Qualifizie-
rungen des Teams in diesem Bereich sind wünschenswert.
Sprachbeauftragte, die auf Basis des Landesfortbildungscurri-
culums qualifiziert sind und entsprechend über Sprachförder-
strategien sowohl für die additive Sprachförderung als auch die
alltagsintegrierte sprachliche Bildung verfügen, sollen die all-
tagsintegrierte Sprachbildung besonders im Fokus behalten.
Ziel ist es, dass die für die Sprachbildung beauftragte Person 
sicherstellt, dass alle Fachkräfte des Teams einer Einrichtung
gemeinsam für eine alltagsintegrierte Sprachbildung Verant-
wortung übernehmen.

Zu Absatz 4

Zur optimalen Förderung der Entwicklung von Kindern be-
darf es nicht nur des Zusammenwirkens der Verantwortungs-
gemeinschaft aus Eltern, pädagogischen Fachkräften und ört-
lichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sondern auch der
Vernetzung der Tageseinrichtungen mit anderen Bereichen
des Gemeinwesens. Der Begriff Sozialraum ist eine in der 
Jugendhilfe anerkannte und erforderliche Stadtplanungs- 
und Verwaltungskategorie. Er umfasst alle Aspekte des § 80
Abs. 2 und 4 SGB VIII. Er wird selbstverständlich in der 
Jugendhilfeplanung genutzt, vgl. z. B. Beschluss der Jugend-
und Familienministerkonferenz (JFMK) 2016 „Lebensbeglei-
tende Familienbildung im Sozialraum“. Satz 1 greift daher den
Auftrag zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Sozial-
raums aus § 22 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 5 SGB VIII auf.
Satz 2 übernimmt die Regelung des § 2 Abs. 2 Satz 3 KitaG zur
Inanspruchnahme notwendiger Hilfen, wenn durch die
pädagogischen Fachkräfte einer Tageseinrichtung Auffällig-
keiten in der Entwicklung eines Kindes bemerkt werden. 
Solche Auffälligkeiten können durch eine Behinderung be-
dingt sein, aber auch durch Fälle von Vernachlässigung oder
körperlicher, sexualisierter oder seelischer Misshandlung.
Durch Absatz 4 Satz 3 wird klargestellt, dass im Bereich 
der Kindeswohlgefährdung außerdem das Schutzsystem des
SGB VIII greift und die vorgesehenen Maßnahmen zu treffen
sind: § 8 a Abs. 4 SGB VIII enthält einen eigenen Schutzauf-
trag für Träger von Tageseinrichtungen. Danach haben die
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Ein-
richtungsträgern in Vereinbarungen sicherzustellen, dass die
in den Einrichtungen tätigen Fachkräfte bei Bekanntwerden
gewichtiger Anhaltspunkte für eine Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungsabschätzung vor-
nehmen, eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen und
grundsätzlich die Erziehungsberechtigten sowie das Kind be-
teiligen, wenn hierdurch nicht der Schutz des Kindes infrage
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gestellt wird. Die Tageseinrichtungen haben also die Aufgabe,
auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken und erfor-
derlichenfalls auch den örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zu informieren, damit dieser dem an ihn gerichte-
ten weiteren Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII nachkommen
kann. Flankiert wird der Schutzauftrag der Tageseinrichtun-
gen durch verschiedene Ansprüche auf Beratung und Unter-
stützung bei der Erstellung und Anwendung von fachlichen
Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls, die der
Einrichtungsträger gegenüber dem überörtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe hat, vgl. § 8 b Abs. 2 und § 85 Abs. 2
Nr. 7 SGB VIII. Darüber hinaus sind die Einrichtungsträger
nach § 47 SGB VIII verpflichtet, dem überörtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe Ereignisse und Entwicklungen in der
Tageseinrichtung zu melden, die geeignet sind, das Wohl der
Kinder zu beeinträchtigen. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 legt fest, dass der pädagogischen Konzeption einer
Tageseinrichtung die Vereinbarung über die Inhalte und die
Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tagesein-
richtungen nach § 24 Abs. 1 Satz 1 zugrunde gelegt werden 
sollen. Mit den „Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ und den „Empfehlun-
gen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kin-
dertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ existieren bereits entspre-
chende Vereinbarungen. Sie bilden den gemeinsamen Orientie-
rungspunkt für die qualitativ hochwertige Arbeit in den 
Tageseinrichtungen. Im Rahmen der pädagogischen Konzep-
tion einer Tageseinrichtung sollen sie daher die Grundlage für
die Qualitätssicherung und -entwicklung sein.

Zu § 4 (Übergang zur Grundschule)

§ 4 übernimmt den Regelungsgehalt des § 2 a Abs. 1 und 3 KitaG.

Zu § 5 (Trägerschaft)

Zu Absatz 1

Trägervielfalt ist die Antwort, die das Jugendhilferecht auf das
Bedürfnis von Eltern gibt, die Erziehung ihrer Kinder auch in
Tageseinrichtungen auf der Grundlage ihrer Wertvorstellun-
gen mitgestalten zu können. In der Trägerlandschaft sollen
sich unterschiedliche Wertorientierungen, Inhalte, Methoden
und Arbeitsformen abbilden, sodass dem Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern möglichst gut zur Geltung verholfen werden
kann. Kann dem Ziel einer Trägervielfalt nicht entsprochen
werden, sollen die Konzepte der Tageseinrichtungen im 
Bedarfsplan in angemessener Weise auf die heterogenen Wert-
orientierungen der Eltern eingehen. Die jugendhilferechtli-
chen Prinzipien der Trägervielfalt und des Wunsch- und
Wahlrechts der Leistungsberechtigten, die in § 3 Abs. 1 und 
§ 5 Abs. 1 SGB VIII ihre Grundlage finden, werden durch 
Absatz 1 wiedergegeben. Im Rahmen der Evaluation nach § 29
soll die Entwicklung der Trägervielfalt Beachtung finden.

Zu Absatz 2

Satz 1, der im Wesentlichen § 10 Abs. 1 Satz 3 KitaG ent-
spricht, gestaltet das Förderungsprinzip der Jugendhilfe aus,
wonach sich auch der anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe mit einer angemessenen Eigenleistung an den Kosten sei-
ner Maßnahme beteiligt. Dieses jugendhilferechtliche Prinzip
ist in § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VIII grundgelegt. Über die
Regelungen des Satzes 1 hinaus verzichtet der Gesetzentwurf
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auf weitere Festlegungen zur Höhe eines Trägeranteils, sodass
nach Abzug der Landeszuweisungen zu den Personalkosten
nach § 25 die Aufbringung der verbleibenden Kosten zwischen
den Einrichtungsträgern und den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe – wie schon nach dem KitaG möglich
– auch zukünftig im Vereinbarungsweg festgelegt werden kann.
Die Normierung des Vereinbarungsweges erfolgt zum einen,
weil sich auf der Grundlage der Regelungen der §§ 12, 14 und
15 KitaG im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis bereits Ver-
handlungssysteme über den Trägeranteil herausgebildet haben,
die eine vereinheitlichende Festlegung erschweren. Darüber
hinaus würde eine konkrete Bestimmung eines Eigenanteils
aber auch den materiellen Grundentscheidungen des SGB VIII
für ein möglichst plurales, bedarfsgerechtes Angebot (§ 3 
Abs. 1 und § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII) zuwiderlaufen.
In der Konsequenz wäre die Ausübung des Wunsch- und
Wahlrechts durch die Anspruchsberechtigten nach § 5 Abs. 1
und § 24 SGB VIII in unzulässiger Weise verkürzt. Aus diesen
Gründen müssen die Einrichtungsträger in ihrer Unter-
schiedlichkeit auch unterschiedlich behandelt. Neben ihrer in-
haltlichen Ausrichtung müssen auch ihre unterschiedlichen 
finanziellen Verhältnisse, wie z. B. die Erbringung ehrenamt-
licher Leistungen, bei der Beurteilung der angemessenen 
Eigenleistung gewürdigt werden. Die Angemessenheit der 
Eigenleistung kann sich folglich nur aus einer Beurteilung der
Gesamtsituation des jeweiligen Einrichtungsträgers ergeben,
was eine alle Einrichtungsträger vereinheitlichende Betrach-
tungsweise verbietet (vgl. dazu insgesamt Prof. Reinhard 
Wiesner: Rechtsgutachten für den Paritätischen Landesver-
band Rheinland-Pfalz/Saarland zum Entwurf eines Landesge-
setzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege (Kita-Zukunftsgesetz), Stand 23. September
2018; ders. § 74 Rn. 21, SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe,
Kommentar, 5. Aufl. 2015). Die mit Blick auf § 5 Abs. 4 Satz 1
in § 27 Abs. 3 geschaffenen Anreize können dabei privilegie-
rend für die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe wirken
und damit zusätzlich die Umsetzung der durch § 3 Abs. 1 und
§ 5 Abs. 1 SGB VIII gebotenen Trägervielfalt unterstützen. 

Satz 2 regelt, dass auf Landesebene eine Rahmenvereinbarung
zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf
Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien
Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger
der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religions-
gemeinschaften des öffentlichen Rechts über Planung, Betrieb
und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die ange-
messene Eigenleistung der Träger getroffen wird. Damit ist es
möglich, Verhandlungsgrundlagen über sämtliche Kosten-
arten einerseits sowie andererseits über Anforderungen an Pla-
nung und Betrieb von Tageseinrichtungen zu schaffen, die
Grundlage für Vereinbarungen auf örtlicher Ebene bilden.
Diese Rahmenvereinbarungen berühren nicht § 45 SGB VIII.

Zu Absatz 3

Die Sätze 1 und 2 konkretisieren mit Blick auf die Anforde-
rungen des § 45 SGB VIII die vom Träger einer Einrichtung
zu erfüllenden Aufgaben. Es wird klargestellt, für welche Be-
reiche der Träger die Verantwortung trägt. Eine Möglichkeit
zur Delegation gibt es aufgrund der mit § 45 SGB VIII ein-
hergehenden Gewährleistungsverpflichtungen der Betrieb-
sträger nicht. Davon zu unterscheiden sind die in § 22 ge-
nannten, in einer Tageseinrichtung anfallenden notwendigen
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Verwaltungsaufgaben, die regelmäßig von der Einrichtungs-
leitung aufgrund ihrer tatsächlichen Sachnähe zum pädagogi-
schen Alltag der Einrichtung ausgeführt werden. Orientie-
rung zur Unterscheidung und Abgrenzung von Aufgaben, die
der Trägerverantwortung unterliegen, und solchen, die der
Leitung einer Einrichtung zukommen, geben die Qualitäts-
empfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (vgl.
die Kapitel 5 und 6.1) sowie die Orientierungshilfe „Leitung
in Kindertagesstätten“ der Kita-Spitzen vom Dezember 2010.

Satz 2 stellt sicher, dass die Tageseinrichtungen Zugang zu
Fortbildung und Fachberatung haben. Für die Sicherstellung
dieses Zugangs erhalten die Träger künftig über den Landes-
anteil an den Personalkosten nach § 25 Abs. 2 Mittel. In die
Berechnung der Quote nach § 25 Abs. 2 sind nämlich die Kos-
ten für die Fortbildung und Fachberatung nach § 12 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 KitaG i. V. m. § 6 Abs. 4 KitaLVO, die nach die-
sen Vorschriften zu den Personalkosten zählen, mit einge-
flossen, wie die Mittel für das „Landesprogramm zur Qualifi-
zierung und Prozessbegleitung der pädagogischen Fachkräfte
und Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ i. H. v.
1,2 Mio. EUR jährlich. Nachweise über Fortbildung und
Fachberatung werden im Rahmen des Abrechnungssystems
durch die zu erlassende Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 6
sichtbar gemacht.

Zu Absatz 4

Satz 1 übernimmt unter Ersetzung des Begriffs des Kinder-
gartens durch den der Tageseinrichtung nach dem SGB VIII
wortgleich die Regelung des § 10 Abs. 2 Satz 1 KitaG. Satz 2
weist darauf hin, dass die pflichtigen Gemeinden die Möglich-
keit haben, die Aufgabe auch im Rahmen von kommunalen
Zusammenschlüssen oder durch eine Trägerschaftsübernahme
durch Verbandsgemeinden zu erledigen. Die Beteiligten vor
Ort sollen sich entscheiden können, ihre Ressourcen gemein-
schaftlich so einzusetzen, dass bedarfsgerechte Angebote auch
in ländlichen Regionen dauerhaft gesichert werden können
und die Trägerqualität durch geeignete Strukturen gesichert
werden kann.

Satz 2 lässt die Regelungen über das Zustandekommen von
kommunalen Kooperationen nach der Gemeindeordnung
oder dem Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit
(KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVBl. 1982 S. 476) jedoch
unberührt. 

Zu Absatz 5

Die Sätze 1 und 2 entsprechen § 10 Abs. 3 KitaG. Die Vorschrift
enthält eine Ausnahme zu Absatz 2 für Betriebe, die eigene 
Tageseinrichtungen unterhalten, um ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine arbeitsortnahe Betreuungsmöglichkeit
für ihre Kinder zur Verfügung stellen zu können. Satz 3 über-
nimmt unter redaktioneller Anpassung die bisherige Rege-
lung von § 10 Abs. 4 Satz 4 KitaG.

Zu § 6 (Grundsätze der Kindertagespflege)

Zu Absatz 1

Absatz 1 entspricht § 1 Abs. 5 Satz 2 KitaG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen der Großtagespflege, die
unter Anbindung an ein Unternehmen ermöglicht werden
soll. Das Ermöglichen der Großtagespflege ist ein weiterer
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Baustein zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Sie kann ein zusätzlicher Weg sein, um Unternehmen bei der
Befriedigung eines standortbedingten Betreuungsbedarfs für
die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unter-
stützen. Die Beschränkung der Großtagespflege auf kindge-
rechte Räumlichkeiten von Unternehmen dient der Abgren-
zung zu Angeboten der institutionellen Kindertagesbetreuung
in Tageseinrichtungen. Satz 3 regelt die örtliche Zuständigkeit
für die Erteilung der Erlaubnis nach § 43 SGB VIII für den Fall,
dass die kindgerechten Räumlichkeiten des Unternehmens
und der gewöhnliche Aufenthaltsort der Tagespflegeperson
auseinanderfallen.

Zu § 7 (Beirat)

Der Anteil der Kinder, die in Tageseinrichtungen betreut 
werden, steigt. Die Kinder, die diese Betreuungsangebote wahr-
nehmen, verbringen zudem einen gewichtigen Teil ihres Alltags
in den Einrichtungen. Aus diesem Grund hat sich auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Einrichtungsträger, -leitung, -personal
und Eltern verändert. Die Beteiligten arbeiten bei der Erzie-
hung, Bildung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrich-
tungen kooperativ zusammen. Dieses Verständnis von Erzie-
hung, Bildung und Betreuung als gemeinsam wahrzunehmende
Aufgabe der Beteiligten ist Voraussetzung für eine gute Qualität
der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen. § 7 bildet die-
sen Anspruch strukturell ab und gibt dieser Zusammenarbeit in
einem Beirat einen festen institutionellen Rahmen, in welchem
sich Träger, Einrichtungsleitung und pädagogisches Personal 
sowie Eltern begegnen, um miteinander grundsätzliche Ange-
legenheiten, die die Tages-einrichtung als Ganzes betreffen, zu
besprechen, zu bearbeiten und gemeinsam Empfehlungen zu
beschließen. Insofern ist der Beirat ein Gremium, in welchem
die Rechte aller Beteiligten, die nach dem Jugendhilferecht 
bereits heute bei der Gestaltung der Tagesbetreuung in Tages-
einrichtungen zu achten sind, durch ein die Verantwortlich-
keiten und Betroffenheiten spiegelndes Verfahren gesichert
und praktisch miteinander in Einklang gebracht werden. Im
Unterschied zum Elternausschuss handelt es sich beim Beirat
um ein Gremium, das in grundsätzlichen Angelegenheiten auf
der Grundlage der Entscheidungsregeln des Absatzes 3 einen 
gemeinsamen Beschluss aller relevanten Beteiligten fasst. Dies
hat zur Folge, dass durch das Gremium und seine Verfahrens-
strukturen eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung und
Bewertung der Themen induziert wird.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Beirat in der Regel ein-
mal jährlich tagt (vgl. Absatz 6). Die hierdurch verursachten
Kosten werden durch den Zeitaufwand, den die Mitglieder des
Beirats haben, bestimmt. Es wird von einem jährlichen Auf-
wand von vier Stunden inklusive Vor- und Nachbereitungs-
zeit je Mitglied ausgegangen. Bewertet auf Basis der durch-
schnittlichen Personalkosten und der Anzahl der Einrichtun-
gen wurde der Aufwand für Träger kommunaler Einrichtun-
gen, für die Leitung, die Teamvertretung und die Vertretung
der Kinderperspektive durch ein Teammitglied für alle Ein-
richtungen bewertet. Insgesamt ergeben sich auf Basis der 
Daten der Betriebs-erlaubnisdatenbank des LSJV zum Stichtag
31. Dezember 2017 894 000 EUR Mehrbelastung pro Jahr.
Diese wird als Mehrbelastungsausgleich in der Landesquote
nach § 25 Abs. 2 abgebildet.
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Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, dass in jeder Tageseinrichtung ein Beirat ein-
zurichten ist, in dem Einrichtungsträger, -leitung, pädagogi-
sches Personal und Eltern zusammenarbeiten und unter
Berücksichtigung der im pädagogischen Alltag der Einrich-
tung gewonnenen Perspektive der Kinder über grundsätzliche
Angelegenheiten beschließen. Von einer grundsätzlichen An-
gelegenheit ist auszugehen, wenn die Erziehungs-, Bildungs-
und Betreuungsarbeit der gesamten Einrichtung grundlegend
und strukturell verändert werden soll und dadurch die Rech-
te aller relevanten Beteiligten berührt werden. Solche Angele-
genheiten sind insbesondere beabsichtigte Änderungen der
konzeptionellen Ausrichtung der Tageseinrichtung oder Aus-
gleichsmaßnahmen gemäß § 21 Abs. 6 Satz 3. Als grundsätz-
lich können also alle Angelegenheiten bewertet werden, die 
eine Änderung einer Betriebserlaubnis nach sich ziehen wür-
den. Bei der erstmaligen Errichtung einer Tageseinrichtung ist
hingegen kein Beschluss eines Beirats über die grundsätzlichen
Angelegenheiten erforderlich. Erst über grundsätzliche Ver-
änderungen nach einer Inbetriebnahme muss der Beirat be-
schließen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Besetzung des Beirats, wobei jede Gruppe
für die Entsendung ihrer Mitglieder selbst verantwortlich ist.
Eine konkrete Größe wird nicht geregelt. Sie soll von den Be-
teiligten vor Ort so gewählt werden, dass eine gute Arbeits-
und Gesprächsatmosphäre im Gremium gewährleistet ist.
Deswegen wird lediglich vorgegeben, dass die Gruppen jeweils
die gleiche Anzahl von Mitgliedern entsenden. Diese Regelung
dient auch der Etablierung einer gleichmäßigen Diskussions-
struktur innerhalb des Beirats. Die Gewichtung der Beiträge
der verschiedenen Gruppen wird dann spätestens durch die 
Beschlussregel des Absatzes 3 eingeführt. Im Vorfeld des 
Beschlusses soll es aber im Gremium zu einer möglichst
gleichberechtigten Befassung der Beiratsmitglieder mit den zu
behandelnden Themen kommen. Eine zusätzliche pädagogi-
sche Fachkraft hat im Beirat die Aufgabe, die im pädagogi-
schen Alltag gewonnene Perspektive der Kinder in die Ent-
scheidungsprozesse einzubringen, damit diese in den Beratun-
gen der Erwachsenen berücksichtigt werden kann. Kinder-
perspektiven lassen sich z. B. durch die Verankerung altersan-
gemessener partizipativer Strukturen im pädagogischen Alltag
gemeinsam herausarbeiten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 gibt eine Gewichtung der Stimmanteile vor. Damit
ist sichergestellt, dass ein Beschluss des Beirats immer vom 
Einrichtungsträger unterstützt und mitgetragen werden muss.
Die Gewichtsverteilung spiegelt die Verantwortlichkeiten des
Betriebsträgers, die sich aus § 45 SGB VIII ergeben und für die
er einstehen können muss. Gleichwohl soll er in grundsätzli-
chen Angelegenheiten, die die strukturellen Grundlagen der
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit der gesamten 
Tageseinrichtung betreffen, im Vorfeld der Entscheidung in
einen konstruktiven Austausch mit den Beteiligten eintreten
und den Beirat als einen Ort der Konsenssuche nutzen. 
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Zu Absatz 4

Absatz 4 trifft Regelungen zur Festlegung des Beiratsvorsitzes.
Die Elternvertreterinnen und -vertreter können sich auch
selbst bei der Wahl des stellvertretenden vorsitzenden Mit-
glieds vorschlagen. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 legt die Entscheidungsregel fest. Durch Satz 2 wird
sichergestellt, dass die Trägerseite in Pattsituationen den Aus-
schlag gibt.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt die Häufigkeit des Zusammentritts des Beirats.

Zu Absatz 7

Absatz 7 enthält eine Verordnungsermächtigung.

Zu § 8 (Geltung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft)

Zu Absatz 1

Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe part-
nerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbststän-
digkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durch-
führung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Orga-
nisationsstruktur zu achten (vgl. § 4 Abs. 1 SGB VIII). Daher
regelt Absatz 1 für den Fall, dass anerkannte Träger der freien
Jugendhilfe Regelungen oder Verfahren für ihre Tagesein-
richtungen haben, die den Regelungen des § 7 gleichwertig
sind, diese Regelungen und Verfahren auch anzuerkennen
sind. Damit ist klargestellt, dass die Träger nicht exakt die 
Regelung des § 7 abbilden müssen und Doppelstrukturen ent-
stehen. Es kommt vielmehr darauf an, dass das den § 7 tragen-
de Grundprinzip der die Verantwortlichkeiten, Rechte und
Pflichten achtenden gemeinsamen Beschlussfassung der rele-
vanten Beteiligten über grundsätzliche Angelegenheiten, die
die strukturellen Grundlagen der Bildung-, Erziehungs- und
Betreuungsarbeit der gesamten Tageseinrichtung betreffen, in
den eigenen Regeln der Träger der freien Jugendhilfe zum 
Tragen kommen kann. Die konkrete Ausgestaltung dieser
Prinzipien, die ihre Grundlagen in den Rechten der Beteiligten
finden, die nach dem Jugendhilferecht bereits heute bei der Ge-
staltung der Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen zu achten
sind, bleibt damit den Einrichtungsträgern überlassen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält eine deklaratorische Regelung, die ihre
Grundlage im besonderen Status der Kirchen und Religions-
gemeinschaften findet. Gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes 
i.  V.  m. Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung und Arti-
kel 41 der Verfassung für Rheinland-Pfalz haben sie das Recht, 
ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten.
Insofern können sie als anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe für den durch sie angebotenen Bereich der Tagesbetreuung
in Tageseinrichtungen eigene, auch von diesem Abschnitt ab-
weichende Regelungen erlassen.

Zu § 9 (Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen)

Zu Absatz 1

Einrichtungsträger, -leitung, -personal und Eltern begegnen
sich in der Tageseinrichtung als Erziehungspartner, die die 
Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder gemeinsam 
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gestalten. Eine kooperative Zusammenarbeit der Beteiligten
ist ein Ausweis von Qualität und eine wichtige Voraussetzung
für die Förderung des Wohles der Kinder. Aus diesem Grund
kommt der Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen ein be-
sonderes Gewicht zu. Sie findet in zwei Gremien statt. Dies
sind die Elternversammlung als Versammlung aller Eltern der
eine Tageseinrichtung besuchenden Kinder und der Eltern-
ausschuss. Absatz 1, der § 3 Abs. 1 KitaG entspricht, legt da-
her Elternversammlung und Elternausschuss als Gremien der
Elternmitwirkung auf der Ebene der Tageseinrichtung fest.
Der Beirat nach § 7 ist in Abgrenzung dazu das Gremium, das
die Gesamtheit der eine Kindertageseinrichtung prägenden
Protagonisten (Träger der Einrichtung, Fachkräfte, Leitung,
Eltern) abbildet und über wesentliche Entwicklungsperspek-
tiven berät und gemeinsam entscheidet. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Zusammensetzung der Elternversamm-
lung, die Häufigkeit ihres Zusammentritts, ihre Aufgaben 
sowie die Teilnahme von Leitung und Träger. Die Elternver-
sammlung hat die Aufgabe, grundsätzliche, die Tageseinrich-
tung betreffende Angelegenheiten zu erörtern. Dies sind zum
einen alle Fragen, mit denen sich ebenfalls der Beirat beschäf-
tigen muss. Es können aber auch Angelegenheiten sein, die für
die gesamte Tageseinrichtung von Bedeutung sind, über die
aber der Beirat nicht beschließen muss, weil die Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungsarbeit der gesamten Einrichtung
nicht grundlegend und strukturell verändert wird. Die Eltern-
versammlung hat also bei ihrer Befassung immer die Einrich-
tung als Ganzes im Fokus, beschäftigt sich mit den Angele-
genheiten aber insbesondere, um die Perspektive der Eltern
herauszuarbeiten. In der Elternversammlung erfolgt daher 
eine umfassende Information zu allgemeinen Sachständen
und Entwicklungen der Einrichtung z. B. als Jahresrückblick
oder -vorschau durch den Einrichtungsträger und den Eltern-
ausschuss. Personalangelegenheiten fallen nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Elternversammlung. Die Erörterung
grundsätzlicher Angelegenheiten im Rahmen der Elternver-
sammlung soll eine umfassende Information der Eltern sicher-
stellen. Darüber hinaus ist die Elternversammlung der Ort, an
dem sich ein von der Elternschaft legitimiertes Meinungsbild
herausbilden kann, das dann durch den Elternausschuss oder
im Beirat vertreten wird. Die Elternversammlung wählt außer-
dem den Elternausschuss und hat damit auch das Recht, dessen
Positionierung zu beeinflussen und ggf. zu überstimmen. Ins-
gesamt entspricht Absatz 2 im Wesentlichen §  3 Abs. 2 KitaG.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Aufgaben und Rechte des Elternausschus-
ses sowie die Teilnahme von Träger und Leitung an seinen 
Sitzungen. Er entspricht im Wesentlichen § 3 Abs. 3 KitaG.
Deutlicher als bisher wird neben dem Beratungsauftrag 
gegenüber Träger und Leitung der Auftrag des Eltern-
ausschusses als Interessenvertretung der Eltern formuliert. Er
soll als Transmissionsriemen und Mittler der Interessen der
gesamten Elternschaft gegenüber Einrichtungsträger und 
-leitung fungieren. Um seine Funktionen erfüllen zu können,
muss er vom Träger und der Leitung der Einrichtung recht-
zeitig und umfassend vor Entscheidungen über wesentliche
Angelegenheiten informiert und angehört werden. Er hat in
diesen Bereichen auch einen Informationsanspruch gegenüber
Träger und Leitung. Zu den wesentlichen Angelegenheiten
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zählen sämtliche Fragen, mit denen sich der Beirat oder die 
Elternversammlung beschäftigen müssen. Der Elternausschuss
kann sich aber auch mit solchen Angelegenheiten auseinan-
dersetzen, die von größerer allgemeinerer Bedeutung für alle
Eltern sind, aber weder eine Befassung des Beirats noch der 
Elternversammlung erforderlich machen. Das können z.  B.
einzelne pädagogische Themen oder Aspekte der organisato-
rischen Alltagsgestaltung sein. Personalangelegenheiten fallen
nicht in den Zuständigkeitsbereich des Elternausschusses.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält eine Verordnungsermächtigung.

Zu § 10 (Beschwerderecht)

Zu Absatz 1

Absatz 1 bildet die Komplementärreglung zu § 9 Abs. 3. Das
Beschwerderecht soll sicherstellen, dass der Elternausschuss
seine Funktion als Transmissionsriemen und Interessenver-
tretung der gesamten Elternschaft wahrnehmen kann. Errei-
chen ihn die dafür notwendigen Informationen nicht oder
nicht so, dass er sich mit der Angelegenheit angemessen befas-
sen und ggf. auch eine Elternversammlung einberufen kann,
hat er die Möglichkeit, den Fall dem Landesjugendamt vorzu-
legen. Der Idee folgend, den Beteiligten vor Ort den Weg zu
einer einvernehmlichen und gemeinsamen Lösung offen zu
halten, ist dieses Beschwerderecht stufenförmig aufgebaut. Der
Beteiligung des Landesjugendamts soll deshalb grundsätzlich
eine Befassung des Einrichtungsträgers oder des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe vorausgehen. Wenn in einem
Fall jedoch nicht mehr mit einer weiteren inhaltlichen Aus-
einandersetzung gerechnet werden muss, weil z. B. ein Ver-
halten des Einrichtungsträgers gerügt werden soll, kann der
Fall direkt dem Landesjugendamt vorgelegt werden. Dieser
Aufbau des Beschwerdeverfahrens entspricht den aus
§ 22 a Abs. 2 Satz 2 und § 45 SGB VIII abzuleitenden Verant-
wortlichkeiten von Einrichtungsträger, örtlichem und über-
örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Zu Absatz 2

Satz 1 enthält die Möglichkeit für jedes Mitglied eines Eltern-
ausschusses, die Beschwerde beim Landesjugendamt vorzu-
bringen. Sie muss nicht durch das gesamte Gremium vorge-
tragen werden. Satz 2 beschreibt die Reaktionsmöglichkeit des
Landesjugendamtes. Es leitet ein Mediationsverfahren ein, in
welchem die Beteiligten vor Ort den Konflikt einvernehmlich
beilegen können. Ziel soll dabei insbesondere eine Verständi-
gung über künftige Beteiligungsverfahren und die einver-
nehmliche Festlegung von Regeln sein, mit deren Hilfe ähnli-
che Konfliktsituationen in der Zukunft vermieden werden
können.

Zu § 11 (Geltung für Tageseinrichtungen in freier Träger
schaft)

Zu Absatz 1

Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe part-
nerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbststän-
digkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durch-
führung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Orga-
nisationsstruktur zu achten (vgl. § 4 Abs. 1 SGB VIII). Daher
regelt Absatz 1 für den Fall, dass anerkannte Träger der freien
Jugendhilfe Regelungen oder Verfahren für ihre Tagesein-
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richtungen haben, die den Regelungen der §§ 9 und 10 gleich-
wertig sind, diese Regelungen und Verfahren auch anzuer-
kennen sind. Damit ist klargestellt, dass die Träger nicht exakt
die Regelung der §§ 9 und 10 abbilden müssen. Es kommt viel-
mehr darauf an, dass das die §§ 9 und 10 tragende Grundprin-
zip der Elternmitwirkung bei grundsätzlichen sowie wesent-
lichen Angelegenheiten durch rechtzeitige Information, An-
hörung und Mitwirkungsmöglichkeiten in den eigenen Regeln
der Träger der freien Jugendhilfe zum Tragen kommen kann.
Die konkrete Ausgestaltung dieser Prinzipien, die ihre Grund-
lagen in den Rechten der Beteiligten finden, die nach dem 
Jugendhilferecht bereits heute bei der Gestaltung der Tages-
betreuung in Tageseinrichtungen zu achten sind, bleibt damit
den Einrichtungsträgern überlassen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält eine deklaratorische Regelung, die ihre
Grundlage im besonderen Status der Kirchen und Religions-
gemeinschaften findet. Gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes
i. V. m. Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung und Arti-
kel 41 der Verfassung für Rheinland-Pfalz haben sie das Recht,
ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwal-
ten. Insofern können sie als anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe für den durch sie angebotenen Bereich der Tagesbe-
treuung in Tageseinrichtungen eigene, auch von den Regelun-
gen der §§ 9 und 10 abweichende Regelungen erlassen.

Zu § 12 (Elternmitwirkung auf der Ebene des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe)

Zu Absatz 1

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 4 KitaG haben sich in vielen
Jugendamtsbezirken bereits Kreis- oder Stadtelternausschüsse
gebildet. § 12 greift dies auf und legt in Absatz 1 Satz 1 fest,
dass die Elternausschüsse der in den Bedarfsplan aufgenom-
menen Tageseinrichtungen auf örtlicher Ebene einen Zusam-
menschluss bilden sollen. Ferner wird in Absatz 1 Satz 2 
wie in § 3 Abs. 4 KitaG geregelt, dass die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe diesen Zusammenschluss unterstüt-
zen. Von der Unterstützungsleistung umfasst wird auch die
Arbeit eines Kreis- oder Stadtelternausschusses während des
Jahres. Die Ausgestaltung eines konkreten Verfahrens zur 
Bildung eines Kreis- oder Stadtelternausschusses bleibt einer
Rechtsverordnung vorbehalten. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Aufgaben der Kreis- oder Stadtelternaus-
schüsse. Sie sollen als Transmissionsriemen und Vertretung
der Interessen von Eltern, deren Kinder eine in den Bedarfs-
plan aufgenommene Tageseinrichtung besuchen, gegenüber
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fungieren.
Zugleich sollen die Kreis- und Stadtelternausschüsse der Ort
sein, an dem sich ein legitimiertes Meinungsbild der Eltern
herausbilden kann. Zu diesen Zwecken erhalten die Kreis- und
Stadtelternausschüsse nach Absatz 2 Satz 1 zum einen das Recht,
das beratende Mitglied für den Jugendhilfeausschuss sowie
dessen Stellvertretung zu entsenden. Die oder der Entsandte hat
künftig dort ein Antragsrecht (vgl. Folgeänderung in Artikel 2
des Gesetzentwurfs). Zum anderen wird in Absatz 2 Satz 2 ge-
regelt, dass die Kreis- oder Stadtelternausschüsse vom örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe rechtzeitig und um-
fassend vor Entscheidungen über wesentliche Angelegenhei-
ten, die alle in den Bedarfsplan aufgenommenen Tages-ein-
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richtungen betreffen, informiert und angehört werden müs-
sen. Wesentliche Angelegenheiten können z. B. die jährliche
Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe oder Elternbeitragssatzungen sein.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält eine Verordnungsermächtigung.

Zu § 13 (Elternmitwirkung auf der Ebene des überörtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe)

Zu Absatz 1

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 4 KitaG hat sich auf Landes-
ebene bereits ein Landeselternausschuss gebildet. § 13 greift
dies auf und legt in Absatz 1 Satz 1 fest, dass die Kreis- und
Stadtelternausschüsse auf überörtlicher Ebene einen Zusam-
menschluss bilden sollen. Ferner wird in Absatz 1 Satz 2 wie
in § 3 Abs. 4 KitaG geregelt, dass der überörtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe diesen Zusammenschluss unterstützt.
Von der Unterstützungsleistung umfasst wird auch die Arbeit
des Landeselternausschusses während des Jahres. Die Ausge-
staltung eines konkreten Verfahrens zur Bildung eines Landes-
elternausschusses bleibt einer Rechtsverordnung vorbehalten. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Aufgaben des Landeselternausschusses. Er
soll als Transmissionsriemen und Vertretung der Interessen 
aller Eltern von Kindern in Tageseinrichtungen gegenüber
dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fun-
gieren. Zugleich soll der Landeselternausschuss der Ort sein,
an dem sich ein legitimiertes Meinungsbild aller Eltern heraus-
bilden kann. Zu diesen Zwecken erhält der Landeselternaus-
schuss nach Absatz 2 Satz 1 zum einen das Recht, das beraten-
de Mitglied für den Landesjugendhilfeausschuss sowie dessen
Stellvertretung zu benennen. Die oder der Benannte ist dann
durch das fachlich zuständige Ministerium berufen und hat
künftig im Landesjugendhilfeausschuss ein Antragsrecht (vgl.
Folgeänderung in Artikel 2 des Gesetzentwurfs). Zum 
anderen wird in Absatz 2 Satz 2 geregelt, dass der Landes-
elternausschuss vom überörtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe rechtzeitig und umfassend vor Entscheidungen
über wesentliche Angelegenheiten, die Erziehung, Bildung
und Betreuung von Kindern in allen Tageseinrichtungen be-
treffen, informiert und angehört werden muss. Wesentliche
Angelegenheiten können z. B. Änderungen von Rechtsvor-
schriften oder Empfehlungen für Qualitätsstandards in Kinder-
tagesstätten in Rheinland-Pfalz sein.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält eine Verordnungsermächtigung.

Zu § 14 (Förderung in einer Kindertageseinrichtung, Rechts-
anspruch)

Zu Absatz 1

Satz 1 passt den Regelungsgehalt des § 5 Abs. 1 Satz 1 KitaG
auf die seit dem 1. August 2013 geltende Rechtslage nach § 24
Abs. 2 und 3 SGB VIII an. Anspruchsberechtigt sind nach 
§ 86 Abs. 1 SGB VIII Kinder von Eltern, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz haben. 

Satz 2 präzisiert den bestehenden Rechtsanspruch auf Erzie-
hung, Bildung und Betreuung im Kindergarten, der sich auf ein

39

Angebot vor- und nachmittags bezieht, vgl. § 5 Abs. 2 Satz 1
KitaG. Künftig soll der Anspruch auf Förderung in einer 
Tageseinrichtung gerichtet sein und im Rahmen der Öff-
nungszeiten ein tägliches Angebot von regelmäßig sieben
Stunden umfassen, das in der Regel als Vormittagsangebot
ausgestaltet werden soll. Vormittagsangebot bedeutet dabei,
dass der Beginn und ein wesentlicher Teil der Betreuungszeit
im Rahmen der Öffnungszeit der Tageseinrichtung am Vor-
mittag liegen sollen. Diese Fassung des Anspruchsinhalts 
ändert damit effektiv nichts an dem seit dem Jahr 1991 beste-
henden Anspruchsinhalt. Auch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 KitaG
genannte Verpflichtung auf ein Angebot vor- und nachmit-
tags geht von einer Regelbetreuungszeit von sieben Stunden
aus, die lediglich durch eine Mittagspause unterbrochen wird.
Das ergibt sich auch aus der seit dem Jahr 1991 existierenden
Vorschrift des § 2 Abs. 4 und 5 KitaLVO, der eine anspruchs-
erfüllende Regelzeit von sieben Stunden unterstellt (vgl. 
Baader, Flach, Lerch, Zwick: Kindertagesstättengesetz Rhein-
land-Pfalz mit Durchführungsbestimmungen, Kommentar, 
9. Aufl. 2015, S. 29 und 69).

Satz 2 bleibt also mit Blick auf den reinen zeitlichen Umfang,
der als anspruchserfüllend definiert wird, bei den auch schon
heute geltenden sieben Stunden. Er bestimmt nur hinsichtlich
der konkreten Ausgestaltung, dass die sieben Stunden
grundsätzlich nicht mehr über den Tag verteilt, sondern zu-
sammengezogen werden sollen. Das schon als Alternative zu
§ 5 Abs. 2 Satz 1 KitaG existierende sogenannte verlängerte
Vormittagsangebot des § 5 Abs. 2 Satz 2 KitaG wird damit
zum Grundsatz erhoben. Diese Vorschrift legt fest, dass den
Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch eine Betreu-
ung über Mittag mit Mittagessen einschließen, Rechnung 
getragen werden soll. Dieses Wunschrecht der Eltern ist vor-
behaltlos gestaltet und nicht an den Nachweis eines besonde-
ren Bedarfs geknüpft, sodass der Gesetzgeber seit dem 1991 
einen sehr hohen Verpflichtungsgrad vorgesehen hat, was das
Vorhalten eines verlängerten Vormittagsangebots angeht.
Das ergibt sich auch aus § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 KitaLVO. 
Damit werden durch § 14 Abs. 1 Satz 2 im Hinblick auf den
zeitlichen Umfang keine neuen Anforderungen an die An-
spruchserfüllung gestellt.

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Präzisierung des Rechts-
anspruchs bzw. durch das Zusammenziehen des zeitlichen Um-
fangs, der dem schon heute vorgesehenen verlängerten Vor-
mittagsangebot entspricht, Synergieeffekte ergeben. Der
Rechnungshof hat ausgeführt, dass Eltern auf Ganztagsplätze
ausweichen, weil ein Großteil der Tageseinrichtungen ein ver-
längertes Vormittagsangebot nicht mehr vorsieht. Das Besuchs-
verhalten entspräche jedoch dem eines verlängerten Vormit-
tagsangebots (vgl. Kommunalbericht 2017, S. 78). Durch die
Bündelung der anspruchserfüllenden Zeiten in Satz 2 wird 
daher der Anreiz gesetzt, Bedarf und Betreuungszeiten besser
aufeinander abzustimmen. Zum 31. Dezember 2017 liegt die
Teilzeitquote der geförderten Plätze bei 46,56 (Betriebs-
erlaubnisdatenbank des LSJV).

Satz 3 stellt klar, dass die bundesrechtlichen Regelungen zum
Anspruchsinhalt nach § 24 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2
SGB VIII unberührt bleiben.

In Satz 4 ist vorgesehen, dass bei Angeboten, die eine Betreu-
ung über die Mittagszeit einschließen, ein Mittagessen vor-
gesehen werden soll. Eine vergleichbare Vorgabe enthält § 5
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Abs. 2 KitaG, nach welchem den Wünschen der Eltern nach
Angeboten, die auch eine Betreuung über Mittag mit Mittag-
essen einschließen, entsprochen werden soll. Das Wunsch-
recht der Eltern ist vorbehaltlos und nicht an den Nachweis
eines besonderen Bedarfs geknüpft, sodass der Gesetzgeber seit
dem Jahr 1991 auch einen sehr hohen Verpflichtungsgrad im
Hinblick auf die Mittagsverpflegung vorgesehen hat. Das er-
gibt sich auch aus § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 KitaLVO. Gleich-
zeitig sind § 5 Abs. 2 KitaG und die genannten Vorschriften
der Landesverordnung im Hinblick auf die konkrete Ausge-
staltung der Mittagsverpflegung offen. Dadurch ist einerseits
sichergestellt, dass bei Betreuungsangeboten über die Mittags-
zeit grundsätzlich eine geregelte Form der Mittagsverpflegung
stattfindet. Andererseits enthalten die Regelungen schon im-
mer den notwendigen Gestaltungsspielraum, um die Wünsche
der Eltern sowie die pädagogische Konzeption und die räum-
lichen Voraussetzungen der jeweiligen Tageseinrichtung auf-
einander abstimmen zu können. § 14 Abs. 1 Satz 4 behält die-
sen Verbindlichkeitsgrad bei. Die konkrete Ausgestaltung des
Angebots bleibt damit einem Bestimmungsprozess vor Ort vor-
behalten, der Elternwünsche, pädagogische Konzeption und rä-
umliche Voraussetzungen der Tageseinrichtung berücksich-
tigt. Der geeignete Ort, an dem die Beteiligten zu einem qua-
lifizierten Austausch über dieses Thema kommen sollen, ist
der Beirat nach § 7. Insgesamt ergibt sich damit aus Satz 4 kei-
ne neue Anforderung an eine bestehende Aufgabe. Vielmehr
wird ein Prozess verstärkt, bei dem ein bedarfsgerechtes An-
gebot für eine größere Anzahl an Kindern zur Verfügung
steht. Nach § 31 Abs. 1 ist deshalb auch eine Übergangsfrist
für die Ausgestaltung des Mittagessens vorgesehen. Darüber
hinaus sieht der Gesetzentwurf in § 26 Abs. 4 wie in § 13 Abs. 1
Satz 2 KitaG die Möglichkeit zur Beitragserhebung für Mitta-
gessen und Verpflegung vor, sodass durch die Regelung keine
zusätzliche finanzielle Belastung für die Träger entsteht. 

Die Ausgestaltung des Verpflegungsangebotes in allen Tages-
einrichtungen soll nach Satz 4 Halbsatz 2 schrittweise dem
Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen
für Kinder der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. in
der jeweils geltenden Auflage entsprechen. Um die Nachhal-
tigkeit in der Verpflegung weiter zu fördern, wird die Landes-
regierung durch verschiedene Maßnahmen weiter dazu bei-
tragen, damit das Verpflegungsangebot stufenweise bis zu 
einem Anteil an Produkten aus biologischer Erzeugung von 
30 Prozent und einem Anteil an Produkten aus regionaler Pro-
duktion von 50 Prozent ausgebaut werden kann. Bedarfsge-
rechtes und qualitativ hochwertiges Essen dient der Gesund-
heitsförderung, ist eine wichtige Voraussetzung für Lebens-
qualität und Lernerfolg. In den Tageseinrichtungen sammeln
Kinder prägende Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln
und erfahren Freude am Essen mit Gleichaltrigen (vgl. Kapitel
3.10 BEE). Gemeinsame Mahlzeiten sind Bestandteil einer
ganzheitlichen Bildung in Tageseinrichtungen.

Zu Absatz 2

Die Sätze 1 und 2 übernehmen den Regelungsgehalt des § 5
Abs. 1 Satz 2 KitaG. Satz 3 präzisiert den unbestimmten
Rechtsbegriff der zumutbaren Entfernung und kann beiden
Seiten im Einzelfall größeren Spielraum verschaffen.

Zu § 15 (Förderung in Kindertagespflege)

Die Sätze 1 und 2 übernehmen die Regelung des § 24 Abs. 2
SGB VIII. Satz 3 übernimmt die Regelung des § 24 Abs. 3 
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Satz 3 SGB VIII. § 14 Abs. 1 Satz 1 und § 15 Satz 1 berühren
nicht die in § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII vorgesehene Gleich-
wertigkeit der Angebotsformen der Betreuung in einer 
Tageseinrichtung und der Betreuung in Kindertagespflege. Die
Verpflichtung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe nach § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII sowie § 14 Abs. 1 Satz
1 und § 15 Satz 1 richtet sich also darauf, dem anspruchsbe-
rechtigten Kind einen Platz in einem öffentlich geförderten
Betreuungsverhältnis nachzuweisen, der seinem individuellen
Bedarf und dem seiner Erziehungsberechtigten entspricht
(vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Oktober 2017 5 C 19).

Zu § 16 (Förderung von Kleinkindern)

Die Vorschrift entspricht § 7 KitaG, der eine Anforderung an
die Bedarfsplanung enthält. Sie integriert den Regelungsgehalt
des § 24 Abs. 1 SGB VIII, der festlegt, unter welchen Bedin-
gungen Kinder vor der Vollendung des ersten Lebensjahres 
einen Anspruch auf Betreuung in einer Tageseinrichtung oder
in Kindertagespflege haben. 

Zu § 17 (Förderung von Schulkindern)

Die Vorschrift entspricht § 6 KitaG, der eine Anforderung an
die Bedarfsplanung enthält und als Landesspezifikum den Vor-
rang einer durchgehenden Betreuung von Schulkindern durch
die Schule festlegt. Die Vorschrift integriert den Regelungsge-
halt des § 24 Abs. 4 SGB VIII, der bereits eine Istbestimmung
enthält und festlegt, unter welchen Bedingungen für Schul-
kinder, die sich nicht in einem vorrangigen durchgehenden Be-
treuungsangebot durch die Schulen befinden, ein Betreuungs-
angebot in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege vor-
zuhalten ist. 

Zu § 18 (Modellprojekte)

Die Vorschrift übernimmt unter redaktioneller Überarbei-
tung den Regelungsgehalt des § 8 KitaG. 

Zu § 19 (Bedarfsplanung)

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die 
Gesamtverantwortung für die Bereitstellung der Angebote an
Kindertagesbetreuung in ihrem Planungsgebiet. Diese Gesamt-
verantwortung ergibt sich aus § 79 SGB VIII, der als Funda-
mentalnorm den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe die Planungsverantwortung einschließlich der Finanz-
verantwortung zuweist. Die in § 80 SGB VIII näher ausgestal-
tete Planungsverantwortung ist ein in die Zukunft gerichteter
Gestaltungsprozess. Auf seiner Grundlage ist festzustellen, ob
geeignete Tageseinrichtungen und Angebote zur Kinder-
tagespflege in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Um den
Bedarf feststellen zu können, muss der örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die Gemeinden seines Planungs-
gebietes in die Planung einbeziehen, wenn dort Angebote vor-
handen sind oder aufgebaut werden sollen. Dabei stellt die 
Planung nach § 80 SGB VIII das entscheidende und umfassende
Steuerungsinstrument für die Erfüllung des Sicherstellungs-
auftrags dar. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den 
Bestand an Tageseinrichtungen und Angeboten zur Kinder-
tagespflege festzustellen (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII), den 
Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und
Interessen der Kinder und der Eltern für einen mittelfristigen
Zeitraum zu ermitteln (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII) und die
zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben recht-
zeitig und ausreichend zu planen; dabei ist auch Vorsorge für
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die Befriedigung unvorhergesehener Bedarfe zu treffen (§ 80
Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). Einrichtungen und Angebote der 
Tagesbetreuung sollen so geplant werden, dass die Ziele gemäß
§ 80 Abs. 2 SGB VIII erreicht werden können. Dazu zählt 
unter anderem die Gewährleistung eines pluralen Angebots an
Leistungsträgern und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Ferner haben die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe darauf hinzuwirken, dass die Jugendhilfeplanung
und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander
abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürf-
nissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien
Rechnung tragen (§ 80 Abs. 4 SGB VIII). Insofern sind auch
die Planungen des Trägers der Eingliederungshilfe bei der 
Jugendhilfeplanung zu berücksichtigen.

Bei der Planungsverantwortung im Sinne des § 80 SGB VIII
handelt es sich um eine nicht delegierbare gesetzliche Ver-
pflichtung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
zur Planung, mit der diese ihre Gewährleistungsverpflichtung
gemäß § 79 SGB VIII realisieren. Ihr haben sie kontinuierlich
nachzukommen. Jugendhilfe- und damit Bedarfsplanung für
die Kindertagesbetreuung kann insofern nicht als eine nach
einmaligem Geschehen abgeschlossene Aufgabe verstanden
werden (vgl. insgesamt BVerfG vom 21. November 2017, 
2 BvR 2177/16, RZ. 97 ff.)

Die Bestimmungen des § 19 zur Bedarfsplanung knüpfen an
die Vorgaben der §§ 5, 79 und 80 SGB VIII an. Sie betreffen
die Sicherstellungsebene und korrespondieren insbesondere
mit den Bestimmungen des § 24 SGB VIII und der §§ 14 bis 17,
die die Ansprüche der Leistungsberechtigten und Anforde-
rungen an die Bedarfsplanung umschreiben.

Zu Absatz 1

Absatz 1 formuliert die Ziele und Funktionen der Bedarfs-
planung als Steuerungsinstrument. Die Regelungen stellen in-
soweit eine Zusammenfassung der Vorgaben des § 80 SGB VIII
dar.

Zu Absatz 2

Satz 1 übernimmt den Regelungsgehalt des § 9 Abs. 1 Satz 4
KitaG. Die Notwendigkeit einer jährlichen Anpassung ergibt
sich aus der Funktion des Bedarfsplans als Steuerungsinstru-
ment. Abs. 2 Satz 2 übernimmt den Regelungsgehalt des 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 KitaG. 

Die Bedarfsplanung hat nicht nur quantitativen Aspekten zu
folgen, sondern muss aufgrund der Regelungen der §§ 3 und 
5 SGB VIII (Wunsch- und Wahlrecht und Trägervielfalt) qua-
litative Aspekte berücksichtigen. Aus diesem Grund ist bei der
Bedarfsplanung auch § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs zu
beachten.

Satz 3 regelt, dass im Bedarfsplan Festlegungen zu Betreu-
ungszeiten für Plätze und zu den Sozialräumen, in denen die
Tageseinrichtungen liegen, zu treffen sind. § 24 Abs. 1 bis 4
SGB VIII bestimmt die Inhalte der Ansprüche der Kinder auf
Förderung in einer Tageseinrichtung in Abhängigkeit vom in-
dividuellen Bedarf. § 14 Abs. 1 Satz 2 legt im Anschluss daran
fest, dass der Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung und Be-
treuung in einer Tageseinrichtung im Rahmen der Öffnungs-
zeiten ein tägliches Angebot von regelmäßig sieben Stunden
umfasst, das in der Regel als Vormittagsangebot ausgestaltet
werden soll. Es ist zu erwarten, dass durch die Präzisierung des
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Rechtsanspruchs und die Bündelung der anspruchserfüllen-
den Zeiten in § 14 Abs. 1 Satz 2 der Anreiz gesetzt wird, Be-
darf und Betreuungszeiten für Plätze besser aufeinander ab-
zustimmen. Um also ein bedarfsgerechtes Platzangebot ab-
bilden zu können, ist es erforderlich, im Bedarfsplan auch
Aussagen zu den in den Einrichtungen erforderlichen Be-
treuungszeiten für Plätze zu machen. Dies kann letztlich auch
indirekt Auswirkungen auf die Öffnungszeiten der Einrich-
tungen haben.

Darüber hinaus sind gemäß Absatz 2 Satz 4 auch Festlegungen
zu sozialräumlichen Situationen der Tageseinrichtungen zu
treffen. Diese Vorgabe knüpft an die Aufträge der örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 22 a SGB VIII an.
Die Festlegungen zur sozialräumlichen Situation dienen als
Anknüpfungspunkt für die Verteilung des Budgets gemäß 
§ 25 Abs. 5. Im Rahmen der Bedarfsplanung sollen die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine konzeptionell
begründete Verteilung dieser Mittel vorsehen. Zu berück-
sichtigende Indikatoren sind insbesondere Sozialräume
(Quartiere) mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen
oder einer unterdurchschnittlichen Wohnfläche pro Ein-
wohner, ein erhöhter Anteil von Kindern, die in Bedarfsge-
meinschaften nach SGB II und SGB XII leben, die Randlage des
Quartiers, eine insbesondere im ländlichen Raum anzutreffen-
de unzureichende und räumlich schwer zu erreichende soziale
Infrastruktur, ein hoher Anteil an Kindern und Familien, die
von Herausforderungen zur Integration in die Gesellschaft be-
troffen sind, sowie Bedarfe einer Kindertageseinrichtung für
Kinder mit Behinderungen. Die besonderen individuellen Be-
darfe von Kindern mit Behinderungen sind Gegenstand der
Eingliederungshilfe nach SGB IX oder SGB XII. Bei der Auf-
stellung eines Bedarfsplans nach § 80 SGB VIII und den Vor-
schriften dieses Gesetzentwurfs ist deshalb darauf zu achten,
dass diese Planungen und die Planungen der Eingliederungs-
hilfe aufeinander abgestimmt werden. 

Satz 4 übernimmt die Regelung des § 9 Abs. 4 Satz 2 KitaG.
Dadurch ist klargestellt, dass in der Bedarfsplanung neben den
Interessen der berufstätigen Eltern auch den Interessen der in
Ausbildung stehenden Eltern Rechnung getragen werden
soll.

Zu Absatz 3

Absatz 3 übernimmt wortgleich die Regelung des § 10 Abs. 1
Satz 1 KitaG. Im Rahmen des Verfahrens nach § 75 SGB VIII
können juristische Personen und Personenvereinigungen 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe werden. Insofern ist
auch sichergestellt, dass z. B. Elterninitiativen die Möglichkeit
haben, den Status eines anerkannten Trägers der freien 
Jugendhilfe zu erlangen.

Zu Absatz 4

Satz 1 übernimmt den Regelungsgehalt der §§ 9 und 16 Abs. 1
Nr. 1 KitaG i.  V.  m. § 1 Satz 1 KitaLVO. Ergänzt werden da-
bei die Veröffentlichungspflicht und ein Anhörungsrecht der
Kreis- und Stadtelternausschüsse. Satz 2 stellt klar, dass die
nach Satz 1 zu Beteiligenden rechtzeitig zu informieren sind,
damit eine sinnvolle Befassung mit der Bedarfsplanung erfol-
gen kann. Die Sätze 1 und 2 geben insoweit auch noch einmal
die sich bereits aus § 80 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ergebenden 
Anforderungen an das Beteiligungsverfahren wieder. Diese
Anforderungen sind insbesondere auf die Umsetzung der sich
aus den §§ 3 und 5 SGB VIII ergebenden Rechte und Prinzi-
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pien zurückzuführen. Satz 3 bestimmt, dass angrenzende Pla-
nungsträger ihre Bedarfsplanungen aufeinander abstimmen.
Diese Vorschrift soll insbesondere mit Blick auf die Regelung
des § 25 Abs. 3 einen Anreiz setzen, die Zielgenauigkeit der
Planungen zu erhöhen. Satz 4 expliziert die Möglichkeit nach
§ 24 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII, eine Stichtagsregelung für die 
Bedarfsmeldungen der Eltern einzuführen, um im Bezirk 
eines örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe eine ein-
heitliche Basis für die Berechnung und Prognose des Bedarfs
zu haben. Darüber hinaus empfiehlt sich, im Rahmen der 
Bedarfs-planung auch die Schulentwicklungsplanung zu berück-
sichtigen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 übernimmt den Regelungsgehalt des § 10 Abs. 4 
Satz 1 bis 3 KitaG.

Zu Absatz 6

Absatz 6 enthält eine Ermächtigungsgrundlage.

Zu § 20 (Beförderung)

§ 20 übernimmt unter Ersetzung des Begriffs des Kindergartens
durch den der Tageseinrichtung nach dem SGB VIII wort-
gleich die Regelung des § 11 KitaG. Da die Beförderung für die
Landkreise und Städte erst für Kinder ab dem dritten Lebens-
jahr zur Pflichtaufgabe wird und Kinder ab drei Jahren tatsäch-
lich in Kindergärten betreut werden, hat die Ersetzung keine
Auswirkung auf die bestehende Aufgabe. 

§ 21 (Personalausstattung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 stellt dar, welche Regelungen für die Personalaus-
stattung einer Tageseinrichtung relevant werden können.
Über den in den Absätzen 3 und 4 geregelten Personalsockel
hinaus sind bei der Berechnung der personellen Ausstattung 
einer Tageseinrichtung künftig Leitungszeiten nach § 22 und
ggf. Zeiten für die Praxisanleitung von Auszubildenden und
Studierenden nach Absatz 7 zusätzlich zu berücksichtigen. Die
personelle Grundausstattung einer Tageseinrichtung bemisst
sich also nicht allein nach den Absätzen 3 und 4, sondern auch
nach Absatz 7 sowie § 22. Das Land beteiligt sich daran mit 
finanziellen Zuweisungen nach § 25 Abs. 2. Auch Personal
nach § 23 wird in dieser Weise gefördert. Für die Qualitäts-
arbeit in Tageseinrichtungen anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe erhalten die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zudem die zusätzliche Zuweisung nach § 25 
Abs. 4. Darüber hinaus unterstützt das Land die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, indem es das Sozialraum-
budget nach § 25 Abs. 5 zur Verfügung stellt. All diese vom
Land bereitgestellten Mittel werden in der gesamten Personal-
ausstattung der Tageseinrichtungen wirksam werden, sodass
auf diesen Grundlagen dann der tatsächliche Personalschlüssel,
also das sich aus den Angaben in der SGB VIII-Statistik erge-
bende Verhältnis der Betreuungszeiten der Kinder zu den ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeiten der Fachkräfte, zustande
kommt.

Zu Absatz 2

Satz 1 regelt, dass Tageseinrichtungen die notwendige Anzahl
an geeigneten Fachkräften benötigen. Satz 2 legt fest, dass die
fachliche Eignung auf der Grundlage der sogenannten Fach-
kräftevereinbarung, die der überörtliche Träger der öffentlichen
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Jugendhilfe mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des
öffentlichen Rechts, den Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege und den kommunalen Spitzenverbänden ab-
schließt, festzustellen ist. Satz 3 definiert die Personalquote.

Die Qualifikation und die Kompetenzen, die Haltung und
Professionalität der pädagogischen Fachkräfte in Tagesein-
richtungen spielen eine zentrale Rolle bei der Erfüllung des
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags. Satz 1 und 2
regeln die Eignung von pädagogischem Personal und verweisen
insoweit auf die jeweils geltende Vereinbarung über die Vor-
aussetzungen der Eignung von pädagogischem Personal in 
Tageseinrichtungen, die der überörtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften
des öffentlichen Rechts, den Spitzenverbänden der freien
Wohlfahrtspflege und den kommunalen Spitzenverbänden
schließt (Fachkräftevereinbarung). Im Zuge des vorliegenden
Gesetzentwurfs ist eine Anpassung der Fachkräfteverein-
barung beabsichtigt. 

Zu Absatz 3

Das bisherige System der Personalbemessung nach § 12 Abs. 4
KitaG i.  V.  m. § 2 KitaLVO knüpft an insgesamt folgende
Gruppentypen an:

– Krippengruppe, 
– Regelgruppe, 
– Geöffnete Kindergartengruppen mit vier bzw. sechs Plätzen

für Zweijährige,
– weitere altersgemischte Gruppenformen (Kleine und

Große Altersmischung, Haus-für-Kinder-Gruppe), 
– Spiel- und Lernstuben sowie 
– Hortgruppe.

In den einzelnen Gruppentypen ist jeweils eine bestimmte An-
zahl von Plätzen vorgesehen, auf denen Kinder verschiedener
Alterskohorten betreut werden. Dabei sind folgende Alters-
kohorten ausschlaggebend für die Festlegung auf einen der
oben genannten Gruppentypen: Unter-Dreijährige (0 bis 3
Jahre), Zweijährige, Dreijährige bis Schuleintritt, Kinder von
0 bis 14 Jahren oder schulpflichtige Kinder bis zum 14. Lebens-
jahr. Die Kohorten können teilweise auch zusammen in den
verschiedenen Gruppentypen untergebracht werden. 

Das bisherige System sieht ferner eine grundsätzliche Grup-
pengröße von 15 bis 25 Kindern in den Regelgruppen und
Geöffneten Kindergartengruppen vor, die bei einem überwie-
genden Anteil von Ganztagsplätzen auf 22 reduziert werden
soll. In Abhängigkeit von der Aufnahme von Kindern unter-
schiedlicher Alterskohorten ist die Gruppengröße dann (teil-
weise zwingend) bis auf 15 Plätze zu reduzieren. In Krippen-
gruppen beträgt die Gruppengröße 8 bis 10 Plätze, in Spiel-
und Lernstuben mindestens 10 Plätze und in Hortgruppen 
15 bis 20 Plätze.

Grundlage für die bisherige Personalbemessung ist der jewei-
lige Gruppentypus. Für den im Bedarfsplan des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe und in der Betriebserlaubnis
der Tageseinrichtung vorgesehenen Gruppentypus ist eine be-
stimmte Anzahl an Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für Fachkräfte
vorzusehen (vgl. § 12 Abs. 4 KitaG i. V. m. den §§ 2, 3 und 4
KitaLVO). Die vorzusehenden VZÄ erhöhen sich dann z. B.
bei einer bestimmten Anzahl von Ganztagsplätzen und ins-
besondere bei der Aufnahme einer bestimmten Anzahl 
von Zweijährigen. Darüber hinaus können weitere VZÄ auf
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der Grundlage des bisherigen § 12 Abs. 4 KitaG i.  V.  m.
§ 2 Abs. 5 LVO hinzukommen, wenn dies mit dem örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Einrichtungs-
träger vereinbart ist. Diese VZÄ, die auf der Grundlage des bis-
herigen § 12 Abs. 4 KitaG i. V. m. § 2 Abs. 5 KitaLVO gewährt
werden, stehen nicht zur Disposition, sondern sind zwingend
erforderlich, wenn besondere Betreuungsbedarfe entstehen. 

All diese Faktoren der Personalbemessung tragen dazu bei,
dass sich die Personalausstattung in den Tageseinrichtungen in
Rheinland-Pfalz von Region zu Region sehr unterschiedlich
gestalten und zu deutlichen Unterschieden in den Arbeitsbe-
dingungen in den Tageseinrichtungen führen kann.

Das Land ist gehalten, auf eine gleichmäßige Ausgestaltung des
Förderungsangebots hinzuwirken. Um hierfür die Weichen
zu stellen, wird der Gruppenbezug bei der Personalbemessung
aufgegeben und damit die Bedarfsplanung und Personalbe-
messung für die Tageseinrichtungen deutlich vereinfacht. An
die Stelle des gruppenbezogenen Personalbemessungssystems
tritt ein platzbezogenes, das um einrichtungsbezogene Kom-
ponenten ergänzt wird, vgl. § 21 Abs. 7 und § 22. 

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass Tageseinrichtungen die notwendige
Anzahl an geeigneten Fachkräften benötigen. Absatz 2 Satz 2
legt fest, dass die fachliche Eignung auf der Grundlage der 
sogenannten Fachkräftevereinbarung, die der überörtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den Spitzen-
verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen
Spitzenverbänden abschließt, festzustellen ist. Satz 3 definiert
die Personalquote.

Absatz 3 konkretisiert die nach Absatz 2 Satz 1 erforderliche
notwendige Anzahl an geeigneten Fachkräften, damit das
Land Zuweisungen nach § 25 dieses Gesetzentwurfs vor-
nimmt. Die im Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe vorgesehenen und auf Basis einer gültigen 
Betriebserlaubnis in einer Einrichtung vorgehaltenen Plätze
werden drei Alterskohorten zugeordnet und entsprechend
personalisiert. Die drei Platzkategorien sind: 
– Plätze für Kinder unter zwei Jahren (U2-Plätze),
– Plätze für Kinder von zwei Jahren bis zum Schuleintritt

(Ü2-Plätze),
– Schulkinder-Plätze (Schuleintritt bis zum 14. Lebensjahr).

Für die Plätze der einzelnen Alterskategorien wurde auf der
Grundlage der bisherigen gruppenbezogenen Regelungen zur
Personalbemessung der Beschäftigungsumfang einer pädago-
gischen Fachkraft ermittelt, der erforderlich ist, um die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung auf einem Platz der Kategorie
U2, Ü2 oder Schulkind sicherstellen zu können. Für diese
Überführung des gruppenbezogenen in das platzbezogene 
System wurde auf der Grundlage der bestehenden gesetzlichen
Regelungen für diejenigen Gruppentypen, die hauptsächlich
die für das platzbezogene Personalbemessungssystem relevan-
ten Alterskohorten enthalten, zunächst ein Verhältnis Plätze
zu pädagogischer Fachkraft gebildet und daraus dann die Per-
sonalquote ermittelt. Die Gruppentypen wurden annahmege-
leitet den neuen Alterskohorten U2, Ü2 und Schulkinder zu-
geordnet, da sich in den bisherigen Gruppentypen die Alter-
skohorten anders zusammensetzen als nach dem neuen Perso-
nalbemessungssystem. Nach den bisherigen Regelungen ist vor
allem die Unterscheidung in U3- und Ü3-Plätze maßgeblich. 
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Es muss möglich sein, dass ein Kind auf seinem Platz älter wer-
den kann und gleichzeitig gewährleistet ist, dass die Personal-
bemessung der Plätze abbildet, dass jüngere Kinder mehr Per-
sonal benötigen. Aus diesem Grund sieht das Gesetz drei
Platzkategorien vor. Dabei ist die wichtigste Kategorie die der
Kinder im Alter von zwei Jahren bis Schuleintritt. Denn die
meisten Kinder kommen in Rheinland-Pfalz mit zwei Jahren
in die Tageseinrichtung. Sobald ein Kind einen solchen Platz
belegt, kann es auf diesem Platz „älter“ werden. Was die 
Personalbemessung betrifft, liegt dieser Kategorie die nach-
folgend erläuterte Mischkalkulation zugrunde, d. h. jeder 
Ü2-Platz enthält höhere Personalanteile für Zweijährige und
geringere Personalanteile für ältere Kinder; daraus wurde ein
Durchschnitt gebildet.

Die Personalquote für die U2- und Schulkinderplätze wurde
bei einem die bisherige Regelzeit (vgl. zum Verständnis der
Regelzeit § 2 Abs. 5 Nr. 1 KitaLVO und § 3 Abs. 4 KitaLVO
sowie Baader, Flach, Lerch Zwick: Kommentar zum Kinder-
tagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, 9. Aufl. 2015, S. 69) wieder-
gebenden Betreuungsumfang von sieben Stunden ermittelt. Bei
der Personalquote nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 (Ü2-Plätze)
wird der Betreuungsumfang der heutigen neunstündigen
Ganztagsgruppe und, sofern relevant, eine reduzierte Gruppen-
größe zugrunde gelegt. Dies geschieht, weil in der personellen
Ausstattung der heutigen neunstündigen Ganztagsgruppe 
eine Arbeitsverdichtung in der Personalbemessung bereits
berücksichtigt ist. Darüber hinaus wurde in die Ü2-Personal-
bemessung einbezogen, dass in den heutigen Krippengruppen
ein hoher Anteil an Zweijährigen betreut wird. Somit wurde
die Personalausstattung der Krippengruppe, die heute für die
Zweijährigen zu Verfügung steht, anteilig bei der Ermittlung
der Personalquote für die Ü2-Plätze berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Personalquote für U2-, Ü2- und
Schulkinderplätze wurde ferner berücksichtigt, dass die Per-
sonabemessung von der ersten bis zu letzten Stunde der Be-
treuungszeiten, die sich auf der Basis der bisherigen Regelun-
gen zu Öffnungszeiten ergeben, grundsätzlich gleich sein
muss, vgl. § 2 Abs. 4 und 5 Nr. 1 KitaLVO. Dies folgt unmit-
telbar aus den genannten Regelungen der KitaLVO, die Aussa-
gen treffen zur Regelpersonalisierung bis zur und ab der siebten
Stunde Öffnungszeit. Dabei stellt die Regelung des § 2 Abs. 5
Nr. 1 KitaLVO die Gewährung des Zusatzpersonals zur Ab-
deckung von Öffnungszeiten über die 7. Stunde hinaus nicht
ins Belieben der Beteiligten. § 2 Abs. 5 Nr. 1 KitaLVO kann
nicht ohne § 2 Abs 4 KitaLVO betrachtet werden. Die Rege-
lung des § 2 Abs. 5 Nr. 1 KitaLVO ist nach ihrem letzten
Halbsatz eine Komplementärregelung zu § 2 Abs. 4 Satz 4 
KitaLVO und deckt die Fälle ab, in denen der öffnungszei-
tenbe-dingte zusätzliche Personalbedarf nicht über § 2 Abs. 4
Satz 4 KitaLVO abgedeckt werden kann. 

Für die Ermittlung der Personalquote für die Platzkategorien
U2, Ü2 und Schulkind bedeutet dies im Einzelnen: 

• U2-Plätze:

Die für einen U2 Platz erforderliche Personalquote, d. h. die
zur Sicherstellung der Betreuung erforderlichen 0,263 VZÄ je
U2-Platz mit sieben Stunden Betreuungszeit, wurde auf der
Grundlage der bestehenden Vorschriften über die Personal-
ausstattung von Krippengruppen ermittelt, indem zunächst das
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nach der geltenden Rechtslage vorgegebene Verhältnis von 
betreuten Plätzen zu pädagogischen Fachkräften bei einem 
Betreuungsumfang von sieben Stunden bestimmt wurde. 

In den bisherigen Krippengruppen können zwischen acht bis
zehn Kinder betreut werden, vgl. § 4 Abs. 3 KitaLVO. Für eine
solche Krippengruppen sind grundsätzlich zwei Stellen für
pädagogische Fachkräfte vorzusehen, vgl. § 4 Abs. 4 KitaLVO.
Das gemittelte Verhältnis Plätze zu Fachkraft beträgt bei diesem
Gruppentypen daher 4,5 bei sieben Stunden Betreuungsum-
fang.

Dieses Verhältnis wird für einen U2-Platz angepasst, weil in
den bisherigen Krippengruppen Kinder im Alter von null bis
drei Jahren betreut werden können. In der Platzkategorie U2
sind jedoch nur Kinder von null bis zum zweiten Lebensjahr
erfasst. Der aufgrund des Entwicklungsstandes der Kinder im
Alter von null bis zwei Jahren erhöhte Förderungsaufwand
wird durch eine Verringerung der Relation von Fachkraft zu
Plätzen um 0,7 abgebildet. 

Unter der Annahme, dass die einem VZÄ entsprechende
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit einer pädagogi-
schen Fachkraft in Rheinland-Pfalz 39 Stunden entspricht, er-
gibt sich dann eine Personalquote von 0,263 VZÄ je U2-Platz
bei siebenstündiger Betreuungszeit. Durch eine Division mit
Sieben lässt sich die Personalquote für eine Stunde und in der
Folge dann durch eine Multiplikation mit den tatsächlich auf
der Grundlage der Bedarfsplanung ermittelten erforderlichen
Betreuungszeiten für einen U2-Platz jeder andere Personalbe-
darf, also auch kürzere oder längere Betreuungszeiten, 
berechnen.

• Ü2-Plätze:

Bei der Personalisierung der Ü2-Plätze werden höhere Perso-
nalanteile für Zweijährige und geringere Personalanteile für 
ältere Kinder berücksichtigt und daraus ein Durchschnitt ge-
bildet. Die für einen Ü2-Platz erforderliche Personalquote, 
d. h. die zur Sicherstellung der Betreuung erforderlichen 
0,1 VZÄ je Ü2-Platz mit sieben Stunden Betreuungszeit, 
wurde auf der Grundlage der bestehenden Vorschriften über
die Personalausstattung der Gruppentypen Kleine Altersmi-
schung, Geöffnete Kindergartengruppen und Kindergarten-
gruppe ermittelt, weil die für die Ü2-Plätze relevante Alters-
kohorte der Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt hauptsächlich in diesen Gruppentypen betreut
werden. Dabei wurde der Betreuungsumfang der heutigen
neunstündigen Ganztagsgruppe und, sofern relevant, eine 
reduzierte Gruppengröße zugrunde gelegt (vgl. Rundschrei-
ben des LSJV 3/2012 vom 20. Juli 2012 „Einheitlicher und
transparenter Handlungsvollzug der Abrechnungen in Rhein-
land-Pfalz“, Nr. 4.2.2.).

Darüber hinaus wurde in die Ü2-Personalbemessung einbezo-
gen, dass in den heutigen Krippengruppen ein hoher Anteil an
Zweijährigen betreut wird. Somit wurde die Personalausstat-
tung der Krippengruppe, die heute für die Zweijährigen zu
Verfügung steht, anteilig bei der Ermittlung der Personalquo-
te für die Ü2-Plätze berücksichtigt.

Dies bedeutet im Einzelnen:

In der Kleinen Altersmischung sind für 15 Plätze mit neun-
stündiger Betreuungszeit 2,25 VZÄ vorgesehen. Das Verhält-
nis von Plätzen zu Fachkraft beträgt bei diesem Gruppenty-
pen daher 6,67. 
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In der Geöffneten Kindergartengruppe sind für 22 Plätze mit
neunstündiger Betreuungszeit, davon fünf bis sechs Plätze 
für Kinder zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, 
2,75 VZÄ vorgesehen. Das Verhältnis von Plätzen zu Fach-
kraft beträgt bei diesem Gruppentypen daher 8,0. 

In der Geöffneten Kindergartengruppe sind für 22 Plätze 
mit neunstündiger Betreuungszeit, davon drei bis vier Plätze
für Kinder zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, 
2,5 VZÄ vorgesehen. Das Verhältnis Plätze zu Fachkraft be-
trägt bei diesem Gruppentypen daher 8,8. 

In der Regel-Kindergartengruppe sind für 22 Plätze mit neun-
stündiger Betreuungszeit 2,25 VZÄ vorgesehen. Das Verhält-
nis Plätze zu Fachkraft beträgt bei diesem Gruppentypen 
daher 9,78.

In der Krippengruppe sind für 8 bis 10 Plätze mit siebenstün-
diger Betreuungszeit 2 VZÄ vorgesehen (vgl. § 4 Abs. 3 und 
4 KitaLVO). Das gemittelte Verhältnis Plätze zu Fachkraft 
beträgt bei diesem Gruppentypen daher 4,5.

Die sich für alle genannten Gruppentypen ergebenden Relatio-
nen von Plätzen zu Fachkraft wurden dann den Anteilen der
einzelnen Gruppentypen an der Gesamtheit aller relevanten
Gruppen entsprechend gewichtet: Der Anteil des Gruppen-
typs Kleine Altersmischung an den relevanten Gruppen be-
trägt 24,6 Prozent. Der Anteil des Gruppentyps Geöffnete
Kindergartengruppe (4 oder 6 Plätze für Kinder zwischen dem
zweiten und dritten Lebensjahr) an den relevanten Gruppen
beträgt 52,0 Prozent. Der Anteil des Gruppentyps Regel-
Kindergartengruppe an den relevanten Gruppen beträgt
19,3 Prozent. Der Anteil des Gruppentyps Krippengruppe,
dessen Plätze mit Zweijährigen belegt sind, an den relevanten
Gruppen beträgt 4,1 Prozent (Quelle: Betriebserlaubnisdaten-
bank des LSJV, Stand 31. Dezember 2017 und SGB VIII-
Statistik zum Stichtag 1. März 2017). Diese Gewichtung wird
in der Bestimmung der Gesamtrelation von Plätzen zu Fach-
kraft für Ü2-Plätze übernommen.

Da Sprachförderung in der gesamten Alterskohorte der Kinder
vom zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt relevant wird,
werden in diese Gesamtrelation für Ü2-Plätze zusätzliche Per-
sonalanteile integriert, die der Höhe nach den im Jahr 2017
eingesetzten Sprachfördermitteln nach § 9 a Satz 2 KitaG ent-
sprechen. Aus der nach den bisherigen Gruppentypen ge-
wichteten Personalbemessungen sowie der Integration von
Personalanteilen für Sprachförderung resultiert insgesamt für
Ü2-Plätze ein Verhältnis Plätze zu Fachkraft von 7,75 bei neun
Stunden Betreuungsumfang.

Unter der Annahme, dass die einem VZÄ entsprechende
durchschnittliche wöchentlichen Arbeitszeit einer pädagogi-
schen Fachkraft in Rheinland-Pfalz 39 Stunden entspricht, 
ergibt sich dann eine Personalquote von 0,1 VZÄ je Ü2-Platz
mit siebenstündiger Betreuungszeit. Durch eine Division mit
Sieben lässt sich die Personalquote für eine Stunde und in der
Folge dann durch eine Multiplikation mit den tatsächlich auf
der Grundlage der Bedarfsplanung ermittelten erforderlichen
Betreuungszeiten für einen Ü2-Platz jeder andere Personal-
bedarf, also auch kürzere oder längere Betreuungszeiten, 
berechnen.

• Schulkinderplätze

Die für einen Schulkindplatz erforderliche Personalquote, 
d. h. die zur Sicherstellung der Betreuung erforderlichen 
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0,086 VZÄ je Schulkindplatz mit sieben Stunden Betreuungs-
zeit, wurde auf der Grundlage der bestehenden Vorschriften
über die Personalausstattung von Hortgruppen ermittelt. Da-
bei wurde von einem Betreuungsumfang von sieben Stunden
ausgegangen.

In den bisherigen Hortgruppen können zwischen 15 bis 
20 Kinder betreut werden, vgl. § 3 Abs. 3 KitaLVO. Für eine
solche Hortgruppe sind grundsätzlich 1,5 Stellen für pädago-
gische Fachkräfte bei einer siebenstündigen Hortöffnung vor-
zusehen, vgl. § 3 Abs. 4 KitaLVO. Das Verhältnis Fachkraft
zu Plätzen beträgt bei einer Hortgruppe mit 15 Plätzen mit 
siebenstündigem Betreuungsumfang daher 10, bei 20 Plätzen
mit siebenstündigem Betreuungsumfang 13,33. Das daraus ge-
mittelte Verhältnis von Plätzen zu Fachkraft beträgt bei der
Platzkategorie Schulkind 11,67. 

Unter der Annahme, dass die einem VZÄ entsprechende
durchschnittliche wöchentlichen Arbeitszeit einer pädagogi-
schen Fachkraft in Rheinland-Pfalz 39 Stunden entspricht,
wurde eine Personalquote von 0,086 VZÄ je Schulkindplatz
mit siebenstündiger Betreuungszeit ermittelt. Durch eine Di-
vision mit Sieben lässt sich die Personalquote für eine Stunde
und in der Folge dann durch eine Multiplikation mit den
tatsächlich auf der Grundlage der Bedarfsplanung ermittelten
erforderlichen Betreuungszeiten für einen Schulkindplatz 
jeder andere Personalbedarf, also auch kürzere oder längere
Betreuungszeiten, berechnen.

Die Übersetzung des Gruppenbezugs in den Platzbezug unter
Berücksichtigung der Regelungen zur öffnungszeitbedingten
Gewährung von zusätzlichem Personal stellt damit insgesamt
eine äquivalente Regelung zur bisherigen Personalbemessung
dar.

Die Personalquoten für die U2-, Ü2- und Schulkinderplätze
decken auch Verfügungszeiten für die mittelbare pädagogische
Arbeit ab.

Zu Absatz 4 

Absatz 4 legt fest, dass sich aus der Gesamtsumme der nach den
Vorgaben des Absatzes 3 ermittelten Vollzeitäquivalente die
notwendige Grundausstattung der Einrichtung an pädagogi-
schen Fachkräften ergibt. Er bestimmt außerdem, dass bei
kleinen Einrichtungen mit geringen Platzzahlen, deren nach
Absatz 3 ermittelter notwendiger Personalbedarf kleiner als
zwei Vollzeitäquivalente ist, mit Blick auf § 45 SGB VIII eine
Mindestausstattung von zwei Vollzeitäquivalenten vorzusehen
ist. Dies entspricht der Regelung des 12 Abs. 4 KitaG i. V. m.
§ 2 Abs. 4 Satz 3 KitaLVO. Satz 2 übernimmt den Rege-
lungsgehalt von § 12 Abs. 4 KitaG i. V. m. § 6 Abs. 5 Satz 2
KitaLVO. Satz 3 stellt mit Blick auf § 45 SGB VIII klar, dass
die Mindestanforderungen der Sätze 1 und 2 bei Einrichtungen,
die sich auf mehrere Standorte verteilen, für jeden Standort 
gelten.

Zu Absatz 5

Satz 1 stellt klar, dass die Festlegung von Gruppen wie bisher
im Rahmen der pädagogischen Konzeption einer Tageseinrich-
tung, die ihrer Erlaubnis zum Betrieb gemäß § 45 SGB VIII zu-
grunde liegt, stattfindet. Entsprechend können Gruppenkon-
zepte in ihren vielfältigen Ausgestaltungsformen, wie sie sich be-
reits heute in den Tageseinrichtungen finden (z. B. Kombina-
tionen von klassischen Gruppenformaten und offenen Ange-
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botsformen), die den Bedürfnissen der Kinder und der Ge-
staltung von altersheterogenen und entwicklungshomogenen
Gruppenprozessen gerecht werden, zum Einsatz kommen.
Vor diesem Hintergrund treffen die Sätze 2 und 3 mit Blick
auf die durch Absatz 3 vorgegebene mengenmäßige Personal-
ausstattung qualitative Aussagen über die Gestaltung von
pädagogischen Gruppen und Angebotsformen.

Zu Absatz 6

Absatz 6 übernimmt den Regelungsgehalt des § 6 Abs. 5 
KitaLVO. Absatz 6 hat wie § 6 Abs. 5 KitaLVO das Ziel, die
nach dem Gesetzentwurf vorgegebenen Personalstandards für
die Fälle, in denen es in einer Tageseinrichtung Abweichun-
gen von der personellen Ausstattung nach diesem Gesetz gibt,
vor dem Hintergrund des einrichtungsspezifischen Kindes-
wohlbegriffs des § 45 Abs. 2 und 7 SGB VIII (vgl. Wiesner,
Kommentar zum SGB VIII, 5. Aufl. 2015, § 45 RN. 109 ff.)
zu sichern. Im Grundsatz gilt dabei, dass eine Personalunter-
schreitung umgehend auszugleichen ist und damit auch in
qualitativer Hinsicht eine vollständige Kompensation der ent-
standenen Lücke stattfinden muss. Dennoch lässt das Gesetz
unterschiedliche Wege der Kompensation zu, um den Einrich-
tungsträgern die Aufrechterhaltung des Betriebs zu ermögli-
chen. Im Zentrum des Absatzes 6 stehen deshalb Ausgleichs-
maßnahmen, die vom Einrichtungsträger präventiv im 
Rahmen eines Handlungsplans vorzusehen sind (Satz 3) und
nach Maßgabe der Betriebserlaubnis zusammen mit dem
überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt
werden (Satz 4). In einem solchen Handlungsplan können für
eine Einrichtung stufenweise Reaktionsmöglichkeiten bei
Personalengpässen vorgesehen werden. Dazu zählen z. B. die
Anpassung von Öffnungszeiten, Gruppenzusammenlegun-
gen oder vorübergehende Einrichtungsschließungen. Koope-
rationen zwischen Einrichtungsträgern sind ebenfalls denkbar.
Selbstverständlich sind im Rahmen der im Handlungsplan
möglichen Ausgleichsmaßnahmen auch Vertretungen zulässig,
ggf. durch Kräfte, die nicht die Qualifikation nach Absatz 2
vorweisen können. Da die Ausgleichmaßnahmen im Hand-
lungsplan aber stets nach Maßgabe der Betriebserlaubnis zu ent-
wickeln sind (vgl. Satz 4), ist durch die notwendige Rückbin-
dung an § 45 SGB VIII klargestellt, dass eine Vertretung durch
Personal, dessen Qualifikation nicht Absatz 2 entspricht, wie
auch jede sonstige Ausgleichsmaßnahme, nur für einen Über-
gangzeitraum erfolgen kann. Anderenfalls müsste die Be-
triebserlaubnis angepasst werden. Damit folgt aus Absatz 6 ins-
gesamt: Wenn Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen eines Hand-
lungsplans für eine Tageseinrichtung vorgesehen sind und der
Handlungsplan bei Personalengpässen befolgt wird, ist
grundsätzlich davon auszugehen, dass die sich aus § 45 SGB VIII
ergebenden Standards in einer Tageseinrichtung eingehalten
werden. 

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt eine einrichtungsbezogene Komponente der
Personalbemessung. Die nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
ermittelte pädagogische Grundausstattung einer Einrichtung
erhöht sich, wenn in einer Einrichtung Personen beschäftigt
werden, die im pädagogischen Bereich einer berufsqualifizie-
renden Ausbildung oder einem berufsqualifizierenden Studi-
um nachgehen und das pädagogische Personal Zeit für die 
Praxisanleitung dieser Auszubildenden bzw. Studierenden
aufwenden muss. Je auszubildender oder studierender Person
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erhält die Einrichtung einen zusätzlichen Vollzeitbeschäftig-
tenanteil von 0,026. Dies entspricht einer Wochenstunde pro
auszubildender bzw. studierender Person.

Eine qualifizierte Praxisanleitung in der Kindertageseinrich-
tung stellt sicher, dass Auszubildende und Studierende neben
ihrem Wissenserwerb an Fach- oder Hochschule eine fundier-
te theoriegeleitete und reflexive Begleitung erfahren, um den
Theorie-Praxis-Transfer in der Ausbildung zu fördern. Schon
heute sieht § 4 Abs. 5 Satz 4 der Fachschulverordnung für in
modularer Organisationsform geführte Bildungsgänge im
Fachbereich Sozialwesen vom 2. Februar 2005 (GVBl. S. 50),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. März 2012
(GVBl. S. 141), BS 223-1-23, vor, dass die Leistungen der Schü-
lerinnen und Schüler während der Praktika von entsprechend
ausgebildeten Fachkräften mit mindestens zweijähriger Beruf-
serfahrung und der Fähigkeit zur Praxisanleitung, die durch 
eine berufspädagogische Fort- oder Weiterbildung zu doku-
mentieren ist, beurteilt werden. Ferner ist in § 9 Abs. 1 Satz 2
dieser Verordnung vorgesehen, dass in der Ausbildungsstätte
zur Anleitung der Berufspraktikantin oder des Berufsprakti-
kanten mindestens eine staatlich anerkannte Erzieherin oder ein
staatlich anerkannter Erzieher oder eine entsprechend ausge-
bildete Fachkraft mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung
und der Fähigkeit zur Praxisanleitung, die durch eine beruf-
spädagogische Fortbildung oder Weiterbildung nachzuweisen
ist (vgl. „Trägerübergreifende Rahmenvereinbarung zur Praxis-
anleitung in Rheinland-Pfalz“ vom 1. Januar 2006), mit der Aus-
bildungsanleitung beauftragt sein muss.

Zu Absatz 8

Absatz 8 enthält eine Verordnungsermächtigung. Die in den
Absätzen 2 bis 7 enthaltenen Vorgaben entfalten Wirkungen,
die in personeller und sachlicher Hinsicht Auswirkungen für
eine Tageseinrichtung haben. Die Betriebserlaubnis erteilende
Behörde soll notwendige Abweichungen im Prozess der 
Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes zulassen können. Die 
Finanzierung einer Personalquote oberhalb des Absatzes 3 ist
damit nicht verbunden. § 25 Abs. 5 dieses Gesetzentwurfs
bleibt unberührt.

§ 22 (Leitung einer Tageseinrichtung)

Leitungskräfte haben eine Schlüsselposition bei der Sicher-
stellung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität
in Tageseinrichtungen und hinsichtlich der Erfüllung der in
der Einrichtung anfallenden notwendigen Verwaltungsaufga-
ben. Dies macht gesicherte Rahmenbedingungen wie die Aus-
weisung von Leitungsdeputaten erforderlich. Diesem Zweck
dient § 22, der die Leitungstätigkeit in Tageseinrichtungen
rechtlich anerkennt und diese damit sichtbar macht.

Satz 1 beschreibt das Aufgabengebiet der Leitung einer 
Tageseinrichtung, das durch die Leitungsdeputate nach Satz 2
erfasst wird. Die Aufgabenbeschreibung macht deutlich, dass
die von einer Einrichtungsleitung zu erbringenden Aufgaben
sich von Trägeraufgaben unterscheiden und voneinander 
abzugrenzen sind. 

Satz 2 bildet die Berechnungsgrundlage für die einer Tages-
einrichtung zuzuordnenden Leitungsdeputate. Sie orientiert
sich methodisch an der im Bund-Länder-Zwischenbericht
„Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ (vgl.
S. 35) benannten Expertise von Petra Strehmel („Leitungs-
funktion in Kindertageseinrichtungen: Aufgabenprofile, not-
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wendige Qualifikationen und Zeitkontingente“ in: Viernickel,
Susanne u. a.: Qualität für alle. Wissenschaftlich begründete
Standards für die Kindertagesbetreuung. Freiburg im Brs.: 
Herder S. 131 bis 252 [ 2015 ]) und den Leitungsstudien der 
Bertelsmann Stiftung (Bertelsmann Stiftung [ 2017 ] ): Qualitäts-
ausbau in KiTas 2017. 7 Fragen zur Personalausstattung für
Führung und Leitung in deutschen KiTas. 7 Antworten der
Bertelsmann Stiftung). Daran anknüpfend wird davon ausge-
gangen, dass in jeder Tageseinrichtung, unabhängig von ihren
strukturellen Merkmalen, ein Kernbestand an Leitungsauf-
gaben anfällt. Der Heterogenität in den Einrichtungen wird
durch variable Zeitanteile Rechnung getragen, die sich an
Platzzahlen und den für die Plätze vorgesehenen zeitlichen 
Betreuungsumfängen orientieren. Der in Satz 2 vorgesehene
konkrete Umfang der Leitungszeit baut auf dem im Control-
ling-Papier vereinbarten Umfang an Leitungszeiten auf. 
Dieses landesweit angewendet (Stichtag 31. Dezember 2017,
Betriebserlaubnisdatenbank des LSJV), ergibt 849 VZÄ über
alle Tageseinrichtungen im Land. Nach den Ergebnissen der 
SGB VIII-Statistik fielen zum Stichtag 1. März 2017 Leitung-
stätigkeiten im Umfang von 1 553 VZÄ an. Auf der Grund-
lage der Angaben der SGB VIII-Statistik ist anzunehmen, dass
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe insgesamt be-
reits heute Leistungen im Bereich der Leitungszeiten minde-
stens im Umfang des Mittelwertes zwischen dem Controlling-
Papier und den in der SGB VIII-Statistik ausgewiesenen 
Leitungszeiten erbringen. Der Umfang dieses Mittelwertes
liegt der Regelung zur Leitungszeit zugrunde und ist künftig
verbindlich. Es liegen keine anderen belastbaren Daten vor,
die zur Bewertung herangezogen werden können. Denn 
aufgrund der heterogenen kommunalen Antrags- und Bewil-
ligungspraxis nach § 2 Abs. 5 KitaLVO, wonach mit Zustim-
mung des Jugendamtes Träger von Einrichtungen zusätzliches
Erziehungspersonal für Leitungszeit vorsehen, ergibt sich 
eine große Bandbreite. Für die Ermittlung der personellen 
Leitungsausstattung wird eine Grundausstattung von 0,128
Vollzeitäquivalenten (dies entspricht fünf Wochenstunden)
für jede Einrichtung veranschlagt. Darüber hinaus ist ein 
variabler Anteil von Leitungstätigkeiten in Höhe von 0,005
Vollzeitäquivalenten pro Ganztagsbetreuungsäquivalent be-
messen. Die Berechnung des Leitungsdeputats einer Einrich-
tung in VZÄ erfolgt, indem zum Sockel in Höhe von 0,128
VZÄ der variable Anteil addiert wird. Der variable Anteil
wird ermittelt, indem die Anzahl an Ganztagsbetreuungs-
äquivalenten (die Ganztagsbetreuungsäquivalente ergeben sich
aus Division der Summe der Betreuungszeiten aller Plätze der
Einrichtung durch 40 Stunden) mit 0,005 VZÄ multipliziert
wird. Für eine Einrichtung mit bspw. 40 ganztags betreuten
Kindern bedeutet dies zum Beispiel ein Leitungsdeputat von
0,328 VZÄ (0,128 VZÄ + 0,005 mal 40 Ganztagsbetreuungs-
äquivalente).

Nach Satz 3 kann ein Anteil von bis zu 20 v. H. der Leitungs-
zeit durch qualifiziertes Verwaltungspersonal erfüllt werden.
Dies stellt für die Einrichtungsleitungen nicht nur eine Entlas-
tung dar, sondern eröffnet zugleich auch die Möglichkeit zur
Professionalisierung, wie die Studien des Instituts für Bildung,
Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) „Bürokratie-
und Verwaltungsaufwand in Kitas in Rheinland-Pfalz“ und
„KiTa-Leitungen im Landkreis Neuwied. Aufgaben und 
Bedarfe“ (jeweils 2017) landesweit für Tageseinrichtungen in
katholischer Trägerschaft und flächendeckend für den Land-
kreis Neuwied herausarbeiten konnte. 
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§ 23 (Weiteres Personal in Tageseinrichtungen)

In § 23 ist geregelt, welches Personal neben den pädagogischen
Fachkräften in einer Tageseinrichtung zum Einsatz kommen
kann. Auch für dieses Personal gewährt das Land Zuweisungen
nach Maßgabe des § 25 Abs. 2. Kommen in einer Tagesein-
richtung Personen zum Einsatz, die einer im pädagogischen
Bereich berufsqualifizierenden Ausbildung oder einem im
pädagogischen Bereich berufsqualifizierenden Studium nach-
gehen, werden diese nicht auf die Personalbemessung nach 
§ 21 Abs. 3 angerechnet.

Zu § 24 (Qualitätssicherung und -entwicklung)

Zu Absatz 1

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung ist ein fort-
währender Prozess, dem diskursive und dialogische Verfahren
und Instrumente zugrunde liegen, vgl. die Präambel der Emp-
fehlungen über die Qualität der Erziehung, Bildung und 
Betreuung in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. Absatz 1
verankert neben den „Empfehlungen über die Erziehung, 
Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz“ und der „Empfehlung über die Qualität der Erziehung,
Bildung und Betreuung von Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz“ auch das bereits bestehende „Landesprogramm zur
Qualifizierung und Prozessbegleitung der pädagogischen
Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz“ vom 1. Juli 2017. Diese drei Grundlagendokumente 
stellen eine gemeinsame Vereinbarung der im System der 
Förderung in Tageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz Verant-
wortung tragenden Organisationen und Verbände dar, die bei
Bedarf in einem die Trägerautonomie wahrenden partizipativen
Prozess fortgeschrieben werden sollen. Die Sicherung und
Weiterentwicklung von Qualität wird schon immer als ein 
gemeinsames Ziel aller für Tageseinrichtungen Verantwor-
tung Tragenden verstanden. Die Schaffung sämtlicher Grund-
lagen für die Arbeit und Qualität in Tageseinrichtungen soll
daher auch künftig in bewährter Weise unter Einbeziehung der
relevanten Beteiligten und mit Respekt und Wertschätzung 
gegenüber der Fachpraxis erfolgen.

Zu Absatz 2

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung wird unter
Wahrung der Trägerautonomie von den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe als den für die Erfüllung der Ansprüche
nach §§ 14 bis 17 Verantwortlichen wahrgenommen. Satz 1
greift daher § 22 a SGB VIII auf und übernimmt wortgleich 
die Regelung des § 9 a Satz 1 KitaG. Satz 2 knüpft an § 22 a
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII an und wird in Satz 3 landesspezifisch
konkretisiert. In den „Empfehlungen über die Qualität der 
Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz“ (vgl. Kapitel 9) finden sich Beispiele für 
Verfahren des Qualitätsmanagements oder Instrumente der
Qualitätsentwicklung. Ein insbesondere im kommunalen 
Bereich angewendetes Instrument mit dem Schwerpunkt der
Selbstevaluation, das nach Veröffentlichung der Qualitäts-
empfehlungen vom Institut für Erziehung, Bildung und 
Betreuung in der Kindheit (IBEB) entwickelt wurde, ist „Qua-
litätsentwicklung im Diskurs“. Für die Umsetzung der Ziele
nach Absatz 2 in den Tageseinrichtungen der anerkannten
Träger der freien Jugendhilfe gewährt das Land den örtlichen
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Zuweisungen nach 
§ 25 Abs. 4.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 gründet in der Aufgabe der Länder nach § 82 SGB
VIII, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und
Angebote hinzuwirken und die Tätigkeit der Träger der 
öffentlichen und der freien Jugendhilfe und die Weiterent-
wicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern.
Während Absatz 2 den spezifischen Einsatz von Instrumen-
ten und Verfahren zur Evaluation bei Einrichtungsträgern
und örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und damit
im Wesentlichen Formate der Selbstevaluation in den Blick
nimmt, zielt Absatz 3 auf eine fachlich begründete Fremd-
einschätzung der Tätigkeit von Tageseinrichtungen und hier
insbesondere auf die pädagogische Arbeit. Auch eine externe
Evaluation ist hinsichtlich ihrer Ziele und Methoden den Bil-
dungs- und Qualitätsempfehlungen für Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz verpflichtet. Externe Evaluation ermöglicht
eine über die Selbstevaluation hinausgehende Perspektiven-
erweiterung, z.  B. durch trägerübergreifende Beobachtungen
und Austausche. Neben dem einrichtungs- und trägerinternen
Blick ist die externe Perspektive bedeutsam (vgl. Zwischen-
bericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 
sichern“, Handlungsfeld 9, S. 53). Ziel einer externen Evalua-
tion sollte sein, dass sie die erreichte Qualität in den Tages-
einrichtungen positiv hervorhebt und kritisch-konstruktive
Hinweise darauf gibt, wie die pädagogische Arbeit weiterent-
wickelt werden kann. Absatz 3 hat daher das Ziel, den Weg in
einen partizipativen Prozess aller relevanter Beteiligter zur
Schaffung von Instrumenten und Verfahren der externen 
Evaluation der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tages-
einrichtungen zu ebnen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 sieht vor, dass Träger von Tageseinrichtungen dafür
Sorge tragen sollen, dass Personen, denen die Wahrnehmung
von Trägeraufgaben obliegt, geeignete Qualifizierungs- und
Fortbildungsmaßnahmen nachweisen. Nach § 45 Abs. 1 
SGB VIII bedürfen die Träger einer Einrichtung, in der 
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 
Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, für den 
Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Nach § 45 Abs. 2 SGB
VIII ist diese zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in
der Regel anzunehmen, wenn die dem Zweck und der 
Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen,
fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzun-
gen für den Betrieb erfüllt sind, vgl. § 45 Abs. 2 Satz 1 und 2 
Nr. 1 SGB VIII. Unter die wirtschaftlichen und personellen
Voraussetzungen fällt auch, dass die Erfüllung von Trägerauf-
gaben sichergestellt werden muss. Im Rahmen des § 45 SGB VIII
liegt also der Fokus der betriebserlaubniserteilenden Behörde
maßgeblich auf der Frage, ob der Träger einer Tageseinrich-
tung in der Lage ist, den Betrieb einer Einrichtung adäquat zu
gestalten und zu sichern. Insofern zieht Absatz 4 die sich aus
§ 45 SGB VIII ergebende Konsequenz und hält die Träger 
dazu an, dafür Sorge zu tragen, dass Trägeraufgaben durch das
vom Träger damit beauftragte Personal verantwortlich (und
insbesondere auch in Abgrenzung zu den Aufgaben der 
Leitung einer Tageseinrichtung) wahrgenommen werden 
können. Sofern anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
(§ 75 SGB VIII) für Trägerpersonal eigene gleichwertige Fort-
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und Weiterbildungsmöglichkeiten vorsehen, werden diese als
geeignet anerkannt.

Zu § 25 (Zuweisungen des Landes)

§ 25 regelt die Zuweisungen des Landes. Im Mittelpunkt der
Vorschrift stehen die Beteiligung des Landes an der Aufbrin-
gung der tatsächlich entstehenden Personalkosten der Tages-
einrichtungen (Ist-Kosten) für das nach den §§ 21 bis 23 not-
wendige Personal sowie die zusätzlichen Zuweisungen des
Landes nach den Absätzen 4 und 5. All diese vom Land bereit-
gestellten Mittel können in der gesamten Personalausstattung
der Tageseinrichtungen wirksam werden, sodass auf diesen
Grundlagen dann der tatsächliche Personalschlüssel, also das
sich aus den Angaben in der SGB VIII-Statistik ergebende Ver-
hältnis der Betreuungszeiten der Kinder zu den vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeiten der Fachkräfte, zustande kommt. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 übernimmt im Wesentlichen den Regelungsgehalt
des § 12 Abs. 1 KitaG i. V. m. § 6 Abs. 4 KitaLVO für alle 
Tageseinrichtungen. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt den konkreten Anteil des Landes an der Auf-
bringung der Personalkosten fest. Die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe erhalten nach Satz 1 vom Land Zu-
weisungen zu den tatsächlich gemäß den §§ 21 bis 23 entste-
henden Personalkosten. Auch die Verwaltungskräfte nach 
§ 22 Satz 3 sind von dieser Regelung mit umfasst. Die Höhe der
Zuweisungen wird wie bisher je nach Trägerschaft der Einrich-
tung gestaffelt. Sie beträgt nach Satz 2 44,7 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Personalkosten bei Tageseinrichtungen in kom-
munaler Trägerschaft und 47,2 v. H. der zuwendungsfähigen
Personalkosten bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

Die in Absatz 2 festgelegten Landesquoten wurden auf der
Grundlage der Landeszuweisungen zu den Personalkosten für
das Jahr 2017 ermittelt, die laut der Prognose des LSJV vom 
31. Juli 2017 nach dem gruppenbezogenen Personalbemes-
sungs- und Abrechnungssystem (vgl. § 12 Abs. 4 Satz 1 KitaG 
i.  V.  m. den §§ 2 bis 5 KitaLVO sowie § 12 Abs. 4 Satz 2 KitaG)
einrichtungsspezifisch entstehen. Kosten für die Fortbildung
und Fachberatung zählen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KitaG
i.  V.  m. § 6 Abs. 4 KitaLVO zu den Personalkosten. 

In der genannten Prognose des LSJV enthalten sind auch die
Mittel nach § 12 Abs. 4 Satz 3 KitaG (Trägeranteil für Geöff-
nete Gruppen) und § 12 a Abs. 2 Satz 4 KitaG (Verstärkung
des Landesanteils am Betreuungsbonus). 

Das Ergebnis der Prognose wurde um die Landeszuweisungen
zu den Personalkosten für die interkulturellen Fachkräfte (vgl.
§ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 und 5 KitaLVO) und Französischkräfte
(vgl. § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 KitaLVO) bereinigt, weil diese
künftig durch das Sozialraumbudget (vgl. Abs. 5) mit abge-
deckt werden.

Insgesamt entstehen daher für 2017 nach der Prognose 
1,282 Mrd. EUR zuwendungsfähige Personalkosten. Gemäß
der einrichtungsspezifischen Berechnung der Zuweisungen 
belaufen sich die Gesamtzuweisungen des Landes auf 
434 Mio. EUR. Bezogen auf die gesamten zuwendungsfähigen
Personalkosten ergibt sich daraus auf Landesebene eine 
Quote von 33,88 v. H.
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Darüber hinaus bestehen zwischen Land und den örtlichen
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe weitere Finanzierungs-
stränge, die künftig im Rahmen der Zuweisungen des Landes
zu den Personalkosten administriert werden sollen. Dies sind:
– der Betreuungsbonus nach § 12 a Abs. 2 Satz 2 KitaG und
– die Elternbeitragserstattung nach § 12 Abs. 5 KitaG.

Diese Leistungen werden den örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe und den Einrichtungsträgern als Mehrbe-
lastungsausgleiche für die Einführung des Rechtsanspruchs für
Zweijährige sowie die stufenweise Einführung der Beitrags-
freiheit des Kindergartenbesuchs gewährt. Ihre Integration in
die Landeszuweisung zu den Personalkosten erfolgt, indem die
zunächst ermittelte Landesquote von 33,88 v. H. um die ent-
sprechenden Prozentpunkte weiter angehoben wird. Vor-
gaben zur Etatisierung von Mehrbelastungsausgleichen 
werden durch diese Integration, die nur eine administrative 
Erleichterung herbeiführen soll, nicht berührt. 

Als Betreuungsbonus gewährt das Land für das Jahr 2017 
einen Mehrbelastungsausgleich i. H. v. 22,3 Mio. EUR nach 
§ 12 a Abs. 2 Satz 2 KitaG. Bezogen auf die gesamten nach dem
gruppenbezogenen Personalbemessungs- und Abrechnungs-
system für 2017 entstandenen zuwendungsfähigen Personal-
kosten ergibt sich für diesen Betrag auf Landesebene eine 
Quote von 1,74 v. H., um die die Landesquote erhöht wird.

Als Erstattungsleistung für die Beitragsfreiheit des Kinder-
gartenbesuchs gewährt das Land für das Jahr 2017 einen Mehr-
belastungsausgleich i. H. v. 119 Mio. EUR nach § 12 Abs. 5 
KitaG. Bezogen auf die gesamten nach dem gruppenbezoge-
nen Personalbemessungs- und Abrechnungssystem für 2017
entstandenen zuwendungsfähigen Personalkosten ergibt sich
für diesen Betrag auf Landesebene eine Quote von 9,29 v. H.,
um die die Landesquote erhöht wird. Die Kompensation wird
damit zukünftig nicht mehr an den tatsächlich in die Tages-
einrichtung gehenden zweijährigen und älteren Kindern im
Kindergarten bemessen, sondern über das gesamte Platzange-
bot und seine Personalisierung geleistet. Gleichzeitig werden
die Tarifentwicklung und der Aufwuchs im System bei Ganz-
tagsplätzen und bedarfsgerechten Öffnungszeiten automatisch
abgebildet. Damit beteiligt sich das Land zukünftig auch an 
einer Ausgestaltung der Tageseinrichtungen, die gesellschaft-
liche Entwicklungen aufgreift und sich in der Bedarfsplanung
der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nieder-
schlägt. Durch die Integration in die Zuweisungen des Landes
zu den Personalkosten entfällt das bisher aufwendige Abrech-
nungsverfahren.

Darüber hinaus werden die Mittel für das „Landesprogramm
zur Qualifizierung und Prozessbegleitung der pädagogischen
Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz“ i. H. v. 1,2 Mio. EUR jährlich in die Landesquote inte-
griert. Bezogen auf die gesamten nach dem gruppenbezogenen
Personalbemessungs- und Abrechnungssystem für 2017 ent-
standenen zuwendungsfähigen Personalkosten ergibt sich für
diesen Betrag auf Landesebene eine Quote von 0,1 v. H., um
die die Landesquote erhöht wird. Mit der Integration dieser Mit-
tel in die Zuweisungsquote ist nicht nur eine administrative
Erleichterung, sondern auch eine Verstetigung der Landes-
mittel verbunden.

Insgesamt ergibt sich daraus zunächst eine Landesquote von 
45 v. H. an den gesamten nach dem gruppenbezogenen 
Personalbemessungs- und Abrechnungssystem für 2017 ent-
standenen zuwendungsfähigen Personalkosten.
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Darüber hinaus kommen nach dem Gesetzentwurf neue Tat-
bestände in der Personalbemessung hinzu, für die die Gewäh-
rung eines Mehrbelastungsausgleichs nach dem Konnexitäts-
ausführungsgesetz erforderlich wird. Dieser Mehrbelastungs-
ausgleich soll durch eine weitere Erhöhung der Landesquote
gewährt werden. 

Folgende Regelungen des Gesetzentwurfs machen einen
Mehrbelastungsausgleich erforderlich und führen dadurch zu
einer weiteren Erhöhung der Landesquote:
1. die Einführung des Beirats nach § 7,
2. die zusätzlichen Stellenanteile für die Praxisanleitung nach

§ 21 Abs. 7,
3. die Integration der Sprachfördermittel in die Personal-

quote für einen Ü2-Platz nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 und
4. die durch die Aufgabe des Gruppenbezugs nach diesem 

Gesetz künftig fehlende Möglichkeit, für Kinder ab zwei
Jahren, die in Krippengruppen betreut werden, Eltern-
beiträge zu erheben (§ 26 Abs. 1).

Der Gesetzentwurf führt den Beirat als ein neues Gremium 
einer Tageseinrichtung ein. Es ist vorgesehen, dass der Beirat
einmal jährlich tagt. Die hierdurch verursachten Kosten 
werden durch den Zeitaufwand, den die Mitglieder des Beirats
haben, bestimmt. Es wird von einem jährlichen Aufwand von
vier Stunden inklusive Vor- und Nachbereitungszeit je Mitglied
ausgegangen. Bewertet auf Basis der durchschnittlichen Perso-
nalkosten und der Anzahl der Einrichtungen wurde der Auf-
wand für Träger kommunaler Einrichtungen, für die Leitung,
die Teamvertretung und die Vertretung der Kinderperspektive
durch ein Teammitglied für alle Einrichtungen bewertet. Ins-
gesamt ergeben sich auf Basis der Daten der Betriebserlaub-
nisdatenbank des LSJV zum Stichtag 31. Dezember 2017
894 000 EUR Mehrbelastung pro Jahr. Diese wird als Mehr-
belastungsausgleich in der Landesquote abgebildet.

Wenn in einer Tageseinrichtung Personen einer berufsqualifi-
zierenden Ausbildung oder einem berufsqualifizierenden 
Studium im pädagogischen Bereich nachgehen, erhöht sich
künftig nach § 21 Abs. 7 die Gesamtsumme der Vollzeitäqui-
valente, die in einer Tageseinrichtung zur Betreuung von 
Plätzen der Alterskategorien U2, Ü2 und Schulkind eingesetzt
werden müssen, pro auszubildender oder studierender Person
um den Anteil an einem Vollzeitäquivalent, der einer 
Wochenstunde entspricht. Derzeit sind ca. 2 400 Personen in
einer relevanten Ausbildung oder einem entsprechenden 
Studium in den Tageseinrichtungen tätig. Insgesamt ist daher
davon auszugehen, dass die Gewährung dieses Deputats für die
Praxisanleitung 3,1 Mio. EUR kosten wird. Da sich das Land
an den daraus entstehenden Personalkosten dem Grunde nach
landesweit nur mit der oben ermittelten Landes-quote von
45 v. H. beteiligen würde, wird die Differenz zur 100-Prozent-
Finanzierung als Mehrbelastungsausgleich in der Landesquote
abgebildet. Diese Differenz entspricht einem Betrag von 
1,7 Mio. EUR.

In die Regelungen zur Personalbemessung für die Ü2-Plätze
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 wurde der für die Einführung des
§ 9 a Satz 2 KitaG im Jahr 2005 gewährte konnexitäts-
bedingte Ausgleich (vgl. Landtagsdrucksache 14/4453, S. 15)
integriert. Die Mittel zum Ausgleich der anfallenden Durch-
führungskosten für Maßnahmen zur pädagogischen Aufwer-
tung des letzten Kindergartenjahres, insbesondere zur Sprach-
förderung, werden bisher im Rahmen des Programms „Zu-
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kunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ gewährt.
Sprachförderung entfaltet nur als kontinuierlicher alltags-
integrierter Prozess seine Wirksamkeit. Deshalb werden 
die Mittel für Sprachförderung nach dem Gesetzentwurf
mengenmäßig und damit erhöhend in die Personalquote für
Ü2-Plätze integriert. Da sich das Land an den daraus ent-
stehenden Personalkosten dem Grunde nach landesweit mit
der oben ermittelten Landesquote von 45 v. H. beteiligen
würde, wird die Differenz zur 100-Prozent-Finanzierung als
Mehrbelastungsausgleich in der Landesquote abgebildet. 
Diese Differenz entspricht einem Betrag von 8,6 Mio. EUR.
Soweit bei den bisherigen Maßnahmen zur pädagogischen
Aufwertung des letzten Kindergartenjahres eine Kofinanzie-
rung seitens der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe erfolgte, ist dies bei dem Mehrbelastungsausgleich nicht an-
gerechnet und führt daher zu Entlastungen der kommunalen
Gebietskörperschaften.

Nach dem Gesetzentwurf entfällt für die kommunale Ebene
die grundsätzlich bisher noch vorhandene Möglichkeit, für
Zweijährige, die in Krippen oder Krippengruppen betreut
werden, Elternbeiträge zu erheben. Der Anteil der beitrags-
pflichtigen Kinder in Krippen oder Krippengruppen aufgrund
der Nutzung von sogenannten Surrogatsplätzen in Krippen
oder Krippengruppen für Kinder, die zwar das für die 
Beitragsfreiheit relevante Alter erreicht, aber keinen Kinder-
gartenplatz haben, liegt bei ca. 20 v. H. Um diesen Anteil zu
ermitteln, wurde auf der Grundlage des Anteils der betreuten
Zweijährigen an den unter-dreijährigen Kindern (SGB VIII-
Statistik zum Stichtag 1. März 2017) eine Platzzahl in Krip-
pengruppen für Zweijährige geschätzt. Daraus wurde mit 
1 226 die Anzahl der Zweijährigen in Krippengruppen abge-
leitet, für die Beiträge gezahlt werden. Bei Annahme einer
durchschnittlichen Elternbeitragserstattung je Kind auf einem
Kindergartenganztagsplatz belaufen sich die zu erstattenden
Elternbeiträge auf rund 1,3 Mio. EUR. Da die Elternbeiträge
für die Betreuung in Krippengruppen in der Regel höher 
liegen, wurde ein Risikoaufschlag vorgenommen und die 
erwartete Mehrbelastung mit 2 Mio. EUR angesetzt.

Insgesamt verursacht der Gesetzentwurf damit auf kommu-
naler Seite ungedeckte Mehrausgaben im Umfang von 
13,1 Mio. EUR. Bezogen auf die nach dem platzbezogenen
Personalbemessungs- und Abrechnungssystem dieses Gesetz-
entwurfs entstehenden Personalkosten i. H. v. 1,375 Mrd. ent-
spricht dies einer Quote von 0,96 v. H., um die die Landes-
quote von 45 Prozent zusätzlich erhöht werden muss. Vor-
gaben zur Etatisierung von Mehrbelastungsausgleichen wer-
den durch diese Integration, die nur eine administrative 
Erleichterung herbeiführen soll, nicht berührt.

Auf Landesebene beträgt die Zuweisungsquote damit insge-
samt 45,96 v. H. der zuwendungsfähigen Personalkosten.

Von dieser Landesquote ausgehend und die bekannten Unter-
scheidungen nach § 12 Abs. 3 KitaG aufgreifend wurden 
Landesquoten in Abhängigkeit von der Eigenschaft eines 
Trägers einer Tageseinrichtung gebildet.

Satz 3 übernimmt die Regelung des § 6 Abs. 5 Satz 5 KitaLVO.

Zu Absatz 3

Absatz 3 nimmt in den Blick, dass die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung
gehalten sind, die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen
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Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Sie haben 
dabei neben der Planung des regulären Bedarfs auch für un-
vorhergesehene Fälle Vorsorge zu treffen (vgl. § 80 Abs. 1 
Nr. 3 SGB VIII). Um den örtlichen Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen be-
darfsplanerischen Spielräume zu sichern, sieht Absatz 3 Satz 1
vor, dass es im Hinblick auf eine vollständige Zuweisung des
Landes zu den im Bezirk eines örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe in einem Abrechnungsjahr entstandenen 
Personalkosten unschädlich ist, wenn zu einem Stichtag ein
Anteil an U2- und Ü2-Plätzen in Tageseinrichtungen in 
diesem Bezirk nicht belegt wird. Wird der Anteil an U2- und
Ü2-Plätzen überschritten, werden die Personalkosten, die
nach den §§ 21, 22 und 23 entstehen, um den Prozentsatz nicht
anerkannt, um den der Anteil der tatsächlich unbelegten U2-
und Ü2-Plätze den nach Satz 1 festgelegten Anteil übersteigt
(Satz 2). Bei der Bestimmung des Anteils, der nach 
Satz 2 bei den Personalkosten abgezogen wird, soll den in den
drei Platzkategorien gebundenen Personalkosten Rechnung
getragen werden. Dazu wird, ebenfalls zum Stichtag, für den
einzelnen Jugendamtsbezirk das Verhältnis aller Soll-Voll-
zeitäquivalente nach § 21 Abs. 3 Satz 2 zu den Soll-Vollzeit-
äquivalenten der einzelnen Platzkategorien nach § 21 Abs. 3
Satz 2 ermittelt und fließt dann als Gewichtung in die 
Berechnung des Prozentsatzes, der sich aus Satz 2 ergibt, ein.
Die konkrete Bestimmung des Stichtags und des Anteils der
U2- und Ü2-Plätze nach Satz 1 sowie die nähere Ausgestaltung
der Gewichtung nach Satz 3, die in Satz 2 berücksichtigt 
werden soll, bleiben einer Rechtsverordnung durch das 
fachlich zuständige Ministerium vorbehalten, vgl. Absatz 6.
Absatz 3 hat damit insgesamt den Zweck, das vorzusehende
Angebot an Betreuungsplätzen im Bezirk eines örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ressourcenschonend und
zukunftssicher zu gestalten und vermeidet Fehlallokationen.
Er ermöglicht eine zielgenauere Steuerung der Landesmittel.

Zu Absatz 4

Mit Absatz 4 erhalten die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe erstmals gesetzlich zusätzliche Mittel zur jährli-
chen Zuweisung an Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
in Höhe von 4 500 EUR pro Tageseinrichtung in freier 
Trägerschaft und Jahr. Die Mittel für Personalanteile dienen
dem Ziel der Qualitätssicherung und -entwicklung nach § 24
Abs. 2. Die Mittel stehen für Maßnahmen zur Verfügung, die
die Umsetzung der pädagogischen Konzeption sowie den Ein-
satz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der
pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen unterstützen 
(§ 24 Abs. 2). Hierzu zählt z. B. der Einsatz von Qualitätsbe-
auftragten. Die Mittel sind immer den Einrichtungen zuzu-
ordnen, in denen sie wirksam werden und finanzierte Personal-
anteile in der SGB VIII-Statistik und im Monitoring entspre-
chend auszuweisen. Sie stellen zugleich eine finanzielle Unter-
stützung für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
für ihren Auftrag nach § 22a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII dar, die
Qualität der Förderung in Tageseinrichtungen, die in den 
Bedarfsplan aufgenommen wurden, durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Die seit dem
Jahr 2014 durch das Land freiwillig gewährten jährlichen 
Zuweisungen für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
entfallen. Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung (vgl. Ab-
satz 6).
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Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt erstmalig ein Sozialraumbudget, das den örtli-
chen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Verfügung 
gestellt wird, um über die Regelpersonalausstattung nach den
§§ 21 und 22 hinausgehende personelle Bedarfe abzudecken,
die in Tageseinrichtungen aufgrund ihrer sozialräumlichen 
Situation oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können. 

Dieses vom Land bereitgestellte Sozialraumbudget hat ein Ge-
samtvolumen von 50 Mio. EUR ab 2021 zum Inkrafttreten
und wird ab diesem Zeitpunkt um 2,5 v. H. jährlich gesteigert.
Dies soll die durchschnittliche jährliche Tarifentwicklung ab-
bilden. Die Zuweisung an den einzelnen örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe bemisst sich zu 40 v. H. nach dem An-
teil der Kinder unter sieben Jahren und zu 60 v. H. nach dem
Anteil der Empfänger von Leistungen nach SGB II unter 
sieben Jahren (vgl. Tabelle; Quellen: Anteil Kinder unter 
sieben Jahren in der Bevölkerung – Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz, Bevölkerungsstatistik Stichtag 31. Dezember
2017; Anteil Kinder unter sieben Jahren mit SGB II-Bezug –
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherung für
Arbeitsuchende [SGB II], Stand Januar 2018).
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Jugendamtsbezirk
Anteil Kinder 

unter sieben Jahren 
in der Bevölkerung

Anteil Kinder 
unter 7 Jahren 

mit SGB II-Bezug
Gesamtvolumen

KJA Ahrweiler 591 316 EUR 794 481 EUR 1 385 798 EUR

KJA Altenkirchen 637 223 EUR 745 374 EUR 1 382 597 EUR

KJA Alzey-Worms 658 447 EUR 767 297 EUR 1 425 745 EUR

KJA Bad Dürkheim 617 686 EUR 677 852 EUR 1 295 539 EUR

KJA Bad Kreuznach 526 356 EUR 598 930 EUR 1 125 286 EUR

KJA Bernkastel-Wittlich 541 149 EUR 584 900 EUR 1 126 049 EUR

KJA Birkenfeld, Kreis 244 647 EUR 238 520 EUR 483 166 EUR

KJA Bitburg-Prüm 504 408 EUR 413 025 EUR 917 433 EUR

KJA Cochem-Zell 279 297 EUR 297 273 EUR 576 570 EUR

KJA Donnersbergkreis 379 150 EUR 458 624 EUR 837 774 EUR

KJA Germersheim 658 126 EUR 823 419 EUR 1 481 545 EUR

KJA Kaiserslautern 545 088 EUR 729 590 EUR 1 274 678 EUR

KJA Kusel 321 264 EUR 468 270 EUR 789 535 EUR

KJA Mainz-Bingen 1 104 889 EUR 1 160 153 EUR 2 265 042 EUR

KJA Mayen-Koblenz, Kreis 815 462 EUR 882 172 EUR 1 697 634 EUR

KJA Neuwied, Kreis 581 347 EUR 629 622 EUR 1 210 969 EUR

KJA Rhein-Hunsrück-Kreis 496 368 EUR 513 870 EUR 1 010 238 EUR

KJA Rhein-Lahn-Kreis 580 302 EUR 842 711 EUR 1 423 013 EUR

KJA Rhein-Pfalz-Kreis 771 083 EUR 653 299 EUR 1 424 382 EUR

KJA Südliche Weinstraße 534 878 EUR 576 130 EUR 1 111 009 EUR

KJA Südwestpfalz 399 812 EUR 299 904 EUR 699 715 EUR

KJA Trier-Saarburg 781 052 EUR 592 792 EUR 1 373 844 EUR

KJA Vulkaneifel 274 393 EUR 262 196 EUR 536 590 EUR

KJA Westerwaldkreis 1 025 699 EUR 1 022 478 EUR 2 048 177 EUR

SJA Andernach 156 130 EUR 198 182 EUR 354 312 EUR

SJA Bad Kreuznach 258 555 EUR 695 390 EUR 953 946 EUR

SJA Frankenthal 249 390 EUR 521 762 EUR 771 152 EUR

SJA Idar-Oberstein 122 605 EUR 437 579 EUR 560 183 EUR

SJA Kaiserslautern 450 944 EUR 1 354 827 EUR 1 805 771 EUR

SJA Koblenz 517 352 EUR 1 277 659 EUR 1 795 011 EUR

SJA Landau 217 955 EUR 386 718 EUR 604 673 EUR

SJA Ludwigshafen 954 146 EUR 2 897 314 EUR 3 851 460 EUR

SJA Mainz 1 004 233 EUR 2 030 926 EUR 3 035 159 EUR

SJA Mayen 92 134 EUR 271 842 EUR 363 977 EUR

SJA Neustadt a. d. W. 256 063 EUR 533 162 EUR 789 225 EUR

SJA Neuwied 340 238 EUR 795 358 EUR 1 135 596 EUR

SJA Pirmasens 187 163 EUR 736 605 EUR 923 768 EUR

SJA Speyer 251 078 EUR 395 487 EUR 646 565 EUR

SJA Trier 475 224 EUR 904 972 EUR 1 380 196 EUR

SJA Worms 435 830 EUR 1 174 184 EUR 1 610 013 EUR

SJA Zweibrücken 161 517 EUR 355 149 EUR 516 666 EUR

Gesamt Rheinland-Pfalz 20 000 000 EUR 30 000 000 EUR 50 000 000 EUR
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Um dieses Budget zielführend einzusetzen, legt der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe der Mittelverteilung eine
Konzeption zugrunde, die sich an der sozialräumlichen Situa-
tion der Tageseinrichtungen orientiert (vgl. § 19 Abs. 2 Satz 3
des Gesetzentwurfs und § 80 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) und den
im Jugendamtsbezirk zu erwartenden besonderen Bedarfen
Rechnung trägt. Das mithilfe des Sozialraumbudgets finan-
zierte Personal kann auch auf Ebene des örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe träger- oder einrichtungsübergreifend
angesiedelt werden, sodass ein den Zielsetzungen des Budgets
konzeptionell folgender, einrichtungsübergreifender Einsatz
im Bezirk des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
möglich ist. Die Personalanteile sind jedoch immer den Tages-
einrichtungen zuzuordnen, in denen sie wirksam werden und
in der SGB VIII-Statistik und im Monitoring entsprechend
auszuweisen. Das Nähere, insbesondere zur Höhe der Zuwei-
sung, regelt eine Rechtsverordnung, vgl. Absatz 6. Darin 
sollen zur Sicherung von Transparenz insbesondere die Vor-
aussetzungen festgelegt werden, wonach das Sozialraumbud-
get weiterverteilt werden soll und welches Personal zum Ein-
satz kommen kann.

Das Sozialraumbudget folgt dem Leitbild des sozialen Aus-
gleichs und ermöglicht den örtlichen Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe eine zusätzliche Steuerung und Schwerpunkt-
bildung. Alle Tageseinrichtungen müssen sich einem umfas-
senden inklusiven Anspruch stellen, auf unterschiedliche 
Bedarfe zu reagieren und den pädagogischen Alltag auf die
jeweiligen Lebenssituationen und Lernbedürfnisse der Kinder
auszurichten, die sich aus den Bedingungen des Sozialraums 
ergeben, in dem die Einrichtung liegt. Sowohl den Bildungs-
und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz als auch den Qualitätsempfehlungen liegt 
eine inklusive pädagogische Haltung zugrunde, die berücksich-
tigt, dass zur Identität von Kindern immer mehrere soziale
Gruppenzugehörigkeiten gleichzeitig gehören. 

Tageseinrichtungen in aufzuwertenden Stadt- und Gemeinde-
teilen, d. h. in entsprechend zu bewertenden Quartieren, sind
aufgrund der sozialräumlichen Situation in besonderem Maße
gefordert, Kindern eine intensivere bedarfsgerechte Förderung
zukommen zu lassen. Dieser Tatbestand begründet aus Sicht des
Landes einen im Vergleich zu anderen Tageseinrichtungen dif-
ferenzierten, zusätzlichen Einsatz von personellen Ressourcen.
Dem trägt das in Absatz 5 geregelte Budget Rechnung. 

Zur Überwindung struktureller Benachteiligungen soll das 
Sozialraumbudget in entsprechend identifizierten Sozialräumen
(Quartieren) erstmals auch den Einsatz von Sozialarbeit in 
Tageseinrichtungen ermöglichen. Kita-Sozialarbeit eröffnet
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vielfältige
Möglichkeiten einer frühzeitigen Prävention insbesondere bei
von Armut betroffenen oder bedrohten Familien und stärkt
zusätzlich den Ansatz zu multiprofessioneller Arbeit in den
Tageseinrichtungen. Damit trägt Kita-Sozialarbeit wesentlich
zur Chancengleichheit bei. Zugleich unterstützt und entlastet
sie die Leitung und das Team einer Tageseinrichtung. Bei-
spielhaft können dies die Vernetzung der Familien unterein-
ander zur Förderung ihres Selbsthilfepotentials (z. B. Eltern-
cafés und gemeinsame Unternehmungen), Unterstützung im
Umgang mit Ämtern und Behörden oder vertrauensbildende
Maßnahmen für Eltern sein, um ihnen und ihren Kindern Zu-
gänge zum Bildungssystem und zu unterstützenden oder 
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anregenden Angeboten und Kontakten im Sozialraum zu
eröffnen. 

Die Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern in sozial be-
nachteiligten Lebenslagen, die Vernetzung im Sozialraum
oder der Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten
sind weitere inhaltliche Zielstellungen des Budgets, die mit 
zusätzlichen personellen Ressourcen unterfüttert werden 
können. Das Budget integriert damit das seit dem Jahr 2012 
bestehende Programm „Kita!Plus: Kita im Sozialraum“ 
(Finanzvolumen im Haushaltsjahr 2017 rund 3,9 Mio. EUR).
Auch kann das heutige Angebot der Spiel- und Lernstuben
gemäß § 5 KitaLVO, denen als Tageseinrichtungen in sozialen
Brennpunkten die Förderung von Kindern aller Altersgrup-
pen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedin-
gungen und des sozialen Umfelds zugrunde liegt, in die kon-
zeptionelle Ausgestaltung des Sozialraumbudgets integriert
werden.

Dabei kann über das Budget auch der Einsatz von Fachkräften
mit interkultureller Kompetenz finanziert werden (geschätz-
tes Finanzvolumen für den Bedarf 2017 rund 21 Mio. EUR),
wenn aufgrund der sozialräumlichen Anforderungen ein be-
sonderer Personalbedarf festgestellt wird. Insofern nimmt das
Sozialraumbudget die durch die Regelungdes § 2 Abs. 5 Satz 1
Nr. 4 und 5 KitaLVO vorgesehenen Möglichkeiten auf. 

Das Budget soll außerdem ermöglichen, das imJahr 1986 initi-
ierte Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ (geschätztes
Finanzvolumen für den Bedarf 2017 rund 2,9 Mio. EUR), das
in § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 KitaLVO verankert ist und insbe-
sondere in Sozialräumen des grenznahen Bereichs zum Einsatz
kommt, fortzusetzen oder neu aufzugreifen. Das Programm
„Lerne die Sprache des Nachbarn“ unterstreicht das Zusam-
menwachsen Europas durch Vermittlung der französischen
Sprache. Kinder erhalten durch den Einsatz von mutter-
sprachlichen Erziehungskräften früh Einblick in eine andere
Kultur, Sprache und Lebensform.

Ferner kann das Budget verwendet werden, um andere 
besondere personelle Bedarfe abzudecken. Solche Bedarfe
können sich aufgrund betriebserlaubnisrelevanter Besonder-
heiten, z. B. durch eingeschränkte räumliche Bedingungen
oder in Ausnahmefällen trotz individueller Leistungen zur
Teilhabe bei der Aufnahme von Kindern mit Behinderung, 
ergeben. Es ist außerdem zulässig, hierüber Mittel für Personal
in Einrichtungen zu verwenden, die nach Umstellung der Per-
sonalbemessung nach diesem Gesetzentwurf ihren Personal-
bestand anpassen müssten.

Das Sozialraumbudget umfasst über die bereits oben genannten
Finanzvolumina weitere rund 22,2 Mio. EUR.

Zu Absatz 6

Absatz 6 enthält eine Verordnungsermächtigung. Diese bein-
haltet die Bestimmung des Gesamtumfangs der Zuweisungen
des Landes, die Bemessung und die Grundsätze der Verwendung
der Einzelzuweisungen an die örtlichen Träger der öffent-lichen
Jugendhilfe nach den Absätzen 4 und 5. Ferner kann das fach-
lich zuständige Ministerium das Nähere zu den Voraus-
setzungen des Verfahrens der Gewährung der Zuweisungen des
Landes nach den Absätzen 2 bis 5 in einer Rechtsverordnung 
regeln. Dazu zählt auch die Einrichtung eines webbasierten
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Administrationsverfahrens zur Gewährung der Landeszuwei-
sungen. Das Land stellt dieses webbasierte Administrations-
verfahren zur Verfügung.

Darüber hinaus bleibt die konkrete Bestimmung des Stichtags
und des Anteils der U2- und Ü2-Plätze nach Absatz 3 Satz 1
einer Rechtsverordnung durch das fachlich zuständige Minis-
terium vorbehalten. Dabei soll der Stichtag so gewählt 
werden, dass sich die aus den jährlichen Abläufen ergebenden
Anforderungen an die Tageseinrichtungen sachgerecht abbil-
den. Dies würde z. B. auf den 30. Mai zutreffen. Ferner soll die
Rechtsverordnung den Anteil an unbesetzten U2- und Ü2-
Plätzen so bestimmen, dass die Regelungen zur Personal-
bemessung und zu den Zuweisungen des Landes nach diesem
Gesetz mit den Verpflichtungen der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach § 80 SGB VIII im Einklang 
stehen. In die Personalbemessung für die U2-Plätze sind im
wesentlichen Krippengruppen nach § 4 Abs. 3 KitaLVO ein-
geflossen. In die Personalbemessung für die Ü2-Plätze nach 
§ 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 sind Gruppentypen eingeflossen, die
- auch wenn es sich im Wesentlichen um altersgemischte 
Typen handelt - von der Kindergartengruppe (vgl. § 2 Abs. 2
KitaLVO) abstammen. Deshalb ist im ersten Jahr des Inkraft-
tretens ein Anteil nach Absatz 3 Satz 1 von 20 v. H. für 
U2- und Ü2-Plätze als angemessen anzusehen.

Für die Ü2-Plätze soll im zweiten Jahr nach Inkrafttreten der
Personalbemessungs- und Zuweisungsregelungen nach diesem
Gesetz der Anteil um zwei Prozentpunkte auf 18, im dritten
Jahr um weitere zwei Prozentpunkte auf 16, im vierten Jahr
um weitere zwei Prozentpunkte auf 14, im fünften Jahr um
weitere zwei Prozentpunkte auf 12, im sechsten Jahr um 
weitere zwei Prozentpunkte auf 10 und im siebten Jahr um
weitere zwei Prozentpunkte auf 8 v. H. abgesenkt werden. 

Der Anteil bei U2-Plätzen soll höchstens bei 20 v. H. liegen.
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine lang-
fristige, genaue und zuverlässige Planung für diese Altersko-
horte von größeren Unsicherheiten geprägt ist.

Bei der Bestimmung des Anteils, der letztlich bei den Perso-
nalkosten nach Absatz 3 Satz 2 abgezogen wird, soll zudem
den in den drei Platzkategorien gebundenen Personalkosten
Rechnung getragen werden. Dazu wird, ebenfalls zum Stich-
tag, für den einzelnen Jugendamtsbezirk das Verhältnis aller
Soll-Vollzeitäquivalente nach § 21 Abs. 3 Satz 2 zu den Soll-
Vollzeitäquivalenten der einzelnen Platzkategorien nach § 21
Abs. 3 Satz 2 ermittelt und fließt dann als Gewichtung in die
Berechnung des Prozentsatzes, der sich aus Absatz 3 Satz 2 er-
gibt, ein. Die nähere Bestimmung dieser in Absatz 3 Satz 3 vor-
gesehenen Gewichtungsregelung ist auch der Rechtsverord-
nung vorbehalten.

Das vollständige Greifen der Regelung des § 25 Abs. 3 nach sie-
ben Jahren korrespondiert somit mit der nach § 29 vorgese-
henen Evaluation, die dann auch auf die Ergebnisse des 
Monitorings nach Teil 7 gestützt werden kann. 

Zu § 26 (Beitragsfreiheit, Elternbeiträge)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass der Besuch einer im Bedarfsplan ausge-
wiesenen Tageseinrichtung für Kinder ab dem zweiten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt beitragsfrei ist und vervoll-
ständigt damit die Beitragsfreiheit für die Zweijährigen. Durch
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diese Regelung entfällt für die kommunale Ebene die
grundsätzlich bisher noch vorhandene Möglichkeit, für Zwei-
jährige, die in Krippen oder Krippengruppen betreut werden,
Elternbeiträge zu erheben. Der Anteil der beitragspflichtigen
Kinder in Krippen oder Krippengruppen liegt aufgrund der
Nutzung von sogenannten Surrogatsplätzen in Krippen oder
Krippengruppen für Kinder, die zwar das für die Beitragsfrei-
heit relevante Alter erreicht, aber keinen Kindergartenplatz
haben, bei ca. 20 v. H. Um diesen Anteil zu ermitteln, wurde
auf der Grundlage des Anteils der betreuten Zweijährigen 
an den unter-dreijährigen Kindern (SGB VIII-Statistik zum
Stichtag 1.März 2017) eine Platzzahl in Krippengruppen für
Zweijährige geschätzt. Daraus wurde mit 1 226 die Anzahl der
Zweijährigen in Krippengruppen abgeleitet, für die Beiträge
gezahlt werden. Bei Annahme einer durchschnittlichen 
Elternbeitragserstattung je Kind auf einem Kindergartenganz-
tagsplatz belaufen sich die zu erstattenden Elternbeiträge auf
rund 1,3 Mio. EUR. Da die Elternbeiträge für die Betreuung
in Krippengruppen in der Regel höher liegen, wurde ein 
Risikoaufschlag vorgenommen und die erwartete Mehrbe-
lastung mit 2 Mio. EUR angesetzt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 übernimmt den Regelungsgehalt des § 13 Abs. 1 
Satz 1 KitaG unter Berücksichtigung der Beitragsfreiheit für
Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 übernimmt den Regelungsgehalt des § 13 Abs. 2 
und 4 KitaG. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 übernimmt den Regelungsgehalt des § 13 Abs. 1 
Satz 2 KitaG.

Zu § 27 (Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe)

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die
Gesamtverantwortung für die Bereitstellung der Angebote an
Kindertagesbetreuung in ihrem Planungsgebiet. Diese Ge-
samtverantwortung ergibt sich aus § 79 SGB VIII, der als 
Fundamentalnorm den örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe die Planungsverantwortung einschließlich der 
Finanzverantwortung zuweist (BVerfG vom 21. November
2017, 2 BvR 2177/16, RZ. 97 ff.). § 27 ist ein Spiegelbild 
dieser Gesamtverantwortung und gestaltet sie im Bereich der
Finanzierung des Angebots von Tageseinrichtungen für 
Kinder näher aus.

Zu Absatz 1

Absatz 1 übernimmt den Regelungsgehalt des § 12 Abs. 6 
Satz 1 KitaG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 knüpft an den Regelungsgehalt des § 15 Abs. 2 
Satz 2 KitaG an, passt diesen aber der Regelung des § 5 Abs. 2
Satz 2 an (Abschluss einer Rahmenvereinbarung). 

Zu Absatz 3

Absatz 3 führt die Regelungsgehalte des § 12 Abs. 6 Satz 2 und
§ 15 Abs. 2 Satz 3 KitaG zusammen. Aufgegeben wird die
Voraussetzung der Finanzkraft bei der Beteiligungsverpflich-



Drucksache 17/8830 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

tung der Gemeinden. An die Stelle tritt die Anrechnungs-
möglichkeit eigener Aufwendungen der Gemeinden für die
Kindertagesbetreuung. Dies bildet das Gefüge an Verantwort-
lichkeiten, in das die Gemeinden im Rahmen der Bereitstel-
lungsverpflichtung des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe durch § 5 Abs. 4 Satz 1 eingebunden sind, besser ab. 

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist im Rahmen
des sozialhilferechtlichen Dreiecks der Anspruchsverpflichte-
te nach § 24 SGB VIII bzw. den §§ 14 bis 16, den die damit 
einhergehenden Gewährleistungsverpflichtungen treffen (vgl.
§ 79 SGB VIII). Um die Erfüllung der Rechtsansprüche auf 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung sicherzustellen,
überträgt daher § 5 Abs. 4 Satz 1 wie § 10 Abs. 2 Satz 1 KitaG
den Gemeinden die Übernahme der Trägerschaft für eine in
den Bedarfsplan aufgenommene Tageseinrichtung als Pflicht-
aufgabe der Selbstverwaltung, wenn sich kein freier Träger 
findet. Diese Pflicht zur Übernahme der Trägerschaft ist wie
bisher unabweisbar.

Die Möglichkeit des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe, die Gemeinden im Rahmen des Absatzes 3 zur Deckung
der ihm nach den Absätzen 1 und 2 entstehenden Kosten heran-
zuziehen, ist daher die Konsequenz aus § 5 Abs. 4 Satz 1. Die
Gemeinden dürfen dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe aber im Rahmen der Heranziehung ihre eigenen
Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung entgegenhalten.
Dazu zählen neben den Aufwendungen, die beim Betrieb 
einer eigenen Tageseinrichtung entstehen, insbesondere auch
solche, die einer Gemeinde aufgrund einer Vereinbarung mit
dem Träger einer Tageseinrichtung entstehen können. Solche
Vereinbarungen, die die Gemeinden abschließen, um sich mit
Zuschüssen an den Betriebskosten der Tageseinrichtung eines
anderen Trägers zu beteiligen, bilden mit Blick auf die Ver-
pflichtung der Gemeinden aus § 5 Abs. 4 Satz 1 für diese ein
Mittel, sich selbst ggf. eine Trägerschaft zu ersparen. Es
kommt für die Zuordnung der Vereinbarung zu dem aus 
§ 5 Abs. 4 Satz 1 entspringenden Pflichtenkreis der Gemein-
den auch nicht darauf an, welcher Kostenart die mit einem 
freien Träger vereinbarten Zuschüsse konkret zuzuordnen
sind. Allerdings ist die Höhe der eigenen Aufwendungen für
die Kindertagesbetreuung, die die Gemeinden dem örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen des Absatzes
3 entgegenhalten können, begrenzt. Wenn die Zuwendungen
einer Gemeinde an einen freien Träger im Vergleich zu den
Aufwendungen, die eine Gemeinde im Falle des § 5 Abs. 4
Satz 1 selbst aufzuwenden hätte, mit unverhältnismäßigen
Mehrkosten verbunden wären, können die überschießenden
Beträge dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
nicht entgegengehalten werden. Die Kosten, die im Rahmen
des Absatzes 3 entgegenhalten werden können, stehen im
Übrigen eigenen Aufwendungen im Rahmen der Erfüllung
der Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach § 5 Abs. 4 Satz 1
gleich. Insgesamt bilden diese Vereinbarung damit eine zu-
sätzliche Möglichkeit, im Bezirk eines örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe eine Trägervielfalt zu ermöglichen
und zu unterstützen.

Mit Blick auf das Gebot der Trägervielfalt der Jugendhilfe 
(§ 3 Abs. 1 SGB VIII) und die Verwirklichung des Wunsch- und
Wahlrechts der Leistungsberechtigten (§ 5 Abs. 1 SGB VIII) sind
Vereinbarungen zwischen Gemeinden und freien Trägern 
darüber hinaus auch wünschenswert. Aus der Perspektive 
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, dem die
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Letztverantwortung für den ungedeckten Teil der Personal-
kosten zukommt und der sich zudem angemessen an den not-
wendigen Kosten einer Tageseinrichtung beteiligen muss (vgl.
Absatz 2), kann der freie Träger aufgrund einer Vereinbarung
mit einer Sitzgemeinde nämlich als derjenige erscheinen, der
die meisten Mittel zum Betrieb einer Tageseinrichtung mit-
bringen kann. Er kann damit die Gewähr bieten, den unge-
deckten Teil der beim Betrieb einer Tageseinrichtung ent-
stehenden Kosten kleinstmöglich zu halten.

Durch die Formulierung in Absatz 3 Satz 1, wonach der 
Anteil der Gemeinden ein Beitrag zur Deckung der Kosten des
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe sein soll, ist
auch klargestellt, dass die Heranziehung der Gemeinden nicht
so weit gehen darf, dass sich die Zuwendung des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 zum überwiegenden Teil oder sogar vollständig erü-
brigt. Die aus § 79 SGB VIII entspringende Gesamtverant-
wortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
muss im Umfang seines Deckungsbeitrags erkennbar bleiben.

Zu Absatz 4

Absatz 4 schafft für einen örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, in dessen Bezirk ein Kind in einer Tageseinrichtung
betreut wird, das aufgrund seines gewöhnlichen Aufenthalts 
einem anderen Jugendamtsbezirk zuzuordnen ist, eine Aus-
gleichsmöglichkeit. Diese Regelung korrespondiert mit der 
Regelung in § 19 Abs. 4 Satz 3.

Zu § 28 (Datenverarbeitung)

Im Rahmen der Novellierung des KitaG soll seitens des 
Landes ein webbasiertes elektronisches Administrations- und
Monitoringsystem zur Verfügung gestellt werden, das ver-
schiedene Verwaltungsprozesse abbildet. Neben den fachauf-
sichtlichen Verfahren im Rahmen des § 45 SGB VIII soll es ins-
besondere für eine effiziente und transparente Abwicklung der
Zuweisungsverfahren für die Landesmittel nach § 25 sorgen.
Gleichzeitig soll das System in periodischen Abständen Aus-
künfte über finanzierungsrelevante Daten bieten. Neben der
Möglichkeit zur Dokumentation von Entwicklungen im 
Gesamtsystem der Tageseinrichtungen wird so vor allem die
administrative Umsetzung der Regelungen des § 25 sicherge-
stellt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, zu welchen Zwecken die in Absatz 2 näher
bezeichneten Daten erhoben werden. Die Datenerhebung 
erfolgt mit dem Ziel, die Personalausstattung der Tagesein-
richtungen nach den §§ 21 bis 23, die Voraussetzungen für die
Zuweisungen des Landes nach § 25 und die Voraussetzungen
des § 45 SGB VIII überprüfbar zu machen. Es sollen insbe-
sondere Informationen über den bedarfsgerechten Einsatz der
Landesmittel generiert werden. Ferner sollen die Daten auch
für statistische Zwecke genutzt werden können, um Ent-
wicklungen im Gesamtsystem der Tageseinrichtungen er-
kennbar zu machen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt die konkreten Erhebungsmerkmale fest. Die
Merkmale orientieren sich an den Auskünften, die die Tages-
einrichtungen bereits im Rahmen der SGB VIII-Statistik nach
§ 99 Abs. 7 SGB VIII erteilen müssen. Dazu zählt nach 
§ 99 Abs. 7 Nr. 1 Buchst. c) SGB VIII die Erhebung der Art
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und Anzahl der Gruppen, die, unabhängig von der platzbe-
zogenen Personalbemessung nach § 21 Abs. 3 auf Basis des
Gruppenkonzepts erfolgt, das Bestandteil der pädagogischen
Konzeption der Betriebserlaubnis einer Tageseinrichtung ist.
Die Erhebungsmerkmale nach Absatz 2 werden an die Beson-
derheiten der rheinland-pfälzischen Personalbemessung und
des Finanzierungssystems angepasst. Um eine Doppelung der 
Datenerhebung nach § 28 und den Vorschriften des SGB VIII
zu vermeiden, soll das Administrations- und Monitoring-
system technisch so ausgestaltet werden, dass die jährliche 
Meldung der Tageseinrichtungen zur Kinder- und Jugendhilfe-
statistik aus dem System heraus generiert und dem Statisti-
schen Landesamt zur Verfügung gestellt werden kann.

Zu Absatz 3

Satz 1 legt fest, dass die Auskunftspflicht für die Daten nach
Absatz 2 bei den Trägern der Tageseinrichtungen liegt. Satz 2
legt fest, dass die Daten ohne namentliche Nennung an den
örtlichen und den überörtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zu übermitteln sind, um den Schutz der personen-
bezogenen Daten sicherzustellen. Satz 3 regelt, zu welchen
Zwecken die Jugendämter und das Land die Daten auswerten
und nutzen dürfen. Satz 4 soll die Veröffentlichung der Er-
gebnisse auf der Ebene des überörtlichen und der örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ermöglichen. Hierbei ist
auch dem Schutz personenbezogener Daten Rechnung zu 
tragen. Satz 5 stellt klar, dass die Datenerhebung nach § 28 an-
dere Verpflichtungen zur Datenerhebung (z. B. im Rahmen
der Kinder- und Jugendhilfestatistik) nicht beeinflusst und die
Träger der Tageseinrichtungen diesen Pflichten weiter nach-
kommen müssen. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält eine Verordnungsermächtigung. Im Rahmen
der Einrichtung eines webbasierten Administrationsver-
fahrens zur Gewährung der Landeszuweisungen nach § 25
Abs. 6 wird auch ein System für ein webbasiertes Monitoring
integriert. Diese Daten sind zum einen für das Zuweisungs-
verfahren nach § 25 relevant. Zum anderen sollen sie für die
Zulieferung zur SGB VIII-Statistik nutzbar gemacht werden
können. Das Land stellt das webbasierte Administrations- und
Monitoringverfahren zur Verfügung.

Zu § 29 (Evaluation)

Die Vorschrift regelt die Evaluation des Gesetzentwurfs. Im
Rahmen der Evaluation soll neben den Auswirkungen des
platzbezogenen Personalbemessungs- und Finanzierungs-
systems (§§ 21 bis 23, § 25) sowie der Abbildung der Träger-
vielfalt (§ 5 Abs. 1 und 2) insbesondere überprüft werden, wie
sich die Verwendung der Zuweisungen nach § 25 Abs. 5 
(Sozialraumbudget) entwickelt hat. 

Zu § 30 (Verwaltungsvorschriften)

Die Vorschrift enthält die nach diesem Gesetzentwurf erfor-
derliche Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvor-
schriften.

Zu § 31 (Übergangsbestimmung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht eine Übergangszeit für die Ausgestaltung des
Mittagessens vor. Die Ausgestaltung des Verpflegungsangebo-
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tes in Tageseinrichtungen kann auf unterschiedliche Weise er-
folgen. Die Umsetzung in den Tageseinrichtungen als auch im
Gebiet des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
wird als Prozess verstanden. 

Zu Absatz 2

Satz 1 enthält eine Übergangsbestimmung für den Umstel-
lungszeitraum, der sich aus § 29 ergibt. Sofern die Personal-
quote zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Personalbemes-
sungsregelung noch nicht vorgehalten werden kann, kann
von den Vorgaben des § 21 Abs. 3 Satz 2 im Verfahren der 
Anpassung der Betriebserlaubnis abgewichen werden.

Zu Absatz 3

Der Bund hat im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreu-
ung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) die Tatbestän-
de für Beitragsentlastungen gemäß § 90 SGB VIII erweitert.
Die Änderung von § 90 SGB VIII tritt am 1. August 2019 in
Kraft. Der Bund rechnet mit Mindereinnahmen von bundes-
weit 150 Mio. EUR jährlich. In Rheinland-Pfalz ist der Besuch
eines Kindergartens für Kinder ab dem vollendeten zweiten
Lebensjahr ohnehin seit dem 1. August 2010 beitragsfrei. Das
Land leistet in diesem Zusammenhang Beitragserstattungen
an die Kommunen für Kinder im Alter von zwei Jahren bis
zum Schuleintritt. Damit trägt das Land die finanziellen Aus-
wirkungen der Änderung von § 90 SGB VIII für den über-
wiegenden Anteil der Kinder in Tageseinrichtungen. Die ge-
setzliche Änderung des Bundes wirkt sich jedoch insoweit
auch auf die Kommunen aus, als künftig für zusätzliche Kin-
der unter zwei Jahren sowie Schulkinder keine Beiträge mehr
erhoben werden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Betrof-
fenheit ist es sinnvoll, einen grob geschätzten Teil der vom
Bund im Zeitraum von 2019 bis 2022 bereitgestellten Mittel
an die Kommunen weiterzuleiten. Die entsprechenden 
Zahlungen des Landes an die Kommunen umfassen im Jahr
2019 0,7 Mio. EUR und in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils
1,4 Mio. EUR.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes)

Zu Nummer 1 und Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1, §§ 12 und
13. Sie stellt sicher, dass das durch die Erörterung in den Kreis
und Stadtelternausschüssen oder dem Landeselternausschuss
entstandene und legitimierte Meinungsbild der Elternschaft
Eingang in die Entscheidungsprozesse des örtlichen oder
überörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe finden
kann. 

Zu Nummer 3

Die Änderung vollzieht die in den letzten Jahren erfolgte 
Weiterentwicklung der Familienbildung nach, indem die viel-
fältigen Angebotsformen von Familienbildung deutlicher als
bisher in den Vordergrund gestellt werden. Aufgrund der
komplexen Anforderungen an Familien benötigen Eltern und
ihre Kinder bzw. Angehörige in den jeweiligen Lebenslagen
und -phasen in unterschiedlicher Intensität Information, 
Beratung und Begleitung. Das gilt vor allem im Übergang zu
neuen Lebensphasen oder bei veränderten Lebenssituationen.
Von Familienbildung angesprochen sind alle Familien, insbe-
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sondere Familien in sozial prekären Lebenslagen. Familien in
belastenden Lebenssituationen, Migrantinnen, Migranten und
Flüchtlinge sollen durch niedrigschwellige Zugangswege und
-formen ebenso erreicht werden wie Familien, die Familien-
bildung von sich aus als Weiterbildungsangebot betrachten. In
den letzten Jahren haben sich die Häuser der Familien und die
Familienzentren neben den Familienbildungsstätten mit
ihrem breiten Angebot für Familien etabliert und werden 
daher explizit in den Gesetzestext mit aufgenommen.

Zu Nummer 4

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 3 (Änderung des Kindertagesstättengesetzes)

Artikel 3 regelt die Streichung der §§ 8 und 13 Abs. 3 KitaG.
Die Streichung von § 8 KitaG soll nach Artikel 4 Ziffer 1
Buchst. a bereits am ersten Tage des auf die Verkündung 
folgenden Monats wirksam werden. Die Streichung von § 13
Abs. 3 KitaG soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten (Artikel 4
Ziffer 1 Buchst. b). Das vorgezogene Inkrafttreten der Strei-
chung der §§ 8 und 13 Abs. 3 KitaG erfolgt, um zum einen den
frühzeitigen Beginn von Modellprojekte nach Artikel 1 § 18
zuzulassen, sodass auf dieser Grundlage auch die Erprobung
des Zusammenwirkens der Systeme der Jugendhilfe und der
Eingliederungshilfe möglich wird. Damit können gute Praxis-
beispiele zum Aufbau struktureller Vorkehrungen für die Auf-
nahme von Kindern mit Behinderungen in Tageseinrichtun-
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gen, in denen sich beide Unterstützungs-systeme nutzbrin-
gend miteinander verbinden, entwickelt werden. Ferner stellt
das vorzeitige Inkrafttreten der Streichung von Artikel 3 
Ziffer 2 sicher, dass die Vervollständigung der Beitragsfreiheit für
Zweijährige in Krippenangeboten nach Artikel 1 § 26 Abs. 1 
bereits zum 1. Januar 2020 wirksam werden kann. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzentwurfs und die
Aufhebung des KitaG sowie der dazugehörigen Rechtsver-
ordnungen. Das Inkrafttreten der verschiedenen Verord-
nungsermächtigungen, der Vorschriften über die Modellpro-
jekte nach Artikel 1 § 18, die Zuweisung für die freien Träger
nach Artikel 1 § 24 Abs. 2 und § 25 Abs. 4, die Mittel nach 
Artikel 1 § 31 Abs. 3 sowie das Inkrafttreten von Artikel 2 
Nr. 3 und 4 soll nach Artikel 4 Nr. 1 Buchst. a am ersten Tag
des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats erfolgen.
Die Vorschrift über die Vervollständigung der Beitragsfreiheit
nach Artikel 1 § 26 Abs. 1 soll nach Artikel 4 Nr. 1 Buchst. b
am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die übrigen Regelungen des
Artikels 1 sowie Artikel 2 Nr. 1 und 2 treten nach Artikel 4
Nr. 1 Buchst. c am 1. Juli 2021 in Kraft, um eine angemessene
Vorbereitungszeit für die Beteiligten zu ermöglichen.

Nummer 2 regelt die Aufhebung des KitaG im Übrigen 
sowie der dazugehörenden Rechtsverordnungen. Dies soll nach
Artikel 4 Nr. 1 Buchst. c zum 1. Juli 2021 wirksam werden.
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